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0.1 Managementfassung

Extrakt der Ergebnisse
Einleitung
Das vorliegende Dokument stellt die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans der Kreisstadt Mettmann zur Aufgabenerfüllung 
gemäß Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (Brandschutzbedarfsplan nach §3 Abs. 3 BHKG) 
dar. Zur Bedarfsplanung wurde eine Projektgruppe eingerichtet. Die Firma LUELF & RINKE Sicherheitsberatung GmbH wurde 
beauftragt, die Risikostruktur des Stadtgebietes und die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr Mettmann (Standorte, Fahrzeuge, Personal) 
zu analysieren und die Projektgruppe fachlich und methodisch bei der Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes zu begleiten.
Risikostruktur
Die Stadt Mettmann hat rund 40.000 Einwohner. Im Stadtgebiet sind, neben der Wohnbebauung, vor allem Sonderobjekte maßgeblich
für die Bewertung der Brandgefahren, z. B. das Klinikum, verschiedene Alten- und Pflegeheime sowie Industrie- und Gewerbeobjekte.
Die Einsatzentwicklung der Jahre 2010 bis 2015 zeigt schwankende Werte mit einem Mittelwert von rund 600 Einsätzen. Die weit 
überwiegende Zahl der Einsätze wurde im Kernbereich Mettmanns durchgeführt. Daneben bilden der nördliche Bereich Mettmanns und 
Metzkausen weitere Schwerpunkte. Die Analyse der Risikostruktur zeigt ein deutlich höheres Risiko in den städtisch geprägten 
Bereichen von Mettmann. In den übrigen Bereichen ist ein im Vergleich geringeres Risiko festzustellen.
Feuerwehrstruktur
Die Feuerwehr der Stadt Mettmann ist eine Freiwillige Feuerwehr mit Hauptamtlichen Kräften und besteht aus 5 Löschgruppen in 2 
Löschzügen an 3 Standorten. Insgesamt gehören den Einsatzabteilungen der Feuerwehr rund 115 Freiwillige Kräfte an. Die 
Hauptamtlichen Kräfte besetzen im Brandschutz 2 Funktionen rund-um-die-Uhr. Montags bis freitags tagsüber wird die 
Funktionsbesetzung auf 6 Funktionen aufgestockt.
Planungsgrundlagen
Die definierten Anforderungen der Schutzziele Brandeinsatz und Technische Hilfeleistung entsprechen den aus der differenten 
Risikostruktur abgeleiteten unterschiedlichen Anforderungen an die Feuerwehr. Aus den u. a. auf Basis der Wohnbebauung definierten 
Planungsszenarien resultiert beispielsweise, dass bei relevanten Einsatzstichwörtern in einer städtisch geprägten Besiedelungsstruktur 
die ersten neun Einsatzkräfte spätestens 8 Minuten nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eingetroffen sein müssen.
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0.1 Managementfassung

Extrakt der Ergebnisse
Aufgabenwahrnehmung und resultierende Anforderungen an die Leistungsfähigkeit
Die durchgeführten Analysen, insbesondere hinsichtlich der notwendigen Vorlaufzeiten bis Freiwillige Kräfte nach der Alarmierung an 
den Standorten zur Verfügung stehen und hinsichtlich der erheblichen baulichen Handlungsbedarfe an den Standorten, machen einen 
Eingriff in die Standortstruktur erforderlich.
Optimalerweise wird ein neuer Hauptstandort im Übergang zwischen dem nördlichen Bereich Mettmanns und Metzkausen errichtet. Der 
bisherige Standort Metzkausen entfällt in dieser Konstellation. Der bisherige Hauptstandort wird als rein ehrenamtlicher Standort 
weiterhin benötigt. Die bestehenden Planungen zum Aufwuchs des Standortes Obschwarzbach sind weiterhin umzusetzen.
Die Verfügbarkeit von Freiwilligen Kräfte ist Mo.-Fr. tagsüber stark eingeschränkt. Im Stadtgebiet sind in dieser Zeit planerisch rund 16 
Kräfte verfügbar. Die eingeschränkte rechnerische Verfügbarkeit bestätigt sich auch in der Einsatzauswertung und insbesondere in der 
durchgeführten Analyse der tatsächlichen zeitlichen Verfügbarkeit der Freiwilligen Kräfte, in der relevante Unterschiede in der 
Planungszielerreichung zwischen den Zeitbereichen festzustellen sind. Die hier gezeigten Probleme sind nicht lediglich durch Eingriffe in 
die Standortstruktur zu beheben, sondern bedingen auch erhebliche Anstrengungen in der haupt- und ehrenamtlichen Personalstruktur.
Nach Bewertung aller Anforderungen ergibt sich darüber hinaus der Bedarf einer Funktionserhöhung rund-um-die-Uhr mit mindestens 
7 Hauptamtlichen Funktionen (davon 1 Funktion Einsatzleiter). Zusätzlich entsteht der Bedarf an einer Funktionsstärkenerhöhung Mo.-
Fr. tagsüber im Umfang von 3 Funktionen, so dass die definierten Anforderungen der 1. Eintreffzeit in diesem Zeitraum zukünftig aus 
dem Hauptamt abgedeckt werden können. Die Einbeziehung des Ehrenamtes, insbesondere bei schutzzielrelevanten Ereignissen, 
bleibt im bisherigen Umfang zur Gestellung der Funktionskräfte der 2. Eintreffzeit und zur Erfüllung von Sonderaufgaben erforderlich.
Neben diesen Veränderungen der hauptamtlichen Funktionsvorhaltung sind auch im Ehrenamt Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung 
und zur Motivationsförderung erforderlich. Die im Bedarfsplan definierten Maßnahmen fokussieren hierbei insbesondere auf eine
sachgerechte Ausstattung für Maßnahmen zur Personalgewinnung und eine ehrenamtsgerechte bauliche Unterbringung sowie auf eine
intensive Fortführung der Jugendarbeit.
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0.1 Managementfassung

Extrakt der Ergebnisse
Aufgabenwahrnehmung und resultierende Anforderungen an die Leistungsfähigkeit (Forts.)
Das Fahrzeugkonzept wurde im Rahmen des Bedarfsplanungsprozesses durch die Arbeitsgruppe überprüft.
Es berücksichtigt gewisse vorgegebene Parameter (insbesondere Alter und Größe der Fahrzeuge sowie die Größe der Stellplätze),
sowie eine taktisch einheitliche Grundkonzeption und eine in den Ausrückebereichen unterschiedliche Risikostruktur.
Weitgehend handelt es sich um die Fortschreibung des bestehenden Fahrzeugprogramms, ggf. durch Normnachfolger. Neben den 
altersabhängigen Ersatzbeschaffungen sollen einige der vorhandenen Fahrzeuge vorzeitig abgelöst werden. Dies ist hinsichtlich des 
taktischen Grundkonzeptes bedarfsgerecht. 
Insgesamt ist im Perspektivzeitraum des Brandschutzbedarfsplans (5 Jahre) die Beschaffung von 2 Großfahrzeugen (Löschfahrzeug
und Drehleiter) und 4 Kleinfahrzeugen (ELW, MTF u. ä.) vorgesehen. Sofern eine Veräußerungsmöglichkeit für die vorhandenen WLF 
besteht, ist auch hier eine vorzeitige Ablösung sachgerecht.
Umsetzung der Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan 2010
In den vergangenen Jahren wurden die definierten Maßnahmen des BSBP 2010 unterschiedlich umgesetzt.
In der Standortstruktur wurden mit dem provisorischen Standort Obschwarzbach und der Erstellung des Sanierungskonzeptes für die 
Feuer- und Rettungswache erste Maßnahmen angestoßen.
Der festgestellte Handlungsbedarf hinsichtlich der Fahrzeugausstattung wurden durch Fahrzeugneubeschaffungen gelöst.
In den Bereichen Personal und Organisation wurden die definierten Maßnahmen mit unterschiedlichem Erfolg umgesetzt. Die 
Nachbesetzung von hauptamtlichen Stellen und die Aufstockung der Jugendfeuerwehr gelang. Die stärkere Einbindung der 
Kernverwaltung in die Freiwillige Feuerwehr sowie die Gewinnung zusätzlicher ehrenamtlicher Kräfte war jedoch nur eingeschränkt 
erfolgreich.
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Risikostruktur
Die Kreisstadt Mettmann hat rund 40.000 Einwohner. Durch einen positiven Pendlersaldo liegt die 
Tagesbevölkerung bei rund 42.000 Menschen. Die Auspendlerquote liegt bei über 30% der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Dieser Wert ist ein erstes Indiz für eine eingeschränkte 
Tagesverfügbarkeit der Freiwilligen Kräfte.
Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen machen rund 2/3 der Flächennutzung aus.
Dementsprechend heterogen sind die Siedlungsflächen. In der Innenstadt von Mettmann sowie im 
Kernbereich von Metzkausen sind, im Hinblick auf die Bebauung, städtische Strukturen mit hohen 
Einwohnerdichten vorzufinden.
In anderen Ortsteilen sind Einfamilienhäuser prägend für die Wohnbebauung, mit teilweise relativ kleinen 
Ortschaften ( < 100 Einwohner).
Im Stadtgebiet sind, neben der Wohnbebauung, vor allem Sonderobjekte maßgeblich für die Bewertung der 
Brandgefahren. 
Zu nennen sind insbesondere das Krankenhaus, verschiedene Alten- und Pflegeheime sowie Industrie- und 
Gewerbeobjekte.
Industrie- und Gewerbeflächen sind insbesondere in den Randbereichen Mettmanns vorzufinden. Dort sind 
im Wesentlichen Gefahren der Bereiche „Technische Hilfe“ und „ABC“ vorzufinden.
Relevante Verkehrswege sind die Bundesstraße, sowie die Landes- und Kreisstraßen und die Bahnstrecken.
Für mehrere BAB-Abschnitt ist die Feuerwehr Mettmann auch außerhalb der Stadtgrenzen zuständig.
Die Einsatzentwicklung der Jahre 2011 bis 2016 zeigt eine gleichbleibende Tendenz von rund 600 Einsätzen.
Deutlich über die Hälfte der Einsätze ereignete sich im Kernbereich Mettmanns. Die weiteren Bereiche liegen 
deutlich darunter.
Die Analyse der Risikostruktur zeigt ein höheres Risiko im Stadtzentrum Mettmanns. In den übrigen 
Stadtteilen ist ein deutlich geringeres Risiko festzustellen. Dieser Befund wird durch die Analyse der 
Einsatzstellen bestätigt.

Abb.: Gefahrenklassen „Brand“

Abb.: Besondere Objekte

Abb.: Verteilung Einsatzstellen

0.2 Zusammenfassung der Ergebnisse
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0.2 Zusammenfassung der Ergebnisse

IST-Zustand: Personalstruktur der Feuerwehr (haupt- und ehrenamtlich) 
Die Einheiten haben hinsichtlich der wesentlichen Qualifikationen einen guten Ausbildungsstand. In Teilbereichen gibt es leichte
Verbesserungspotenziale hinsichtlich der Anzahl notwendiger Schlüsselqualifikationen (AGT und GF).
Bei Fortführung der Altersgrenze von 60 Jahren scheiden in den nächsten 5 Jahren 12 Kräfte aus dem Feuerwehrdienst aus. Auch unter 
Berücksichtigung der neuen VOFF ist zu beachten, dass die Leistungsfähigkeit im Alter – bezogen auf die Anforderungen des 
Einsatzgeschehens – stark reduziert ist.
Die Feuerwehr unterhält zentral an der Hauptwache eine Jugendfeuerwehr. In den nächsten 5 Jahren besteht ein Potenzial von 23
Übertritten aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst der Feuerwehr. Erfahrungsgemäß kann jedoch nur rund 1/3 der Jugendlichen 
tatsächlich vor Ort langfristig gebunden werden, d. h. es ist davon auszugehen, dass die altersbedingten Abgänge aus der 
Einsatzabteilung nicht bei allen Einheiten zuverlässig durch die Jugendfeuerwehr kompensiert werden. 
Die Verfügbarkeit von Freiwilligen Kräfte ist Mo.-Fr. von 07:00 bis 17:30 Uhr stark eingeschränkt. Unter der Zugrundelegung der 
Arbeitsorte und der Abkömmlichkeit sind im Stadtgebiet rechnerisch 16 Kräfte verfügbar. Unter Berücksichtigung der Schichtarbeitenden 
erhöht sich die rechnerische Verfügbarkeit auf 25 Kräfte.
Die eingeschränkte Tagesverfügbarkeit der Freiwilligen Kräfte wirkt sich auf die Vorhaltung der notwendigen Schlüsselqualifikationen in 
diesem Zeitbereich aus. 
Die Hauptamtlichen Kräfte besetzen 2 Brandschutz-Funktionen rund-um-die-Uhr. Zusätzlich wird aus dem gehobenen feuerwehr-
technischen Dienst rund-um-die-Uhr ein Leitungsdienst gestellt. Die Funktionsvorhaltung wird montags – freitags tagsüber auf 6 
Funktionen (= feuerwehrtaktische Staffel) aufgestockt.
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0.2 Zusammenfassung der Ergebnisse

IST-Zustand: Standorte der Feuerwehr
Zur Abdeckung der im Zusammenhang bebauten Stadt- und Ortsteile (Kernbereiche) sind von 
den Standorten Fahrzeiten von 2 bis 5 Minuten notwendig. Die übrigen peripheren Bereiche 
des Stadtgebietes, welche nicht innerhalb dieser Fahrzeiten erreicht werden, sind im Vergleich 
nicht oder nur dünn besiedelt. Die „Hubrettungsfahrzeugpflichtigen“ Objekte im Kerngebiet von 
Mettmann können von dem am Standort Stadtmitte stationierten Fahrzeug planerisch in 
Fahrzeiten von bis 5 Minuten erreicht werden. 
Die Auswertung der Wohnorte der Freiwilligen Kräfte zeigt, dass im Wesentlichen eine gute 
Zuordnung der Wohnorte zu den Standorten festgestellt werden kann.
Bei der Verknüpfung der erforderlichen Fahrzeiten zur Gebietsabdeckung und der durch die 
Verfügbarkeitsanalyse ermittelten Ausrückzeit der einzelnen Standorte auf Basis der 
Wohnortverteilung zeigen sich unterschiedliche Verteilungen. Die Ausrückzeit der Einheiten ist 
auch ohne Berücksichtigung einer Reserve für „Rüstzeit“ nicht hinreichend, um das zugehörige 
Einsatzgebiet innerhalb der angestrebten Eintreffzeiten zu erreichen.
Aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit und der arbeitsbedingten Pendlerbewegungen 
stehen planerisch Montags bis Freitags tagsüber nicht an allen Standorten eine hinreichende 
Anzahl an Einsatzkräften zur Verfügung, um die angestrebten Funktionsstärken gemäß der 
Schutzziele alleine zu erreichen. Kompensierend wirken hier die Hauptamtlichen Kräfte.
An Standorten sind (teils erhebliche) Abweichungen von den Empfehlungen der Unfallkasse 
und/oder der DIN für Feuerwehrhäuser feststellbar. Dies führt zu Gefährdungen in den 
Arbeitsabläufen, die unverzüglich beseitigt werden müssen. Bis zur Umsetzung entsprechender 
Maßnahmen ist an den Standorten lediglich ein Interimsbetrieb möglich.
Die Probleme an der Feuer- und Rettungswache werden sich durch die perspektivische 
Erhöhung der Rettungsmittelvorhaltung (personeller und sächlicher Platzbedarf) zusätzlich 
verschärfen. Neben den objektiven Bewertungskriterien spiegelt der Zustand der ehrenamtlich 
genutzten Räumlichkeiten auch den relevanten Beitrag der Freiwilligen Feuerwehr zur 
Sicherheit der Stadt Mettmann nicht wieder.

Abb.: Fahrzeitabschätzung zur Abdeckung 
der Kernbereiche durch die IST-Standorte 

Abb.: Fahrzeitabschätzung zur Abdeckung 
der „Drehleiter-pflichtigen“ Objekte
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0.2 Zusammenfassung der Ergebnisse

IST-Zustand: Fahrzeuge und Technik
Brand-Gefahren: 
 Grundschutz:

 Jede Einheit – mit Ausnahme der in Aufbau befindlichen Einheit in Obschwarzbach – verfügt über mindestens ein Löschfahrzeug 
mit Gruppenbesatzung sowie eine 4-teilige Steckleiter. 

 Am Standort Stadtmitte werden darüber hinaus ein Hubrettungsfahrzeug und Fahrzeuge mit 3-teiligen Schiebleitern vorgehalten.
 Tanklöschfahrzeuge (> 2.400 Liter):

 Am Standort Stadtmitte ist ein Tanklöschfahrzeug mit einer Löschwassermenge von 4.000 Litern stationiert.
 Lange-Wegestrecke:

 Zur Löschwasserversorgung über lange Wegstrecken steht der Feuerwehr derzeit ein SW 2000 zur Verfügung.
Technische Gefahren:
 Neben den HLF wird am Standort Stadtmitte ein RW 2 vorgehalten.
ABC-Gefahren: 
 Erstmaßnahmen (GAMS): durch alle Einheiten möglich
 Erweiterte Maßnahmen im kleinen Umfang: Entsprechende AB / bzw. Ausrüstung auf den entsprechenden Fahrzeugen am Standort

Stadtmitte
Wasser-Gefahren: 
 1 Boot wird auf dem Rüstwagen am Standort Stadtmitte mitgeführt

Die kontinuierlichen Beschaffungen der letzten Jahre führen zu einer gleichmäßigen Altersverteilung im Fuhrpark. In den nächsten
Jahren ist aufgrund der Menge der vorhandenen Fahrzeuge weiterhin mit der Beschaffung von rund einem Großfahrzeug pro Jahr zu
rechnen.
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Zeit [min] Stärke [Fu.] Fahrzeug Zeit [min] Summe 
Stärke [Fu.] Fahrzeug

Schutzziel Brandeinsatz
- Gefahrenklasse B1 - 10 6 Löschfahrzeug 15 12 Löschfahrzeug

Außenbereiche Mettmann und 
Metzkausen, Obschwarzbach und 
nicht im Zus. bebaute Gebiete 

Schutzziel Brandeinsatz
- Gefahrenklasse B2 - 10 9 Löschfahrzeug 15 16 Löschfahrzeug Außenbereiche Mettmann und 

Innenbereiche Metzkausen

Schutzziel Brandeinsatz
- Gefahrenklasse B3 - 8 10 Löschfahrzeug,

(Hubrettungsfahrzeug) 13 16 Löschfahrzeug Bereiche: 
Mettmann Stadtmitte

Schutzziel Technische Hilfeleistung 10 6 Löschfahrzeug 15 16 Hilfeleistungsfahrzeug 
(HLF oder RW)

Eintreffzeiten beziehen sich auf im 
Zusammenhang bebaute Ortsteile

Planungsgrundlage
1. Eintreffzeit 2. Eintreffzeit

Hinweis

0.2 Zusammenfassung der Ergebnisse

Planungsgrundlagen

Die Schutzziele definieren anhand standardisierter Schadensereignisse die notwendigen Parameter der Feuerwehr, insbesondere 
hinsichtlich des Personalbedarfs und der maximal zulässigen Eintreffzeit. Die Eintreffzeit ist die Zeitspanne von der Alarmierung der 
Feuerwehr bis zum Eintreffen an der Einsatzstelle.
Die definierten Anforderungen der Schutzziele für den Brandeinsatz berücksichtigen gemäß aktuellen Empfehlungen die differenzierte 
Risikostruktur aus der Wohnbebauung und die taktische Konzeption der Feuerwehr Mettmann und sind daher gegenüber dem letzten 
BSBP leicht angepasst. Die Anforderungen aus dem Schutzziel Technische Hilfeleistung sind wegen der zunehmenden Bedeutung 
dieses Einsatzbereichs neu aufgenommen und aufgrund des homogenen Risikos flächendeckend einheitlich definiert. 
Neben den szenarienbezogenen Planungsgrundlagen sind weitere Grundlagen für gesetzliche Pflichtaufgaben nach BHKG definiert, 
z. B. für die Durchführung der Brandschutzerziehung oder der Brandverhütungsschauen.

Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans definiert folgende szenarienbasierte Planungsgrundlagen für die Feuerwehr:

Tab.: Übersicht über die Planungsgrundlagen
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0.3 Umsetzungskonzept

 Festgestellte Handlungsbedarfe an den Standorten, die eine unmittelbare Gefährdung der Einsatzkräfte zur Folge haben, sind
unmittelbar zu beheben.

 Die weiteren Maßnahmen wurden, unter Berücksichtigung bereits vorliegender Planungen, hinsichtlich der Priorität und
Umsetzbarkeit bewertet und in eine Maßnahmenliste überführt.
1. Neubau eines Standortes im nördlichen Stadtgebiet Mettmanns

a. Ermittlung eines geeigneten Standortes im Übergang von Mettmann nach Metzkausen
b. Unterbringung einer um Kräfte aus dem nördlichen Stadtgebiet Mettmanns gestärkten Einheit „Metzkausen“
c. Verlagerung der Hauptamtlichen Wache

2. Zielgerichteter Umbau des vorhandenen Standortes Stadtmitte in einen angemessenen ehrenamtlichen Standort
3. Fortgeführte Umsetzung des bestehenden Konzeptes für den Standort Obschwarzbach

Maßnahmen im Bereich der Standortstruktur
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0.3 Umsetzungskonzept

Maßnahmen im Bereich der Hauptamtlichen Kräfte
 Folgende Maßnahmen sind im Bereich der Hauptamtlichen Kräfte umzusetzen (vgl. Kapitel 5.4):

1. Konstante Funktionsbesetzung entsprechend des zukünftigen Funktionsbesetzungsplans:
a. 6 Fu. hauptamtlich rund-um-die-Uhr (mittelfristig davon 1 Fu. mit Qualifikation Gruppenführer BIII)
b. 3 Fu. hauptamtlich ergänzend zur Tagverstärkung Mo.-Fr. 7:00 -17 30 Uhr
c. 1 Fu. hauptamtliche Besetzung Einsatzleiter vom Dienst
d. Die Auswirkungen auf den Stellenplan sind Bestandteil der parallel erstellten Organisationsuntersuchung.
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0.3 Umsetzungskonzept

Maßnahmen im Bereich der ehrenamtlichen Kräfte
 Folgende Maßnahmen sind im Bereich der ehrenamtlichen Kräfte umzusetzen (vgl. Kapitel 5.4):

1. Aktivitäten zur Gewinnung zusätzlicher Freiwilliger Kräfte und zur Motivationsförderung bei den vorhandenen Mitgliedern der
Feuerwehr gemäß der in Kap. 5.4 aufgeführten Maßnahmenlisten.

2. Verbesserung der Tagesverfügbarkeit:
a. Gezieltes Anwerben tagesverfügbarer Mitglieder
b. Prüfung der Einbeziehung von städtischen Angestellten und Beamten
c. Einrichtung von Tagesalarmstandorten
d. Temporäre Stationierung eines MTW an der Kreispolizeibehörde

3. Maßnahmen zum Erhalt und teilweise Ausbau des Qualifikationsniveaus, z. B. durch Ausbau der Unterstützung beim
Führerscheinerwerb

4. Intensive Unterhaltung und ggf. Ausbau der Jugendfeuerwehr
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0.3 Umsetzungskonzept

Maßnahmen im Bereich der Fahrzeuge
 Folgende Maßnahmen sind im Bereich der Fahrzeuge umzusetzen (Basis: 5 Jahre Laufzeit des Brandschutzbedarfsplans):

1. (Ersatz-)Beschaffung einer DLK (Maßnahme bereits eingeleitet – Standort Stadtmitte)
2. (Ersatz-)Beschaffung eines ELW 1 (Standort Stadtmitte)
3. (Ersatz-)Beschaffung eines KdoW (Führungsdienst)
4. (Ersatz-)Beschaffung eines MTF (Standort Obschwarzbach)
5. (Ersatz-)Beschaffung eines MTF (Standort Metzkausen)
6. (Ersatz-)Beschaffung eines MLF (Standort Metzkausen)
7. (Ersatz-)Beschaffung für die vorhandene WLF-Kombination, sofern für die vorhandene Kombination eine

Veräußerungsmöglichkeit gefunden wird
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0.3 Umsetzungskonzept

Maßnahmen im Bereich der Organisation
 Folgende Maßnahmen sind im Bereich der Organisation umzusetzen:

1. Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr im Rahmen der Bauleitplanung zur städtebaulichen Entwicklung
2. Einrichtung eines Fachausschusses „Feuerwehr“ im städtischen Rat zur politischen Begleitung der anstehenden

Strukturveränderungen
3. Einrichtung einer hauptamtlichen Geschäftsstelle für die Freiwillige Feuerwehr (Die Maßnahme lässt sich mit dem

Funktionskräfteaufwuchs in der hauptamtlichen Wache verzahnen)
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1 Einleitung

Aufgabenstellung und Planungsgrundlagen
Im Folgenden werden allgemeine Zusammenhänge zum Thema der Brandschutzbedarfsplanung dargestellt. 
Hierbei wird auf die Ausgangssituation und den Auftrag eingegangen. Die Feuerwehr wird kurz vorgestellt. Die rechtlichen Grundlagen 
und Planungsgrundlagen werden definiert sowie die daraus resultierenden Aufgaben der Feuerwehr beschrieben.
Die Erkenntnisse des Brandschutzbedarfsplans von 2010 werden zusammenfassend dargestellt.
Das Kapitel gliedert sich in folgende Abschnitte:

1.1 Präambel
1.2 Ausgangssituation und Auftrag
1.3 Gesetzliche Grundlagen und sonstige Planungsgrundlagen
1.4 Erkenntnisse aus dem Brandschutzbedarfsplan 2010
1.5 Zusammenfassung
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1.1 Präambel

 Das vorliegende Dokument stellt die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans der Stadt Mettmann zur Aufgabenerfüllung
gemäß Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (Brandschutzbedarfsplan nach §3 Abs. 3
BHKG) dar.

 Gemäß BHKG ist die Aufstellung und regelmäßige Fortschreibung von Brandschutzbedarfsplänen Aufgabe der Kommune, die
Bedarfsplanung soll unter Beteiligung der Feuerwehr erfolgen.

 Der Brandschutzbedarfsplan definiert in kommunaler Eigenverantwortung sowohl die zur Erfüllung der Schutzziele der Kommune
erforderlichen Planungsziele als auch den zur Erreichung dieser Ziele erforderlichen Umfang der kommunalen Feuerwehr.

 Die Firma LUELF & RINKE Sicherheitsberatung GmbH wurde von der Stadt Mettmann beauftragt, die Risikostruktur des
Stadtgebietes und die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr (Standorte, Fahrzeuge, Personal) zu analysieren und die Stadt
fachlich und methodisch bei der Entwicklung des Brandschutzbedarfsplanes zu begleiten.

 Zur Bedarfsplanung wurde eine Projektgruppe, bestehend aus Vertretern der Stadtverwaltung und der Feuerwehr-Führung,
eingerichtet. Die Projektgruppe hat in regelmäßigen Abstimmungstreffen, jeweils unter fachlicher Moderation und Beratung der
LUELF & RINKE Sicherheitsberatung, die elementaren Fragestellungen im Rahmen der Bedarfsplanung behandelt.

 Die vorliegende Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans stellt das Ergebnis der Projektgruppenarbeit dar.
 Entsprechend des BHKG ist der Brandschutzbedarfsplan alle 5 Jahre fortzuschreiben.
 Alle berücksichtigten Rohdaten stammen, soweit nicht anders angeben, von der Stadt Mettmann (Stand: 2016 bis 2017).
 Die Analyse der Qualifikationen, Wohn- und Arbeitsorte der Freiwilligen Kräfte basiert auf einer in der Feuerwehr durchgeführten

Erhebung mit Stand März 2017. Aufgrund verschiedener Einflüsse (Neueintritte, Arbeitsplatzwechsel, Umzug etc.) sind die Daten
der Freiwilligen Kräfte dynamisch, und die Analysen sollten deshalb regelmäßig aktualisiert werden. Ggf. hat dies dann
insbesondere Konsequenzen für die Alarm- und Ausrückordnung.

Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans der Stadt Mettmann ist das Ergebnis der Arbeit einer Projektgruppe, bestehend aus
Vertretern der Stadtverwaltung, der Feuerwehrführung und LUELF & RINKE.

Präambel
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1.2 Ausgangssituation und Auftrag

 Gemäß dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) sind Kommunen verpflichtet,
Brandschutzbedarfspläne aufzustellen:
„Die Gemeinden haben unter Beteiligung ihrer Feuerwehr Brandschutzbedarfspläne und Pläne für
den Einsatz der öffentlichen Feuerwehr aufzustellen, umzusetzen und spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben.“ [§3 (3) BHKG]

 Die vorliegende Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans stellt die entsprechende Umsetzung dar.
 Nach der Ersterstellung eines Grobkonzeptes „Feuerwehr 2000“ und der ersten Fortschreibung 2010 ist dies die zweite

Fortschreibung.
 Entsprechend des BHKG erfolgte die Fortschreibung durch die Stadt Mettmann unter Beteiligung der Feuerwehr.
 Die LUELF & RINKE Sicherheitsberatung GmbH nahm eine Analyse der Risikostruktur der Stadt vor und begleitete die

Fortschreibung methodisch und fachlich.

Die vorliegende Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans stellt die Umsetzung einer Pflichtaufgabe der Kommune dar. Der 
Bedarfsplan ist nach BHKG umzusetzen und spätestens in 5 Jahren fortzuschreiben.

Ausgangssituation und Auftrag
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Primäre Abhängigkeiten und Einflussgrößen bei der Bedarfsplanung von Feuerwehren 
Übersicht der Kausalzusammenhänge

1.2 Ausgangssituation und Auftrag

Eintreffzeit
Funktionsstärke
Erreichungsgrad

Gefahrenpotenzial
„kalte Lage“

Fahrzeuge Feuerwehrhäuser Personal

Schutzziel

Wesentliche Merkmale einer Feuerwehr

Einsatzgeschehen
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1.2 Ausgangssituation und Auftrag

 Definition von Planungszielen zur Erreichung der Schutzziele einer Kommune = zentrales Element einer Brandschutzbedarfs-
planung

 Schutzziele = angestrebter Zustand eines Schutzgutes bei Eintritt eines Schadenereignisses
 Schutzgüter für den Bereich der Feuerwehr sind i. d. R.:

 Erhalt der Unversehrtheit von Menschenleben
 Erhalt von Sachwerten

 Hierfür abgeleitete Maßnahmen im Rahmen der Planungsziele für die Feuerwehr = Eintreffzeit, Funktionsstärke und Einsatzmittel
 Eintreffzeit und Funktionsstärke werden maßgeblich durch das Gefahrenpotenzial und das vorhandene Einsatzgeschehen

beeinflusst:
Beispiel Wohnungsbrand:
Notwendige Funktionsstärke zur Durchführung einer Menschenrettung bei einem freistehenden Einfamilienhaus geringer Höhe
(1 Angriffs- und Rettungsweg oft ausreichend) ist i. d. R. geringer als z. B. bei einem Mehrfamilienhaus mittlerer Höhe (potenziell
mehr Personen betroffen, ggf. mehrere Angriffs- und Rettungswege erforderlich)

 Die Planungszieldefinitionen sowie das Gefahrenpotenzial und das Einsatzgeschehen beeinflussen direkt bzw. indirekt die
Hauptmerkmale einer Feuerwehr
 Personal (notwendige Funktionsstärke zur Bearbeitung der vorhandenen Schadenereignisse)
 Feuerwehrhäuser (Anzahl und Lage zur Einhaltung der definierten Eintreffzeiten)
 Fahrzeuge (notwendige Technik für die verschiedenen Schadszenarien)

Primäre Abhängigkeiten und Einflussgrößen bei der Bedarfsplanung von Feuerwehren 
Erläuterungen
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1.2 Ausgangssituation und Auftrag

Kurzbeschreibung der Feuerwehr
 Die Feuerwehr der Stadt Mettmann ist eine Freiwillige

Feuerwehr mit Hauptamtlichen Kräften und besteht aus
3 Einheiten an 3 Standorten.

 Es existieren 2 historisch gewachsene Standorte (Stadtmitte
und Metzhausen). 1 Standort der Freiwilligen Feuerwehr
befindet sich derzeit im Aufbau (Obschwarzbach).

 Die Feuerwehr verfügt derzeit über insgesamt 138 Kräfte in
der Einsatzabteilung, die sich wie folgt aufteilen:
 115 Freiwillige Kräfte
 34 Hauptamtliche Kräfte

(Stand: 2. Halbjahr 2017; 11 Kräfte sind sowohl haupt- als auch ehrenamtlich tätig 
und sind in beiden Abteilungen aufgeführt)

 Die Feuerwehr nimmt im gesamten Einsatzgebiet alle
Aufgaben des Abwehrenden Brandschutzes und der
Allgemeinen Hilfe wahr.

 Darüber nimmt die Feuerwehr Mettmann zusätzliche
Aufgaben wahr:
 Personalgestellung für die Kreisleitstelle
 Notfallrettung und Krankentransport

Die Feuerwehr der Stadt Mettmann ist eine Freiwillige 
Feuerwehr mit Hauptamtlichen Kräften und besteht derzeit aus 
3 Einheiten. Die Feuerwehr nimmt im gesamten Einsatzgebiet 
alle Aufgaben des Abwehrenden Brandschutzes und der 
Allgemeinen Hilfe wahr.

Legende
Feuerwehrhäuser

Metzkausen

FuRW / Stadtmitte

Obschwarzbach
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1.3 Gesetzliche Grundlagen und sonstige Planungsgrundlagen

 Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 17.12.2015
 Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – Landesbauordnung (BauO NRW) vom 01.03.2000
 Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV)
 Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehren  (DGUV Vorschrift 49, ehemals GUV-VC 53)
 GUV-Information „Sicherheit im Feuerwehrhaus“ (GUV-I 8554)
 Handreichung zur Brandschutzbedarfsplanung für kommunale Entscheidungsträger vom Ministerium für Inneres und Kommunales

NRW, Städtetag NRW, Landkreistag NRW und Städte- und Gemeindebund NRW vom 07.07.2016
 Leitfaden für den Brandschutz zur Qualitätssicherung in kreisangehörigen Städten und Gemeinden des Regierungsbezirks

Düsseldorf
 Technische Regel / Arbeitsblatt W 405 zur Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung des DVGW

(Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) von Februar 2008

Die oben genannten wesentlichen Grundlagen wurden bei der Brandschutzbedarfsplanung berücksichtigt.

Übersicht der wesentlichen rechtlichen Grundlagen und relevanten Planungsunterlagen
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1.3 Gesetzliche Grundlagen und sonstige Planungsgrundlagen

Grundsätzliche Aufgabe
 Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen

entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr als
Pflichtaufgabe:

§3 Abs. 1 BHKG: „Für den Brandschutz und die
Hilfeleistung unterhalten die Gemeinden den örtlichen
Verhältnissen entsprechende leistungsfähige
Feuerwehren als gemeindliche Einrichtungen.“

Zufallsverteilte Aufgaben
 Abwehrender Brandschutz (§3 Abs. 1 BHKG)
 Technische Hilfe (§3 Abs. 1 BHKG)
 Abwehrender Umweltschutz

 Überörtliche Hilfeleistung (§39 Abs. 1 BHKG)
 Mitwirkung bei Großschadensereignissen

(Katastrophenschutz und landesweite Hilfe)
(§3 Abs. 1 BHKG)

 Mitwirkung bei der Warnung der Bevölkerung
(§3 Abs. 1 BHKG)

 Aufgaben im Rahmen der Amtshilfe

Aufgaben der Gemeinde
Planbare Aufgaben (= nicht „zufallsverteilt“)
 Sicherstellung einer, den örtlichen Verhältnissen,

angemessenen Löschwasserversorgung
(§3 Abs. 2 BHKG)

 Aufstellung von Brandschutzbedarfsplänen unter
Beteiligung der Feuerwehr (§3 Abs. 3 BHKG)

 Aus- und Fortbildung (§3 Abs. 3 i. V. mit §32 BHKG)
 Brandschutzerziehung / Brandschutzaufklärung (§3 Abs. 5

BHKG)
 Einsatzplanung und Einsatzvorbereitung

(§3 Abs. 3 BHKG)
 Vorbeugender Brandschutz (Brandverhütungsschauen)

(§26 Abs. 3 BHKG)
 Wartung, Instandsetzung, Prüfung und Pflege der

Feuerwehrhäuser, Fahrzeuge und Geräte der Feuerwehr

 Brandsicherheitswachdienste (§27 Abs. 1 BHKG)
 Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr (§13 Abs. 1 BHKG)
 Möglichkeit zur Einrichtung einer Kinderfeuerwehr

(§13 Abs. 2 BHKG)
 Aufgaben außerhalb des BHKG („freiwillige Aufgaben“)

Neben den gesetzlichen und freiwilligen Aufgaben der Gemeinde nimmt die Feuerwehr Mettmann übertragene Aufgaben des Kreises 
wahr. So wirkt sie derzeit und zukünftig in der Durchführung des Rettungsdienstes mit mehreren Einsatzmitteln mit. Die derzeit 
wahrgenommene Aufgabe der Leitstelle werden zum Juli dieses Jahres an den Kreis zurückübertragen.
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1.3 Gesetzliche Grundlagen und sonstige Planungsgrundlagen

 § 10 BHKG, Hauptamtliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr:
„Für den Betrieb einer ständig besetzten Feuerwache der Freiwilligen Feuerwehr kann die Gemeinde Hauptamtliche Kräfte
einstellen, die zu Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes zu ernennen sind.
Große kreisangehörige Städte und mittlere kreisangehörige Städte sind hierzu verpflichtet.
Die Bezirksregierung kann Ausnahmen zulassen, wenn der Brandschutz und die Hilfeleistung in der Kommune gewährleistet sind.“

 Der Stadt Mettmann obliegt als mittlere kreisangehörige Stadt nach §10 BHKG die Pflicht zur Unterhaltung einer ständig besetzten
Feuerwache. Das Personal einer hauptamtlichen Feuerwache besteht aus Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes. Die Stärke
der Feuerwache richtet sich nach dem vorhandenen Gefahrenpotenzial und der Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr (in der
Regel 6 Funktionen rund-um-die-Uhr, vgl. z. B. Kommentar zum BHKG, Schneider, 9. Auflage).

 Ist die Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr hinreichend, so kann die Stadt auf Antrag von der Verpflichtung zur
Unterhaltung einer ständig besetzten Feuerwache (mit entsprechender Funktionsstärke) durch die zuständige Bezirksregierung
befreit werden.

Die Stadt Mettmann unterliegt nach §10 BHKG der Verpflichtung zur Unterhaltung einer ständig besetzten Feuerwache mit in der 
Regel 6 Funktionen rund-um-die-Uhr.
Sie kann bei entsprechender Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr von dieser Verpflichtung auf Antrag befreit werden.

Hauptamtliche Kräfte der Feuerwehr (§10 BHKG)
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1.4 Erkenntnisse aus dem Brandschutzbedarfsplan 2010

Allgemein
 Der Brandschutzbedarfsplan 2010 stellt die Fortschreibung des in den 1990er-Jahren erstellten Feuerwehr-Zukunftskonzeptes dar.

Grundstruktur / Gefahrenpotenzial
 Die Einwohnerzahl der Stadt Mettmann liegt bei 39.010.
 Im Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr liegen eine Bahnstrecke, der Abschnitt einer Bundesautobahn, eine Bundesstraße und

diverse Landes- und Kreisstraßen.
 Das Gefahrenpotenzial des Stadtgebietes wurde anhand der Klassifizierung von Planquadraten gemäß standardisierter

Gefahrenklassen – unterteilt nach Risiken für Brände und Technische Hilfeleistungen – ermittelt.
Die Analyse ergab im Ergebnis bezogen auf die Gesamtfläche folgende Risikostruktur:
 B1: 21% T1: 36%
 B2: 57% T2: 53%
 B3: 13% T3:   7%
 B4:   9% T4:   4%

 Hinsichtlich der Eintreffzeiten sind die Sonderobjekte aufgrund ihrer Innenstadtlage gut abgedeckt. Die mittlere Eintreffzeit bezogen
auf die Planquadrate zeigt eine starke Streuung.

Planungsgrundlagen
 Der BSBP definiert eine 1. Eintreffzeit von 8 Minuten und eine 2. Eintreffzeit von 13 Minuten.
 In der 1. ETZ werden 10 Funktionen erwartet, die in der 2. Eintreffzeit um weitere 6 Funktionen ergänzt werden.
 Die Planungsgrundlage wird flächendeckend für das gesamte Stadtgebiet definiert.

Wesentliche Inhalte des BSBP 2010
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1.4 Erkenntnisse aus dem Brandschutzbedarfsplan 2010

Organisation
 Die Feuerwehr ist organisatorisch in 3 Löschzüge (LZ) unterteilt.
 Das Stadtgebiet ist in mehrere Ausrückebereiche unterteilt, denen je nach Tageszeit und Einsatzstichwort eine oder mehrere

Löschzüge der Feuerwehr zugeteilt sind.

(Sonder-)Aufgaben der Feuerwehr
 Neben ihren originären Aufgaben im Bereich der Allgemeinen Hilfeleistung und des Abwehrenden Brandschutzes übernimmt die

Feuerwehr Mettmann weitere Aufgaben für den Kreis Mettmann:
 Betrieb der Kreisleitstelle
 Mitwirkung im Rettungsdienst

Standortstruktur
 Im Stadtgebiet existieren 2 Standorte der Feuerwehr:

 Feuer- und Rettungswache Innenstadt
 Feuerwehrhaus Metzkausen

 Der BSBP definiert als Ziel in der SOLL-Definition den Aufbau des zusätzlichen Standortes in Obschwarzbach.

Wesentliche Inhalte des BSBP 2010
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1.4 Erkenntnisse aus dem Brandschutzbedarfsplan 2010

Personal
 Die Feuerwehr Mettmann verfügt über 146 FM (Sb) in der Einsatzabteilung (inkl. Mitglieder der Hauptamtlichen Wache).
 Im Tagdienst und zur Besetzung der Funktionen im 24h-Dienst in den Bereichen Brandschutz, Rettungsdienst und Leitstelle wurden

im Jahr 2010 46 Mitarbeiter mit einem Gesamtstellenumfang von 45,5 VZÄ vorgehalten.
 Die Feuerwache war somit rund-um-die-Uhr mit mindestens 2 Brandschutz-Funktionen besetzt; durch die Tagdienstmitarbeiter

werden im ZB 1 weitere Funktionen besetzt.
 Die Tagverfügbarkeit an Freiwilligen Kräfte ist eingeschränkt.
 Die Jugendfeuerwehr hat 26 Mitglieder.

Fahrzeugkonzept & Technik
 Fuhrpark und technische Ausstattung sind angemessen.
 Der BSBP definiert die zusätzliche Anschaffung eines geländegängigen Kommandowagens und eines kleineren Löschfahrzeuges

als leichte Bedarfsanpassungen aus der taktischen Konzeption.

Hinweis: Eine Darstellung der Umsetzung der Maßnahmen des Brandschutzbedarfsplans 2010 erfolgt im Kapitel 3.9 
„Maßnahmenabgleich des BSBP 2010“.

Wesentliche Inhalte des BSBP 2010
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1.5 Zusammenfassung

 Das vorliegende Dokument stellt die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans der Stadt Mettmann zur Aufgabenerfüllung
gemäß Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (Brandschutzbedarfsplan nach §3 Abs. 3
BHKG) dar.

 Gemäß BHKG ist die Aufstellung und regelmäßige Fortschreibung von Brandschutzbedarfsplänen Aufgabe der Kommune, die
Bedarfsplanung soll unter Beteiligung der Feuerwehr erfolgen.

 Der Brandschutzbedarfsplan definiert in kommunaler Eigenverantwortung sowohl die zur Erfüllung der Schutzziele der Kommune
erforderlichen Planungsziele als auch den zur Erreichung dieser Ziele erforderlichen Umfang der kommunalen Feuerwehr.

 Entsprechend des BHKG erfolgte die Fortschreibung durch die Stadt Mettmann unter Beteiligung der Feuerwehr. Zur
Bedarfsplanung wurde eine Projektgruppe, bestehend aus Vertretern der Stadtverwaltung und der Feuerwehr-Führung,
eingerichtet.

 Durch die LUELF & RINKE Sicherheitsberatung GmbH wurde die Fortschreibung methodisch und fachlich begleitet und
unterstützt.

 Entsprechend des BHKG ist der Brandschutzbedarfsplan alle 5 Jahre fortzuschreiben.
 Die Stadt Mettmann unterliegt nach §10 BHKG der Verpflichtung zur Unterhaltung einer ständig besetzten Feuerwache mit in der

Regel 6 Funktionen rund-um-die-Uhr. Sie kann bei entsprechender Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr von dieser
Verpflichtung auf Antrag befreit werden.

Zusammenfassung
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2 Risikostruktur

Einleitung: Risikostruktur
In diesem Kapitel wird die Risikostruktur, welche u. a. die Grundlage für die Ableitung des SOLL-Konzepts darstellt, beschrieben.
Das Risiko definiert sich über das Produkt aus Schadensschwere und Eintrittswahrscheinlichkeit. Das bedeutet, dass neben den 
vorhandenen Gefahrenpotenzialen auch das Einsatzgeschehen bei der Bewertung der Risikostruktur zu berücksichtigen ist.
Hierzu wird, neben der Betrachtung allgemeiner Eck- und Infrastrukturdaten, die Grundstruktur der Kommune in die Gefahrenklassen
„Brand“ unterteilt und die vorhandenen Gefahrenpotenziale, vor allem Sonderobjekte, in den Bereichen der „Brandgefahren“, 
„Technischen Hilfeleistung“, der „ABC-Gefahren“ und der „Wasser-Gefahren“ betrachtet. Auch die zukünftige städtebauliche Entwicklung 
wird berücksichtigt.
Anschließend wird das Einsatzgeschehen im Stadtgebiet betrachtet und die Risikostruktur zusammenfassend bewertet.
Das Kapitel gliedert sich in die folgenden Abschnitte:

2.1 Eckdaten der Kommune
2.2 Grundstruktur Gefahrenpotenzial
2.3 Besondere Objekte
2.4 Gefahrenpotenziale TH, ABC und Wasser
2.5 Städtebauliche Entwicklung
2.6 Bewertung Gefahrenpotenzial
2.7 Einsatzgeschehen
2.8 Zusammenfassung und Bewertung Risikostruktur
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2.1 Eckdaten der Kommune

Die allgemeinen Eckdaten dienen zur ersten Orientierung bei der Darstellung des Gefahrenpotenzials. 

Allgemeine Beschreibung des kommunalen Gebiets 
Einwohner:
(Stand: 10/2016) 39.459

Fläche 41,7 km²

Höchster Punkt ü. NN 203 m

Tiefster Punkt ü. NN 89 m

Höhenunterschied max. 114 m 

Nord-Süd Ausdehnung ca. 8,68 km

Ost-West Ausdehnung ca. 7,96 km

Tagbevölkerung 42.011

Auspendlerquote 32,3%

Bahnstrecken Kaarst - Düsseldorf - Mettmann
(ca. 230 km)

Bundesstraßen B7

Landstraßen L 156, L239, L 357, L403, L422 und L423 

Kreisstraßen K26, K37 und K38

Topografie

Tagbevölkerung und Auspendlerquote
(Bundesagentur für Arbeit, 30.06.2016)

Verkehrswege
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2.2 Grundstruktur Gefahrenpotenzial

Grundstruktur und Flächennutzung

Die Karte zeigt eine Gesamtansicht des Stadtgebiets sowie die 
maximalen Ost-West- und Nord-Süd-Entfernungen. 
Rund 26 % der Gesamtfläche dienen als Siedlungs- und 
Verkehrsflächen. Flächen für Landwirtschaft und Wald machen 
rund 68 % aus. 
Die weiteren kartographischen Darstellungen in diesem 
Bedarfsplan erfolgen teilweise nur auf einem Kartenausschnitt, 
der die relevant bebauten Gebiete enthält.

Nutzungsart Fläche 
[km²]

Fläche 
[in %]

Gebäude- u. Freifläche, Betriebsfläche 8,2 19,7

Erholung, Friedhof 1,5 3,6

Verkehr 2,7 6,5

Landwirtschaft 26,6 63,8

Wald 1,8 4,3

Wasserflächen 0,5 1,2

Sonstige Flächen 0,4 1,0

Summe 41,7 100,0

Quelle: Stadt Mettmann

ca. 7,96 km

ca. 8,68 km
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2.2 Grundstruktur Gefahrenpotenzial

Gefahrenklassen „Brand“ (B)  – Alternativer Ansatz auf Basis FEUERWEHRENSACHE NRW
Definition

Planungs- 
klasse Strukturtyp 1. ETZ Stärke          

1. Einheit 2. ETZ Stärke          
2. Einheit

Brand-1 
(bis 7 m)

Deutlich überwiegend Gebäude geringer Höhe 
(bis 7 m FBH),
überwiegend offene Bebauung

10 min
1 Staffel / 
6 Funktionen 
(mind. 4 AGT)

15 min
1 Staffel / 
6 Funktionen
(mind. 2 AGT)

Brand-2 
(7 bis 13 m)

Größere Anzahl Gebäude mit mehr als 7 m und 
max. 13 m FBH (Gebäudeklasse 4) 10 min

1 Gruppe / 
9 Funktionen 
(mind. 4 AGT)

15 min

1 Staffel /
6 Funktionen 
(mind. 4 AGT) 
+ 1 Funktion
Zugführer

Brand-3     
(13 bis 22 m)

Größere Anzahl Gebäude mit mehr als 13 m und 
max. 22 m FBH 8 min

1 Gruppe / 
9 Funktionen 
(mind. 4 AGT)

13 min

1 Staffel /
6 Funktionen 
(mind. 4 AGT) 
+ 1 Funktion
Zugführer

Brand-4    
(Sonderobjekte)

Gebäude oberhalb 22 m,
Sonderbauten,
sonstige besondere Objekte

Wird nicht definiert,
sind durch objektspezifische Einsatzplanungen zu betrachten.

 Die Planungsklassen beziehen sich auf Wohnbebauung;
Mischgebiete (Gewerbe und Wohnen) werden als Wohngebiete 
beplant.

 Industrie- oder Gewerbegebiete werden in der kartografischen
Darstellung der Planungsklassen separat gekennzeichnet.
Industrie- oder Gewerbegebiete werden im Planungsprozess über die 
Planungsklasse Brand-4 berücksichtigt, weil die Objekte mit dem 
höchsten Gefahrenpotenzial in den Industrie- oder Gewerbegebieten 
regelmäßig Sonderbauten sind. 

 Die Merkmale der Planungsklassen „Brand“ werden über die 
vorhandenen Gebäude- und Siedlungsstrukturen (Strukturtyp) 
definiert.

 Die Planungsklassen „Brand“ beziehen sich auf den Bereich

 „im Zusammenhang bebaute Ortsteile“ gemäß §34 BauGB 
(= der sogenannte „Innenbereich“) oder

 „innerhalb zusammenhängender Bebauung“.
 Weitere vertiefende Informationen:

 http://feuerwehrensache.nrw.de/berichte/
 AG 2, Die Organisation der Freiwilligen Feuerwehr
 Abschlussbericht „Planungsgrundlagen und Strukturen“ und 

Anhänge

http://feuerwehrensache.nrw.de/berichte/
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2.2 Grundstruktur Gefahrenpotenzial

Gefahrenklassen „Brand“ (B) – Alternativer Ansatz auf Basis FEUERWEHRENSACHE NRW
Einteilung des Stadtgebietes

Legende
=  Industrie oder Gewerbe

=  PK Brand 1
=  PK Brand 2
=  PK Brand 3
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Legende
1 = Gewerbegebiet Ost
2 = Gewerbegebiet Ostsüd
3 = Gewerbegebiet Nord
4 = Gewerbegebiet West
5 = Evangelisches Krankenhaus
6 = Haus Elisabeth (Kranken- und Pflegeinrichtung)
7 = Seniorenheim Neandertal
8 = Caritas-Altenstift "Vincenz-von-Paul-Haus
9 = Haus Lörick: (Kranken- und Pflegeinrichtung
10 = Seniorenpark Carpe Diem
11 = Integritas Demenzwohngruppen
12 =  Integritas Demenzwohngruppen
13 =  Integritas Demenzwohngruppen
14 = Haus Friedrich Schröck (Kranken- und Pflegeinrichtung)
15 = Haus Atriumhaus (Kranken- und Pflegeinrichtung)
16 = Stiftung Hephata (Kranken- und Pflegeinrichtung)
17 =  Stiftung Hephata (Kranken- und Pflegeinrichtung)
18 =  Wyndham Garden Hotel (372 Betten)
19 =  Gut Höhne (245 Betten)
20 =  Verwaltungsschule der BA (129 Betten)
21 =  Road Stop (54 Betten)
22 =  R & R Rohstoffrückgewinnung Recycling GmbH
23 =  Hochhaus (26 m), Goldberger Straße
24 =  Hochhaus (25,1 m), Teichstraße
25 =  Hochhaus (22,1 m), Talstraße
26 =  Hochhaus (22,7 m), Brandenburger Straße 
27 =  Hochhaus (22,5m), Breslauer Straße
28 = Kalksteinwerk
29 = Georg Fischer (metallverarbeitender Betrieb)
30 = Trelleborg (kunststoffverarbeitender Betrieb)
31 = Rhenus Freight Logistics GmbH & Co. KG
32 = Baubetriebshof Rheinbahn
33 = Königshofgalerie 

2.3 Besondere Objekte

Objekte von besonderer bedarfsplanerischer Bedeutung 
Übersicht der herausragenden Objekte

Die Karte zeigt die ungefähre Lage der Objekte in der Kommune. Es handelt sich hierbei um keine 
exakte georeferenzierte Darstellung. Die tatsächliche Lage der einzelnen Objekte kann abweichen. 

18

5

3

2
1

4 6

7

8

9

1011

14 15

13
12 16

17
19 20

21

22

23

24

25

26 27

Legende
=  Kranken-/Pflegeeinrichtungen
=  Industrie/Gewerbe
=  Sonstiges

28

29

30
31

32
33
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2.3 Besondere Objekte

 Auf der vorangegangenen Karte sind die Objekte mit dem höchsten Gefahrenpotenzial in den einzelnen Bereichen dargestellt.
 Ergänzend zum Grundgefahrenpotenzial der Stadt, welches sich aus den Bebauungsstrukturen sowie der allgemeinen Infrastruktur

ergibt, wurden bei der kartografischen Darstellung bei der Objektauswahl berücksichtigt:
 Kranken- und Pflegeeinrichtungen,
 Gewerbe- und Industriebetriebe sowie
 für die Brandschutzbedarfsplanung relevante Einzelobjekte

 Die besonderen Objekte werden durch Kurz-Erläuterungen (z. B. Anzahl Pflegeplätze bei Kranken- und Pflegeeinrichtungen)
konkretisiert.

 Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf eine vollständige Darstellung der Kindergärten und Schulen in der Karte verzichtet.
Eine tabellarische Darstellung dieser Objekte ist als Anhang beigefügt.

Objekte von besonderer bedarfsplanerischer Bedeutung
Erläuterungen
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2.3 Besondere Objekte

Objekte von besonderer bedarfsplanerischer Bedeutung
Kranken- und Pflegeeinrichtungen

31.03.2017Hinweis: Die Objekt-Nummerierung entspricht der Auswahl der besonderen Objekte in der kartografischen Darstellung. / *) WE = Wohneinheiten

Betten Plätze WE *

- Haus Lörick Am Königshof 1, 3 Mettmann -

- Benninghof - Haus Friedrich Schröck Benninghofer Weg 82 Mettmann -

- Benninghof - Haus Atriumhaus Benninghofer Weg 82 Mettmann -

- Integritas Demenzwohngruppen Bismarckstr. Mettmann -

- Integritas Demenzwohngruppen Breslauer Str. 1E Mettmann -

- Haus Elisabeth Düsseldorfer Straße 18A, 20 Mettmann -

- Evangelisches Krankenhaus Gartenstraße 4, 6, 8 Mettmann -

- Integritas Demenzwohngruppen Johannes Flintrop Str. 12 Mettmann -

- Stiftung Hephata Johannes-Flintrop-Str.12 Mettmann -

- Stiftung Hephata - Haus am Hammerbach Schellenberg 25 Mettmann -

- Carpe Diem Schellenberg 48, 50 Mettmann -

- Caritas-Altenstift "Vincenz-von-Paul-Haus Schumannstraße 2-4 Mettmann -

- Carpe Diem Seibelstraße 1, 1A, 3, 3A Mettmann -

- Altenpflegeheim Talstraße 189 Mettmann -

n. b.
n. b.
n. b.

n. b.
n. b.

n. b.
n. b.
n. b.
n. b.

n. b.
n. b.
n. b.
n. b.
n. b.

Objekt 
Nr. Bemerkungen

Einheit
Name / Bezeichnung Straße und Hausnummer Stadtteil / Ortsteil
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2.3 Besondere Objekte

Objekte von besonderer bedarfsplanerischer Bedeutung
Einrichtungen zur Kinderbetreuung

Hinweis: Die Objekt-Nummerierung entspricht der Auswahl der besonderen Objekte in der kartografischen Darstellung.

Objekt 
Nr. Name / Bezeichnung Straße und Hausnummer Stadtteil / Ortsteil Anzahl

Kinder Bemerkungen

- Ev. Kindergarten und Familienzentrum Champagne 14 Mettmann 128 -

- Städt. Kindergarten Rheinstraße 42 Mettmann 105 -

- Städt. Kindergarten Teichstraße 21 Mettmann 54 -

- Montessori Kindergarten Mettmann e.V. Teichstraße 6 Mettmann 52 -

- Ev. Kindergarten Am Hoshof 15 Metzkausen 80 -

- Kath. Kindergarten und Familienzentrum, St. Thomas Morus Breslauer Straße 1 D Metzkausen 65 -

- Ev. Kindergarten und Familienzentrum Donaustraße 24 Metzkausen 98 BMA

- Kindergarten und Familienzentrum der Arbeiterwohlfahrt Düsseldorfer Straße 32 Metzkausen 114 BMA

- Kath. Kindergarten und Familienzentrum, St. Lambertus Friedhofstraße 10 Metzkausen 88 BMA

- Kath. Kindergarten Heilige Familie Gartenkampsweg 4 Metzkausen 44 -

- Caritas Kindergarten 'Goldberg' Goldberger Straße 32 Metzkausen 54 -

- Montessori Kinderhaus Gottfried-Wetzel-Straße 1 Metzkausen 21 -

- Städt. Kinder- und Familienzentrum Händelstraße 5 - 7 Metzkausen 158 BMA

- Städt. und Kreis ME Kinder- und Familienzentrum Kirchendelle Kirchendeller Weg 101 Metzkausen 92 BMA

- Rappelkiste e.V. Ratinger Straße 2 Metzkausen 10 -

- Städt. Kindergarten Obschwarzbach Schlesienstraße 18 a Obschwarzbach 42 -
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2.3 Besondere Objekte

Objekte von besonderer bedarfsplanerischer Bedeutung
Schulen

Hinweis: Die Objekt-Nummerierung entspricht der Auswahl der besonderen Objekte in der kartografischen Darstellung.

Objekt 
Nr. Name / Bezeichnung Straße und Hausnummer Stadtteil / Ortsteil Anzahl

Schüler Bemerkungen

- E.D.B. Bildungsgesellschaft Auf dem Hüls 4 Mettmann - -

- Sonderschule - Benninghof Hans-Helmig Benninghofer Weg 88, 104, 112 Mettmann 160 -

- "Anne-Frank-Schule" Hauptschule Borner Weg 5 Mettmann 207 -

- Musikschule Düsseldorfer Straße Mettmann - -

- Ausbildungswerkstätten Kreishandwerkerschaft Emil-Beerli-Str. 10 Mettmann 150 -

- "Carl-Fuhlrott-Realschule" Realschule Goethestr. 33 Mettmann 602 -

- "Erich-Kästner-Schule" Sonderschule Goethestr. 34 Mettmann 79 -

- "Otfried-Preußler-Schule" Grundschule Goethestr. 35 Mettmann 204 -

- "Verwaltungsschule der BA" Goldberger Straße 34, 36, 36A Mettmann 150 -

- Grundschule am Neandertal Gruitener Str. 14 Mettmann 283 -

- "Heinrich-Heine-Gymnasium" Hasselbeckstr. 2, 4 Mettmann 606 -

- Grundschule Herrenhauser Str. 52 Mettmann 343 -

- Berufsschule Koenneckestr. 25 Mettmann 1.962 -

- "Konrad-Heresbach-Gymnasium" Laubacher Str. 13 Mettmann 797 -

- FHDW Marie-Curie-Str. Mettmann 254 -

- Kath. Grundschule Neanderstr. 15 Mettmann 240 -

- VHS Schwarzbachstr. Mettmann - -

- Sonderschule Peckhauser Str. 20 Metzkausen 152 -

- Astrid-Lindgren-Grundschule Spessartstr. 2, 4, 6 Metzkausen 295 -
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2.3 Besondere Objekte

Objekte von besonderer bedarfsplanerischer Bedeutung
Beherbergungsbetriebe / Unterkünfte (> 9 Betten)

Hinweis: Die Objekt-Nummerierung entspricht der Auswahl der besonderen Objekte in der kartografischen Darstellung.

Betten Plätze

- Alte Fabrik Bergstr  16 Mettmann 40 x - BMA

- Hotel am Röttgen Elberfelder Str.  180 Mettmann 32 x - geschlossen

- Privatvermietung Schmitz Feldstr. 5 Mettmann 39 x - -

- Verwaltungsschule der BA Goldberger Straße  34, 36, 36 A Mettmann 129 x - BMA

- Road Stop Marie-Curie-Str. 8 Mettmann 54 x - BMA

- Gästezimmer Am Rathaus Neanderstr.  90 Mettmann 9 x - -

- Hotel Alberta Schwarzbachstr.  22 Mettmann 94 x - -

- Becher im Neandertal Talstr.  310 Mettmann 9 x - -

- Gut Höhne Düsseldorfer Str.  253 Metzkausen 245 x - BMA

- Luisenhof Florastr.  82 Metzkausen 56 x - -

- Wyndham Garden Hotel Peckhauser Str.  5 Metzkausen 372 x - BMA

- Hotel Mettmann Peckhauser Str.  57 Metzkausen 12 x - -

Objekt 
Nr. Bemerkungen

Einheit
Name / Bezeichnung Straße und Hausnummer Stadtteil / Ortsteil Anzahl
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2.3 Besondere Objekte

Objekte von besonderer bedarfsplanerischer Bedeutung
Großgaragen und Mittelgaragen

 Im Stadtgebiet gibt es 18 Großgaragen nach SBauVO.
 Dazu kommen 82 unterirdische, geschlossene Mittelgaragen (>500 qm), die in Verbindung zu anders genutzten Gebäuden stehen.
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2.3 Besondere Objekte

Objekte von besonderer bedarfsplanerischer Bedeutung
Versammlungsstätten

Hinweis: Die Objekt-Nummerierung entspricht der Auswahl der besonderen Objekte in der kartografischen Darstellung.

Objekt 
Nr. Name / Bezeichnung Straße und Hausnummer Stadtteil / Ortsteil Plätze / 

Besucher Bemerkungen

- Kolpinghaus Adlerstr. 5 Mettmann n. b. -

- Mehrgenerationenhaus Am Königshof 17, 19 Mettmann n. b. -

- Versammlungsstätte Am Königshof 33-35 Mettmann n. b. -

- Gaststätte "Mongole" Am Königshof 8 Mettmann n. b. -

- Ev. Gemeindezentrum Donaustraße 26 Mettmann n. b. -

- Weltspiegel Düsseldorfer Str. Mettmann n. b. -

- "Johanneshaus" Kath. Gemeindezentrum Düsseldorfer Str. 154 Mettmann n. b. -

- Versammlungsstätte Düsseldorfer Str. 174 Mettmann n. b. -

- "Gut Höhne" Versammlungsräume im Hotel Düsseldorfer Str. 253 Mettmann n. b. -

- Versammlungsstätte VG 4 Düsseldorfer Str. 47-55 Mettmann n. b. -

- Ev. Gemeindezentrum Freiheitstraße 19 A Mettmann n. b. -

- Pfarrzentrum Heilige Familie Gartenkampsweg 4 Mettmann n. b. -

- Gaststätte "EVK" Gartenstraße 4, 6 Mettmann n. b. -

- Aula Goethestraße 33 Mettmann n. b. -

- Stadthalle - Theatersaal + Foyer Gottfried-Wetzel-Str. 7 Mettmann n. b. -

- Gaststätte "Frankenheim" Jubiläumsplatz 11 Mettmann n. b. -

- KSD Schalterhalle Jubiläumsplatz 7 Mettmann n. b. -

- Atrium Kirchendeller Weg 101 Mettmann n. b. -

- "Schulaula" und "Mensa" KHG Laubacher Str. 13 Mettmann n. b. -

- Road Stop Marie-Curie-Str. Mettmann n. b. im Bau

- FHDW Marie-Curie-Straße 6 Mettmann n. b. -

- Rathaussaal Neanderstr. 85 Mettmann n. b. -

- Hansa Hotel - Seminarräume und Gaststätte Peckhauser Str. 5 Mettmann n. b. -

- Königshoftheater Poststr. Mettmann n. b. nicht in Betrieb
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2.3 Besondere Objekte

Objekte von besonderer bedarfsplanerischer Bedeutung
Versammlungsstätten

Hinweis: Die Objekt-Nummerierung entspricht der Auswahl der besonderen Objekte in der kartografischen Darstellung.

Objekt 
Nr. Name / Bezeichnung Straße und Hausnummer Stadtteil / Ortsteil Plätze / 

Besucher Bemerkungen

- Theaternbetrieb 'Kammerspielchen' UG Poststr. 15 Mettmann n. b. -

- Gaststätte "Carpe Diem" Schellenberg 48, 50 Mettmann n. b. -

- Gemeindezentrum Schwarzbachstr. 53 Mettmann n. b. -

- Gaststätte "Chinese" Schwarzbachstraße 12 Mettmann n. b. -

- Gaststätte "Carpe Diem" Seibelstraße 1, 1 A, 3, 3 A Mettmann n. b. -

- Schwarzwaldhaus Talstr. 265 Mettmann n. b. -

- Ev. Gemeindezentrum Vogelskamp 120 Mettmann n. b. -

- Schulaula HHG Hasselbeckstr. 2, 4 Metzkausen n. b. -

- Vereinsgaststätte Hasseler Straße 97 Metzkausen n. b. -

- Ev. Gemeindezentrum Weiermannsbuschweg 4 A Metzkausen n. b. -

- Ev. Kirche Gemeindehaus Schlesienstr. Obschwarzbach n. b. -

- Ev. Gemeindezentrum Sudetenstraße 1 Obschwarzbach n. b. -
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2.3 Besondere Objekte

„Hubrettungsfahrzeugpflichtige“ Objekte
 Im Stadtgebiet sind Objekte vorzufinden, deren

2. Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr
sichergestellt werden muss.

 Hierzu werden grundsätzlich an allen Standorten der
Feuerwehr eine 4-teilige Steckleitern vorgehalten.

 In einzelnen Bereichen existieren Bestandsbauten, die
jedoch nicht über eine 4-teilige Steckleiter erreichbar
sind. Als Kompensation werden für diese Objekte 3-
teilige Schiebleitern vorgehalten.

 Zudem existieren auch Objekte, deren obere
Nutzungs-einheiten nicht über eine tragbare Leiter der
Feuer-wehr erreichbar sind.

 Zur Sicherstellung des 2. Rettungsweges unterhält die
Stadt für diese Objekte am Standort der Feuer- und
Rettungswache ein entsprechendes Hubrettungs-
fahrzeug.

Hinweis: Die Karte zeigt die ungefähre Lage der Objekte im Stadtgebiet auf 
Basis einer Auflistung der Feuerwehr von Gebäuden, deren 2. Rettungsweg 
über ein Hubrettungsfahrzeug sicherzustellen sind. Es handelt sich um keine 
exakte georeferenzierte Darstellung einzelner Objekte. Die tatsächliche Lage 
der Objekte kann davon abweichen. 

Legende
= Standort Hubrettungsfahrzeug
= „Hubrettungsfahrzeugpflichtige“ Objekte
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2.4 Gefahrenpotenziale TH, ABC und Wasser

 Bundesautobahn:
Zuständigkeit für verschiedene Autobahnabschnitte
außerhalb des Stadtgebietes:
 BAB 3:    Mettmann bis Dreieck Ratingen-Ost (RiFa Nord)
 BAB 3:    Mettmann bis Kreuz Hilden (RiFa Süd)
 BAB 44:  Dreieck Ratingen-Ost bis Ausfahrt Ratingen

 Bundesstraßen:
B 7

 Landstraßen:
L 156, L239, L403, L422 und L423

 Kreisstraßen:
K26, K37 und K38

 Eisenbahnstrecken:
Kaarst - Düsseldorf - Mettmann (Personen- und Güter-
verkehr)

→ Gefahrenpotenzial für Verkehrsunfälle mit eingeklemmten
Personen im gesamten Stadtgebiet (primär im Bereich
der Hauptverkehrsachsen) gegeben

Gefahrenpotenzial für Verkehrsunfälle mit eingeklemmten 
Personen ist im gesamten Stadtgebiet und auf den 
zugewiesenen Abschnitten der Autobahn gegeben.

Gefahrenpotenziale im Bereich der Technischen Hilfe
Verkehrswege

K26

L239

B7

L156

L422

K37

L423

K38

Legende
=  Bundestraßen
=  Landstraße
=  Kreisstraße
=  Bahnstrecke

L403
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2.4 Gefahrenpotenziale TH, ABC und Wasser

Gefahrenpotenziale im Bereich der Technischen Hilfe
Gewerbe- und Industrieflächen

Gefahrenpotenzial für Arbeitsunfälle mit eingeklemmten 
Personen sind insbesondere im Bereich von Gewerbe- und 
Industriebetrieben gegeben.

 Verschiedene Gewerbe- / Industriegebiete im Stadtgebiet mit
Unternehmen verschiedener Branchen vorhanden

 U. a. metall-, holz, und kunststoffverarbeitende Betriebe,
Entsorgungsbetriebe mit Sortier- und Recyclinganlagen,
Kalksteinwerk, Logistikbetriebe, Maschinen- und
Fahrzeugbauer sowie Kfz-Werkstätten, Betriebswerk S-Bahn
etc.

→ Gefahrenpotenziale für Arbeitsunfälle mit eingeklemmten
Personen primär im Bereich der Industrie- und Gewerbe-
gebiete gegeben

Legende
= Gewerbe- / Industrieflächen
= Siedlungsflächen

Legende
= Gewerbe- / Industrieflächen
= Siedlungsflächen
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2.4 Gefahrenpotenziale TH, ABC und Wasser

 In allen Gewerbe- und Industriegebieten sind Betriebe mit
ABC-Gefahrenpotenzialen im kleineren Umfang angesiedelt.
Darüber hinausgehende Betriebe sind u. a.:
 +GF+ Georg Fischer GmbH & Co. KG [1]

Säuren, Laugen, Hydrauliköl, div. Gasflaschen
 Rheinbahn-Depot [2]

Hauptsächlich Diesel- und Öltanks
 NTN Kugellagerfabrik Deutschland GmbH [3]

Div. Gasflaschen, Petroleum-Tanks, Schmieröltanks
→ Ortsfeste Löscheinrichtungen

 Darüber hinaus bestehen betriebsübliche Gefahren durch
nuklearmedizinische Anlagen in Kliniken und Arztpraxen im
gesamten Stadtgebiet.

 Bezüglich der Verkehrsinfrastruktur ist von Gefahrgut-
transporten im Zielverkehr zu den im Stadtgebiet vorhandenen
Einrichtungen wie auch – aufgrund der BAB- und
Bahnstrecken – im Überlandverkehr auszugehen.

Ein relevantes Gefahrenpotenzial für Unfälle mit gefährlichen 
Stoffen und Gütern ist – zusätzlich zur Verkehrsinfrastruktur –
insbesondere im Osten Mettmanns gegeben.

Gefahrenpotenziale ABC

Legende
= Gewerbe- / Industrieflächen
= Siedlungsflächen

Legende
Betrieb / Einrichtung mit Umgang mit 
Gefahrstoffen 
Gewerbe- / Industrieflächen

1

2

3
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2.4 Gefahrenpotenziale TH, ABC und Wasser

Gefahrenpotenziale Gewässer
 Im Stadtgebiet existieren kleinere (Fließ-)Gewässer (z. B. Entwässerungsgräben und Regenrückhaltebecken)

→ An oder auf den vorhandenen Gewässern findet keine bzw. nur eine sehr eingeschränkte Freizeitnutzung statt.
→ Die vorhandenen Gewässer haben primär durch Hochwassergefahren (Starkregenereignisse) Einfluss auf das Gefahrenpotenzial.

An oder auf den vorhandenen Gewässern findet keine bzw. nur eine sehr eingeschränkte Freizeitnutzung statt. Die vorhandenen 
Gewässer haben primär durch Hochwassergefahren (Starkregenereignisse) Einfluss auf das Gefahrenpotenzial.
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2.5 Städtebauliche Entwicklung

 Lediglich im Bereich der Gewerbegebiete wurde vor kurzem
ein neues B-Plan-Gebiet im unmittelbaren räumlichen
Anschluss an ein bereits vorhandenes Gewerbegebiet im
Osten der Stadt ausgewiesen.

 Städtebauliche Entwicklung findet derzeit ansonsten
vorrangig innerhalb bestehender Bebauungspläne statt.
Hierbei ist vorrangig von einer Verdichtung bestehender
Strukturen auszugehen.

 Es sind somit keine grundsätzlich neuen Anforderungen
qualitativer Art bezüglich der grundsätzlichen Fähigkeiten der
Feuerwehr abzuleiten. Auch geografisch findet die
Stadtentwicklung innerhalb der bereits derzeit
abzudeckenden Bereichen statt.

Geplante Entwicklung des Stadtgebietes

Die städtebauliche Entwicklung findet derzeit vorrangig 
innerhalb bestehender B-Plangebiete statt. Es ist dabei nicht 
von grundsätzlich neuen Gefahrenpotenzialen in Einzelobjekten 
auszugehen (= keine neuen „Top-Gefährder“). Die 
Stadtentwicklung wird aber voraussichtlich durch eine Zunahme 
der Einsatzanlässe Einfluss auf die Inanspruchnahme der 
Feuerwehr haben.

Flächennutzungsplan Stadt Mettmann 2017
Quelle: www.mettmann.de



Brandschutzbedarfsplan der Stadt Mettmann, 2. Fortschreibung Stand: 21.08.2018 54

2.6 Bewertung Gefahrenpotenzial

Bewertung der Gefahrenpotenziale
 Brand-Gefahren

→ In allen Stadtbereichen im Bereich der Wohnbebauung und der Industrie- u. Gewerbegebiete gegeben
 Gefahren im Bereich der Technischen Hilfe

→ Potenzial für Verkehrsunfälle mit eingeklemmten Personen entlang der Hauptverkehrsachsen im gesamten Stadtgebiet gegeben
→ Potenzial für Arbeitsunfälle mit eingeklemmten Personen v. a. in den Industrie- u. Gewerbegebieten gegeben

 ABC-Gefahren
→ Neben den Betrieben mit dem üblichen Gefahrstoffumgang im kleineren Umfang sind auch 3 Betriebe mit umfangreicherem

Gefahrstoffumgang in Mettmann angesiedelt.
→ Daneben bestehen die üblichen Gefahren der Verkehrsinfrastruktur (Gefahrguttransporte) und Röntgengeräte in Arztpraxen,

Kliniken und Prüflaboren.
 Wasser-Gefahren

→ Fließgewässer haben vorrangig hinsichtlich der Überflutungsgefahren Einfluss auf das Gefahrenpotenzial.

Das vorhandene Gefahrenpotenzial wird im Rahmen der weiteren Planungen berücksichtigt.
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2.7 Einsatzgeschehen

Langfristige Einsatzentwicklung 2010 bis 2015 

Quellen: Jahresstatistiken der FF Mettmann, 2010 bis 2015, IG NRW

Einsatzart 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Brandeinsätze 60 117 118 64 42 68

Technische Hilfeleistungen 314 221 336 327 358 325

Sonstige Einsätze 37 48 36 33 13 21

Fehleinsätze 93 83 67 66 65 61

First Responder 78 69 95 103 93 148

Summe 582 538 652 593 571 623

0

100

200

300

400

500

600

700

2010 2011 2012 2013 2014 2015

An
za

hl
 E

in
sä

tz
e

Jahr

 Die First-Responder-Einsätze haben in den vergangenen
Jahren zugenommen.

 Hierbei handelt es sich um medizinische Erstversorgungen
durch die Feuerwehr bei langen Anfahrten des
Rettungsdienstes.

 Gleichwohl es sich um eine freiwillige Aufgabe handelt, sorgt
diese für eine Bindung entsprechender Ressourcen.

 Mit Inbetriebnahme eines zusätzlichen RTW in Mettmann im
Laufe dieses Jahres ist von einer Reduktion auszugehen.
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2.7 Einsatzgeschehen

Detailanalyse der Einsätze  – Datenmenge (1 1/3 Jahre, 01.01.2016 – 30.04.2017) 

Von den 936 Einsatzstellen im Betrachtungszeitraum wurden 786 als zeitkritisch [Def] gemeldet. Im Jahresmittel ereigneten sich 
insgesamt rund 700 Einsätze.
Die Wahrscheinlichkeit für einen zeitkritischen Einsatz ist in der Zeit von Mo.-Fr. 7-17:30 Uhr um den Faktor 1,37 erhöht gegenüber der 
übrigen Zeit (= 37 % höhere Wahrscheinlichkeit). 

 Um repräsentative Ergebnisse zu erhalten, ist
die Auswertung einer hinreichend großen Zahl
von Ereignissen erforderlich.

 Anhand der Datenbasis des Zeitraumes vom
01.01.2016 – 30.04.2017 wurde die Qualität
sowie die räumliche und zeitliche Verteilung des
Einsatzgeschehens analysiert.

Hinweis:

Zeitkritisch bedeutet, dass der Einsatz keinen Zeitverzug duldet; 
Beispiel: Wohnungsbrand
Beispiel für nicht-zeitkritischen Einsatz: Katze auf Baum

Zeitbereich Anzahl 
Einsätze Jahresstunden Einsätze 

pro Stunde
Resultierender 

Faktor

Mo.-Fr. 07:00-17:30 Uhr 294 3.539 0,08 1,37

Mo.-Fr. 17:30-07:00 Uhr, 
Sa./So./FeT 492 8.126 0,06 (=1)

Gesamt 786 11.664 0,07 -

Mo.-Fr. 07:00-17:30 Uhr 73 3.539 0,02 2,18

Mo.-Fr. 17:30-07:00 Uhr, 
Sa./So./FeT 77 8.126 0,01 (=1)

Gesamt 150 11.664 0,01 -

Mo.-Fr. 07:00-17:30 Uhr 367 3.539 0,10 1,48

Mo.-Fr. 17:30-07:00 Uhr, 
Sa./So./FeT 569 8.126 0,07 (=1)

Gesamt 936 11.664 0,08 -

Erfassungszeitraum: 01.01.2016 - 30.04.2017
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2.7 Einsatzgeschehen

Bei der Betrachtung aller Einsätze sind die höchsten Einsatzraten pro Stunde Mo.-Fr. zwischen 07:00 und 19:00 Uhr feststellbar.
An Wochenenden und Feiertagen sind die Einsatzraten pro Stunde zwischen 10:00 und 19:00 am höchsten.

Zeitliche Verteilung der Einsätze  – alle Einsätze

Erfassungszeitraum: 01.01.2016 bis 30.04.2017; Basis: alle auswertbaren Einsätze
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2.7 Einsatzgeschehen

Bei der Betrachtung lediglich der zeitkritischen Einsätze sind die höchsten Einsatzraten pro Stunde ebenfalls Mo.-Fr. zwischen 07:00 
und 19:00 Uhr feststellbar.
An Wochenenden und Feiertagen sind die Einsatzraten pro Stunde zwischen 10:00 und 19:00 am höchsten.

Zeitliche Verteilung der Einsätze  – zeitkritische Einsätze

Erfassungszeitraum: 01.01.2016 bis 30.04.2017; Basis: nur zeitkritische Einsätze
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2.7 Einsatzgeschehen

Die meisten Alarmierungen pro Jahr erfolgten zu Technischen Hilfeleistungen (rund 55%). Rund 18% der Einsätze entfielen auf 
Brandereignisse. Mit rund 26% stellen die First-Responder-Einsätze ebenfalls einen großen Anteil der Alarmierungen dar.

Verteilung der Einsatzstichwörter 2015 und 2016  – Jahresmittelwerte

absolut relativ absolut relativ absolut relativ

Brand / Kategorie I 9 3,3% 25,5 6,0% 34,5 4,9%
Brand / Kategorie II 18 6,5% 23,25 5,4% 41,25 5,9%
Brand / Kategorie III 2,25 0,8% 6,75 1,6% 9 1,3%
Brand / BMA 21,75 7,9% 18,75 4,4% 40,5 5,8%
THL / Person in Gefahr 34,5 12,5% 49,5 11,6% 84 12,0%
THL / Wasser 16,5 6,0% 54,75 12,8% 71,25 10,1%
THL / Öl 45,75 16,6% 45 10,5% 90,75 12,9%
THL / Tiere 21 7,6% 30 7,0% 51 7,3%
THL / Rettungsdienst 22,5 8,2% 45,75 10,7% 68,25 9,7%
THL / Sonstige Technische Hilfeleistung 6,75 2,5% 16,5 3,9% 23,25 3,3%
ABC / GSG 6 2,2% 3 0,7% 9 1,3%
First Responder 71,25 25,9% 108 25,3% 179,25 25,5%
Summe 275,25 100% 426,75 100% 702 100%
Anm.: Bei den Absolutzahlen handelt es sich um Jahresmittelwerte.
Erfassungszeitraum: 01.01.2016 - 30.04.2017

Einsatzart
Mo.-Fr. 07:00-17:30 Uhr Mo.-Fr. 17:30-07:00 Uhr, 

Sa./So./FeT Gesamt

*) Bei den First-Responder-Einsätzen handelt es sich um medizinische Erstversorgungen durch die Feuerwehr bei Abwesenheit der 
zuständigen Rettungsdiensteinheiten. Es handelt sich um eine freiwillige Aufgabe.
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2.7 Einsatzgeschehen

Die georeferenzierte Darstellung der Einsatzstellen zeigt den 
Einsatzschwerpunkt im Bereich des Stadtzentrums von 
Mettmann.

Verteilung der Einsatzstellen 01.2016 bis 04.2017  – Georeferenzierte Darstellung 

Anmerkung:
Von insgesamt 695 relevanten Einsätzen sind in der Karte 680 Einsatzstellen 
dargestellt. Die restlichen Einsatzstellen, die nicht dargestellt werden konnten, lagen 
außerhalb des Kartenausschnitts (15).

Legende
= Brandeinsätze (inkl. BMA)
= THL (inkl. Ölspur u. ABC)
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2.8 Zusammenfassung und Bewertung Risikostruktur

Zusammenfassung Risikostruktur
Gefahrenklassen Besondere Objekte Verteilung der Einsatzstellen Risikostruktur

Die Klassifizierung des Stadtgebiets in Gefahrenklassen bildet zusammen mit der Identifizierung der besonderen Objekte das 
Gefahrenpotenzial („kalte Lage“) ab. 
In Verbindung mit der Einsatzdatenanalyse, bei welcher eine Korrelation der Einsatzstellenschwerpunkte mit den Gefahrenklassen und 
der Grundstruktur festzustellen ist, ergibt sich die Risikobewertung und ist Basis für die Schutzzieldefinition und der daraus abgeleiteten 
SOLL-Konzeption.

Für die Bewertung der Risikostruktur wurden die drei Analyseschritte (Gefahrenklassen, besondere Objekte u. Einsatzschwerpunkte)
zusammengeführt und abschließend als Gesamtstruktur beurteilt. 
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2.8 Zusammenfassung und Bewertung Risikostruktur

Zusammenfassung Risikostruktur

Legende
= Brandeinsätze (inkl. BMA)
= THL (inkl. Ölspur)

Die Gesamtanalyse zeigt eine deutliche Differenzierung der 
grundsätzlichen Risikostruktur. Ein herausragender 
geografischer Schwerpunkt ergibt sich im Stadtzentrum von 
Mettmann. Die Auswertung der Einsatzstellen der vergangenen 
Jahre stützt diesen Befund.

Legende
=  Industrie oder Gewerbe

=  PK Brand 1
=  PK Brand 2
=  PK Brand 3
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Legende
= Kranken- / Pflegeeinrichtungen
= Industrie- / Verkehrsanlagen
= Sonstige
= Betrieb / Einrichtung mit

Umgang mit Gefahrstoffen 
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2.8 Zusammenfassung und Bewertung Risikostruktur

Zusammenfassung Risikostruktur
 Die Stadt Mettmann hat rund 39.500 Einwohner. Durch einen positiven Pendlersaldo liegt die Tagesbevölkerung bei über 42.000

Personen. Die Auspendlerquote liegt bei rund 1/3 der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Dieser Wert ist ein erstes Indiz für
eine eingeschränkte Tagesverfügbarkeit der Freiwilligen Kräfte.

 Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen machen rund 2/3 der Flächennutzung aus.
 Dementsprechend heterogen sind die Siedlungsflächen. In der Innenstadt von Mettmann sowie in einigen Bereichen von

Metzkausen sind, im Hinblick auf die Bebauung, städtische Strukturen mit hohen Einwohnerdichten vorzufinden.
 In anderen Ortsteilen sind Einfamilienhäuser prägend für die Wohnbebauung, darüber hinaus bestehen teilweise kleinteilige

Siedlungsplätze.
 Im Stadtgebiet sind, neben der Wohnbebauung, vor allem Sonderobjekte maßgeblich für die Bewertung der Brandgefahren.

Zu nennen sind insbesondere das Krankenhaus, verschiedene Alten- und Pflegeheime sowie Industrie- und Gewerbeobjekte.
 Industrie- und Gewerbeflächen sind nahezu im gesamten Stadtgebiet vorzufinden. Dort sind im Wesentlichen Gefahren der

Bereiche „Technische Hilfe“ und „ABC“ vorzufinden.
 Relevante Verkehrswege sind die Bundesstraßen und diverse Landes- und Kreisstraßen sowie die Bahnstrecke.

Für einen Abschnitt der BAB 3 ist die Feuerwehr Mettmann außerhalb der Stadtgrenzen zuständig.
 Die Einsatzentwicklung der Jahre 2011 bis 2016 zeigt eine weitgehend gleichbleibende Tendenz mit rund 600 Einsätzen und einer

üblichen Schwankungsbreite.
 Die Einsätze ereigneten sich überwiegend im Bereich Stadtmitte Mettmann und Metzkausen.
 Die Analyse der Risikostruktur zeigt ein höheres Risiko im Stadtzentrum Mettmanns. In den übrigen Stadtteilen ist ein deutlich

geringeres Risiko festzustellen. Dieser Befund wird durch die Analyse der Einsatzstellen bestätigt.
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3 Feuerwehrstruktur

In diesem Kapitel wird die für den Brandschutzbedarfsplan relevante Struktur der Feuerwehr bzw. des Abwehrenden Brandschutzes
dargestellt und bewertet.
Die relevanten Personaldaten der haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte werden dargestellt und analysiert.
Die Standorte der Feuerwehr werden sowohl hinsichtlich der baulichen Funktionalität als auch der Gebietsabdeckung bewertet.
Fahrzeuge und Technik der Feuerwehr werden ebenso erfasst wie die organisatorische Struktur der Feuerwehr.
Mögliche interkommunale Zusammenarbeiten stehen im Fokus bei der Betrachtung der benachbarten Feuerwehren. Gleiches gilt für die
Darstellung der Werk- und Betriebsfeuerwehren.
Der Abschnitt zur Löschwasserversorgung liefert eine qualitative Beschreibung des IST-Zustands und benennt eventuelle Anforderungen 
an die Ausstattung der Feuerwehr.
Abschließend erfolgt der Abgleich der Maßnahmen des vorherigen Brandschutzbedarfsplans auf Umsetzung.
Das Kapitel gliedert sich in folgende Abschnitte:

3.1 Übersicht
3.2 Personal der Feuerwehr (haupt- und ehrenamtlich)
3.3 Standorte der Feuerwehr
3.4 Fahrzeuge und Technik
3.5 Organisation
3.6 Benachbarte Feuerwehren
3.7 Werk- und Betriebsfeuerwehren
3.8 Löschwasserversorgung
3.9 Maßnahmenabgleich BSBP 2010

Einleitung: Feuerwehrstruktur
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3.1 Grundstruktur

Grundstruktur der Feuerwehr
 Die Feuerwehr der Stadt Mettmann ist eine Freiwillige

Feuerwehr mit Hauptamtlichen Kräften und besteht aus
2 Löschzügen und 5 Löschgruppen an 3 Standorten.

 Die Feuerwehr verfügt derzeit über insgesamt 138 Kräfte in
der Einsatzabteilung, die sich wie folgt aufteilen:
 115 Freiwillige Kräfte
 34 Hauptamtliche Kräfte

(Stand: 2. Halbjahr 2017; 11 Kräfte sind sowohl haupt- als auch ehrenamtlich tätig 
und sind hier in beiden Abteilungen aufgeführt)

 Die Hauptamtlichen Kräfte besetzen für den Brandschutz
2 Funktionen rund-um-die-Uhr. Mo.-Fr. tagsüber wird die
Funktionsbesetzung auf 6 Funktionen aufgestockt.

 Der Führungsdienst wird i. W. durch die Hauptamtlichen
Kräfte besetzt (die Freiwilligen Kräfte übernehmen
1 Wochenende pro Monat).

 Die Feuerwehr nimmt im gesamten Einsatzgebiet alle
Aufgaben des Abwehrenden Brandschutzes und der
Allgemeinen Hilfe wahr.

 Darüber hinaus unterstützt sie die Kreisleitstelle mit
Personal und nimmt am Rettungsdienst teil.

Die Feuerwehr der Stadt Mettmann ist eine Freiwillige 
Feuerwehr mit Hauptamtlichen Kräften und besteht derzeit aus 
2 Löschzügen und 5 Löschgruppen. Die Feuerwehr nimmt im 
gesamten Einsatzgebiet alle Aufgaben des Abwehrenden 
Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe wahr.

Legende
Feuerwehrhäuser

Metzkausen

FuRW / Stadtmitte

Obschwarzbach
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3.2 Personal der Feuerwehr (haupt- und ehrenamtlich)

Die Tabelle zeigt den Anteil von Atemschutzgeräteträgern (AGT), Maschinisten (Ma), DLK-Maschinisten (DLK-Ma) und LKW-
Führerscheininhabern sowie den Anteil der ehrenamtlichen Einsatzkräfte mit speziellen Ausbildungen in der Einsatzabteilung.

Die Einheiten haben hinsichtlich der wesentlichen Qualifikationen einen guten Ausbildungsstand. Die Einheiten Metzkausen und Ob-
schwarzbach verfügen über eine problematische Personalgesamtstärke. Insbesondere in Obschwarzbach führt dies auch in der Folge 
bei der Betrachtung einzelner Qualifikationen zu einigen Verbesserungspotenzialen.

Struktur und Qualifikationen der Freiwilligen Kräfte

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

21 24% 5 6% 37 43% 27 31% 12 14%

5 29% 2 12% 10 59% 6 35% 3 18%

3 25% 1 8% 4 33% 3 25% 1 8%

29 25% 8 7% 51 44% 36 31% 16 14%

ABC ABC II MKSF TM-K ASTUSI
Anmerkung / Hinweis:
Bei den Qualifikationen sind Mehrfachnennungen möglich. Beispiel: 
Jemand verfügt sowohl über die Qualifikation Atemschutzgeräteträger 
als auch Maschinist und ist somit jeweils in beiden Spalten enthalten. 
*) Die Qualifikation AGT wurde nur gewertet, wenn neben der 
Ausbildung auch ein gültiger Nachweis über eine arbeitsmedizinische 
Untersuchung G26.3 vorlag.
Bereiche mit Verbesserungspotenzialen sind gelb markiert, wobei zu 
beachten ist, dass nicht jede Qualifikation an jedem Standort relevant 
ist.

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

1 Stadtmitte 86 56 65% 36 42% 35 41% 14 16% 32 37% 49 57%
2 Metzkausen 17 14 82% 10 59% 8 47% 1 6% 6 35% 8 47%
3 Obschwarzbach 12 7 58% 5 42% 3 25% 1 8% 4 33% 4 33%

Summe 115 77 67% 51 44% 46 40% 16 14% 42 37% 61 53%

Nr. Einheit Anzahl 
Aktive

AGT 
Grundausbild.

AGT / G26.3 Maschinisten
(Ma)

LKW-Führerschein
(für > 7,5 t)

DLK-Maschinisten 
(Ma-DLK)

LKW-Führerschein
(3,5 t - 7,5 t)
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3.2 Personal der Feuerwehr (haupt- und ehrenamtlich)

Die Tabelle zeigt die Anzahl der Gruppenführer (GF), Zugführer (ZF) und Verbandsführer (VF) in der Einsatzabteilung der einzelnen 
Einheiten.

Struktur und Qualifikationen der Freiwilligen Kräfte (Forts.)

Bei der Anzahl der ausgebildeten Gruppenführer gibt es bei den Einheiten Metzkausen und Obschwarzbach Verbesserungspotenzial.
Durch die Beteiligung der Freiwilligen Kräfte am Einsatzleitdienst sollte für diese Personengruppe die Ausbildung Verbandsführer
angestrebt werden.

Anmerkung / Hinweis:
Bei den Qualifikationen sind Mehrfachnennungen möglich. Beispiel: 
Jemand verfügt sowohl über die Qualifikation Gruppenführer als auch 
Zugführer und ist somit jeweils in beiden Spalten enthalten. 
Bereiche mit Verbesserungspotenzialen sind gelb markiert. 

Zugführer 
(ZF)

Verbands-
führer (VF)

absolut in % absolut absolut

1 Stadtmitte 86 11 13% 5 5
2 Metzkausen 17 1 6% 1 0
3 Obschwarzbach 12 1 8% 0 0

Summe 115 13 11% 6 5

Nr. Einheit Anzahl 
Aktive

Gruppenführer
(GF)
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3.2 Personal der Feuerwehr (haupt- und ehrenamtlich)

Struktur und Qualifikationen der Freiwilligen Kräfte (Forts.)
 Das Diagramm zeigt die Anzahl der

Einsatzkräfte für das jeweilige Alter an.
 Basis für die Berechnung ist das

Geburtsjahr der Einsatzkräfte.
 Das Durchschnittsalter liegt, bezogen auf

die gesamte Feuerwehr, bei 35 Jahren.

Das Durchschnittsalter liegt, 
bezogen auf die gesamte 
Feuerwehr, bei 35 Jahren.
In den nächsten 5 Jahren 
scheiden bei einer Altersgrenze 
von 60 Jahren 7 Freiwillige aus 
dem Einsatzdienst aus.

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

Stadtmitte 83 36 43% 22 27% 13 16% 6 7% 6 7% 35 11 13%
Metzkausen 16 8 50% 3 19% 3 19% 1 6% 1 6% 35 2 12%
Obschwarzbach 12 6 50% 5 42% 1 8% 0 0% 0 0% 31 0 0%

Summe 111 50 - 30 - 17 - 7 - 7 - 35 13 11%

Anteil weibliche 
Aktive

absolut in %
Einheit

Auswert-
bare 

Aktive

Altersverteilung Durch-
schnitts-

alter 
[Jahre]

18 - 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre 51 - 55 Jahre 56 - 60 Jahre
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3.2 Personal der Feuerwehr (haupt- und ehrenamtlich)

Altersbedingtes Ausscheiden von Kräften innerhalb der nächsten 5 Jahre (Vorbemerkungen)
 Durch die Neuordnung der Verordnung über das Ehrenamt in den Freiwilligen Feuerwehren im Land Nordrhein-Westfalen (VOFF

NRW) vom 09.05.2017 gilt nunmehr als Höchstaltersgrenze die Regelaltersgrenze nach §35 SGB VI.
 Damit scheiden Mitglieder nunmehr erst mit Vollendung des 67. Lebensjahres aus dem aktiven Einsatzdienst aus.
 Bisher lag die Regelaltersgrenze für den aktiven Einsatzdienst bei 60 Jahren. Die optionale Möglichkeit, die Einsatzabteilung erst mit

Ablauf des 63. Lebensjahres zu verlassen, wurde in der Feuerwehr Mettmann nur in sehr geringem Umfang angewandt.
 Auch weiterhin besteht aber die Möglichkeit, aus verschiedenen Gründen vor Vollendung des 67. Lebensjahres in die Ehren- oder

die neu definierte Unterstützungsabteilung überzutreten.
 Nach den bisherigen Erfahrungen und ersten Gesprächen mit älteren Kameraden ist in der Feuerwehr Mettmann daher weiterhin

von einem überwiegenden Ausscheiden aus der Einsatzabteilung mit 60 Jahren auszugehen.
 Darüber hinaus wäre eine Auswertung des altersbedingten Ausscheidens von Kräften mit 67 Jahren im Ergebnis verfälscht, da

aufgrund der erst kurzfristig bestehenden Regelung keine Mitglieder der Alterskohorte 63 - 67 Jahre und nur wenige in der
Alterskohorte 60 - 63 Jahre in der Einsatzabteilung vorhanden sind.

 Aus den vorgenannten Gründen werden daher im Folgenden die Anzahl der ausscheidenden Kräfte nach 60 Jahren ausgewertet.
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3.2 Personal der Feuerwehr (haupt- und ehrenamtlich)

Altersbedingtes Ausscheiden von Kräften innerhalb der nächsten 5 Jahre (Basis: 60 Jahre)
Die Tabelle zeigt unterteilt nach Einheiten die Anzahl der Einsatzkräfte sowie deren Qualifikationen, die aufgrund der Altersgrenze von 
60 Jahren in den nächsten 5 Jahren (beginnend mit dem Jahr 2017) für den Einsatzdienst der Feuerwehr nicht mehr zur Verfügung 
stehen werden. 

In den nächsten 5 Jahren scheiden bei Zugrundelegung der Altersgrenze von 60 Jahren 12 Freiwillige Kräfte aus dem Einsatzdienst 
der Feuerwehr aus. Ohne eine kontinuierliche Aus- und Weiterbildung von Kräften würde es bei den Schlüsselqualifikationen zu einer 
Reduzierung kommen. Insbesondere für die Einheit Metzkausen bedeutet dies eine weitere Verschärfung der Situation.

absolut in %* absolut in %* absolut in %* absolut in %* absolut in %* absolut in %* absolut in %*

Stadtmitte 86 9 16% 6 17% 2 14% 7 18% 10 20% 5 26% 2 25% 10
Metzkausen 17 2 14% 2 25% 0 - 2 25% 2 25% 1 25% 1 100% 2
Obschwarzbach 12 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Summe 115 11 14% 8 17% 2 13% 9 18% 12 20% 6 26% 3 33% 12

*) in Bezug auf die Anzahl der, zum Zeitpunkt der Personalbefragung, aktiven Kräfte mit der entsprechenden Qualifikation.

IST-Zustand 
im Jahr 2017

DLK-Maschinisten 
(Ma-DLK)

Anzahl der innerhalb der nächsten 5 Jahren altersbedingt ausscheidenden Kräfte

LKW-Führerschein
(für > 7,5 t; C/CE/2)

Gruppenführer
(GF)

Zugführer
(ZF)

Maschinisten
(Ma) GesamtEinheit Anzahl 

Aktive

AGT
Grundausbild.

LKW-Führerschein
(für < 7,5 t; C1/3)

*) in Bezug auf die Anzahl der zum Zeitpunkt der Personalbefragung aktiven Kräfte mit der entsprechenden Qualifiaktion.
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3.2 Personal der Feuerwehr (haupt- und ehrenamtlich)

Grafische Auswertung der Verfügbarkeit der Freiwilligen Kräfte
Arbeitsortverteilung, Tagesverlaufskurve

Die Grafik zeigt eine sehr stark eingeschränkte Verfügbarkeit der Freiwilligen Kräfte im Gemeindegebiet von Montag bis Freitag 
zwischen 7:00 und 17:30 Uhr.

 Von den Freiwilligen Kräften sind –
unter Zugrundelegung der Arbeitsorte
– Montag bis Freitag tagsüber etwa
75 % (87 Kräfte) nicht verfügbar, da
sie ihren Arbeitsplatz nicht verlassen
können (35 Kräfte / 30 %) oder weil
ihr Arbeitsort außerhalb des
Stadtgebietes liegt (52 Kräfte / 45 %).

 Im gesamten Stadtgebiet sind
planerisch – unter Zugrundelegung
der Arbeitsorte – Montag bis Freitag
tagsüber etwa 16 Freiwillige Kräfte
(14 %) verfügbar.

 Hinzu kommt noch ein Teil der
Hauptamtlichen Kräfte und ein Teil
der im Schichtdienst arbeitenden
Freiwilligen Kräfte. Unter anteiliger
Berücksichtigung dieser Freiwilligen
ergibt sich eine Verfügbarkeit von
rund 25 Kräften zusätzlich zu den
Hauptamtlichen Kräften.
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 Die Einschränkung der Gesamtverfügbarkeit der Freiwilligen Kräfte der Feuerwehr Mettmann ist im Quervergleich zu anderen
Feuerwehren als außergewöhnlich hoch zu bewerten.
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3.2 Personal der Feuerwehr (haupt- und ehrenamtlich)

Tabellarische Darstellung der Arbeitsorte

Von den Freiwilligen Kräften sind – unter Zugrundelegung der Arbeitsorte – Montag bis Freitag tagsüber etwa 75 % (87 Kräfte) nicht 
verfügbar, da sie ihren Arbeitsplatz nicht verlassen können (35 Kräfte / 30 %) oder weil ihr Arbeitsort außerhalb des Stadtgebietes liegt 
(52 Kräfte / 45 %). 
Im gesamten Stadtgebiet sind planerisch – unter Zugrundelegung der Arbeitsorte – Montag bis Freitag tagsüber etwa 16 Freiwillige
Kräfte (43 %) verfügbar.
Hinzu kommt noch ein Teil der Hauptamtlichen Kräfte und ein Teil der im Schichtdienst arbeitenden Freiwilligen Kräfte.

Ausrückebezirk 
der Einheit

Anzahl
Aktive

Verfügbarkeit I

im Ausrückebezirk 
Verfügbare der
eigenen Einheit

im Gebiet der 
Kommune nicht 

Abkömmliche bzw. 
außerorts Arbeitende 

aber im 
Schichtdienst

Verfügbarkeit II

im ZB 1 rechnerisch 
Verfügbare (inkl. 

Schichtdienst 
anteilig)

im Ausrückebezirk 
Verfügbare anderer 

Einheiten

Verfügbarkeit III

im ZB 1 rechnerisch 
Verfügbare (inkl. 

Schichtdienst 
anteilig u. interne 

Pendler)

wechselnder 
Arbeitsort innerhalb 

der Kommune

Stadtmitte 86 12 17 17,6 1 18,6 0

Metzkausen 17 2 3 3,0 1 4,0 0

Obschwarzbach 12 0 6 2,0 0 2,0 0

Summe 115 14 26 22,6 2 24,6 0
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3.2 Personal der Feuerwehr (haupt- und ehrenamtlich)

Tabellarische Darstellung der Qualifikationen der Ehrenamtlichen  – tagsüber verfügbar

Anmerkung: 
Bei den Qualifikationen sind Mehrfachnennungen möglich. Beispiel: Jemand verfügt sowohl über die Qualifikation Zugführer als auch Gruppenführer und ist somit jeweils in beiden Spalten enthalten.
*) Die Qualifikation AGT wurde nur gewertet, wenn neben der Ausbildung auch ein gültiger Nachweis über eine Untersuchung nach dem arbeitsmedizinischen Grundsatz 26.3 vorlag.

Die Tabelle zeigt den Anteil von Atemschutzgeräteträgern (AGT), Maschinisten (Ma), DLK-Maschinisten (DLK-Ma), Gruppenführern (GF) 
und Zugführern (ZF) mit Arbeitsort im Stadtgebiet, welche abkömmlich für Einsätze sind sowie anteilig die im Schichtdienst arbeitenden 
Einsatzkräfte.

Unter Berücksichtigung der Gesamtpersonalstärke und der verfügbaren Qualifikationen ist derzeit nur die Einheit Stadtmitte 
rechnerisch rund-um-die-Uhr für eigenständige Feuerwehreinsätze verfügbar.

FM 
(SB) AGT Ma Ma 

DLK GF ZF FM 
(SB) AGT Ma Ma 

DLK GF ZF FM 
(SB) AGT Ma Ma 

DLK GF ZF

Stadtmitte 86 12 7 6 5 5 3 17,6 9,6 9,6 6,0 7,0 3,0 18,6 9,6 10,6 6,0 7,0 3,0
Metzkausen 17 2 1 2 0 1 1 3,0 2,0 3,0 0,0 1,6 1,0 4,0 3,0 3,0 0,0 1,6 1,0
Obschwarzbach 12 0 0 0 0 0 0 2,0 0,6 1,0 0,3 0,0 0,0 2,0 0,6 1,0 0,3 0,0 0,0

Summe 115 14 8 8 5 6 4 22,6 12,2 13,6 6,3 8,6 4,0 24,6 13,2 14,6 6,3 8,6 4,0

Verfügbarkeit I

im Ausrückebezirk Verfügbare der
eigenen EinheitEinheit

Verfügbarkeit II

im ZB 1 rechnerisch Verfügbare 
(inkl. Schichtdienst anteilig)

Verfügbarkeit III

im ZB 1 rechnerisch Verfügbare 
(inkl. Schichtdienst anteilig u. interne 

Pendler)

Anzahl
Aktive

 Insgesamt stehen wochentags tagsüber rund 13 AGT, 15 MA, 6 DLK-MA, 9 GF und 4 ZF zur Verfügung.
 Die Einheit Stadtmitte weist rechnerisch sowohl bezüglich der Gesamtzahl der Tagesverfügbaren als auch bezüglich der

Qualifikationen eine gute Verfügbarkeit auf. Die Einheiten Metzkausen und Obschwarzbach sind aufgrund der geringen
Gesamtstärke wochentags tagsüber nicht planbar für eigenständige Einsätze anzusetzen.
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3.2 Personal der Feuerwehr (haupt- und ehrenamtlich)

Hauptamtliche Kräfte  – Funktionsbesetzungsplan
❑ Brandschutz:

 Einsatzleiter: 1 Fu. B-Dienst
(HaK: Mo. 7 Uhr - Fr. 18 Uhr; 
FrK: Fr. 18 Uhr bis Mo. 7 Uhr)

Zukünftige Planung: Besetzung durch HaK rund-um-die-Uhr;
FrK übernehmen 1 Wochenende pro Monat
(Fr. 18 Uhr bis Mo. 7 Uhr, vgl. Kap. 3 SOLL)

 Löschfahrzeug: 2 Fu. rund-um-die-Uhr 
[Gruppenführer u. Maschinist]

 Lösch- u. Sonderfahrzeuge: [3] Fu. Mo.-Fr.
❑ Rettungsdienst & Krankentransport:

 NEF: 1 Fu. rund-um-die-Uhr
 RTW: 2 Fu. rund-um-die-Uhr
 KTW: [2] Fu. Mo.-Fr. 07:30 bis 15:45

❑ Leitstelle:
 ELP 2: 1 Fu. rund-um-die-Uhr (2 Antrete-Funktionen)
 Aufgrund der Kündigung des Gestellungsvertrags entfällt diese Aufgabe

ab Juli 2018 vollständig.

Legende:
x rund-um-die-Uhr Funktion

[x] Zeitbereich 1: Werktags (Mo.-Fr.)

Stand: 1. Halbjahr 2018

Grundschutz
2 Fu. Löschfahrzeug
[3] Fu. Lösch- u. Sonderfahrzeuge
Summe Fu. = 3 + [3]

Rettungsdienst
1 Fu. NEF
2 Fu. RTW
[2] Fu. KTW
Summe Fu. = 3 + [2]

SUMME GESAMT Fu. = 3 + [3]

Funktionsbesetzungsplan

Führungsdienst
1 Fu. Einsatzleiter
Summe Fu. = 1

SUMME GESAMT Fu. = 4 + [2]

Leitstelle
1 Fu. ELP 2 (2 Antrete-Funktionen)
Summe Fu. = 1 
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Die Feuerwehr unterhält eine eigene 
Jugendfeuerwehrgruppe:
 Derzeit hat die Jugendfeuerwehr

insgesamt 28 Mitglieder.
 Das Eintrittsalter liegt bei 10

Jahren.
 Eine Kinderfeuerwehr existiert

derzeit noch nicht.
→ In den nächsten 5 Jahren besteht

ein Potenzial von 23 Übertritten aus
der Jugendfeuerwehr in die
Einsatzabteilung der Feuerwehr.

3.2 Personal der Feuerwehr (haupt- und ehrenamtlich)

In den nächsten 5 Jahren besteht ein Potenzial von 23 Übertritten aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst der Feuerwehr. 
Erfahrungsgemäß kann jedoch nur rund 1/3 der Jugendlichen tatsächlich vor Ort langfristig gebunden werden. 

Kinder- und Jugendfeuerwehr

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

Stadtmitte 31 0 0 0% 8 26% 23 74% 0 0%

Summe 31 0 0 - 8 - 23 - 0 -

Altersverteilung

Einheit Anzahl 10 - 13 Jahre 14 - 18 Jahre

Nicht 
auswertbar

[ohne 
Altersangabe]

< 10 Jahre > 18 Jahre
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3.2 Personal der Feuerwehr (haupt- und ehrenamtlich)

Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse
 Im Vergleich zum Jahr 2010 ist insgesamt eine weitgehend identische Mitgliederzahl zu verzeichnen (-6 FrK).
 Die Einheiten haben hinsichtlich der wesentlichen Qualifikationen einen guten Ausbildungsstand.

In der in Aufbau befindlichen Einheit in Obschwarzbach führt die geringe Grundgesamtheit an Mitgliedern in der Folge zu einem in
Teilbereichen kritischen Ausbildungsstand.

 In Teilbereichen gibt es Verbesserungspotenziale hinsichtlich der Anzahl notwendiger Schlüsselqualifikationen, insbesondere
hinsichtlich der Atemschutzgeräteträger und der Kombination Maschinistenausbildung und notwendigem Führerschein Klasse C.

 Das Durchschnittsalter liegt, bezogen auf die gesamte Feuerwehr, bei 36 Jahren. In den nächsten 5 Jahren scheiden aufgrund der
Altersgrenze (60 Jahre) 12 Freiwillige Kräfte aus dem Einsatzdienst der Feuerwehr aus.

 Die Verfügbarkeit von Freiwilligen Kräfte ist Mo.-Fr. im Zeitraum von 07:00 – 17:30 Uhr eingeschränkt. Unter der Zugrundelegung
der Arbeitsorte und der Abkömmlichkeit sind insgesamt 75 % nicht verfügbar. Im Stadtgebiet verbleiben somit rechnerisch 16
Kräfte verfügbar. Ein großer Teil hiervon arbeitetet jedoch zentral in Mettmann. Die Einheiten Metzkausen und Obschwarzbach
sind planerisch nicht in der Lage, selbstständig die Mindeststärken gemäß der Schutzziele zu erfüllen.

 Die eingeschränkte Tagesverfügbarkeit der Freiwilligen Kräfte wirkt sich zudem auf die Vorhaltung der notwendigen
Schlüsselqualifikationen in diesem Zeitbereich aus.

 Die Feuerwehr unterhält eine Jugendfeuerwehr. In den nächsten 5 Jahren besteht ein Potenzial von 23 Übertritten aus der
Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst der Feuerwehr. Erfahrungsgemäß kann jedoch nur rund 1/3 der Jugendlichen tatsächlich
vor Ort langfristig gebunden werden, d. h. es ist davon auszugehen, dass die altersbedingten Abgänge aus der Einsatzabteilung
nicht bei allen Einheiten zuverlässig durch die Jugendfeuerwehr kompensiert werden.

 Die Hauptamtlichen Kräfte besetzen im Brandschutz drei Funktionen rund-um-die-Uhr. Montags bis freitags tagsüber werden im
Rahmen einer Tagesverstärkung insgesamt 6 Hauptamtliche Funktionen vorgehalten.
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3.3 Standorte der Feuerwehr

Fahrzeit-Isochronen
Fahrzeitabschätzung zur Abdeckung der relevant bebauten Gebiete  – IST-Standorte

Fahrgeschwindigkeiten:
Die rechnergestützte Simulation zur Gebietsabdeckung umfasst Straßenkategorien und 
zugehörige Geschwindigkeiten von „enger Wohnbebauung“ (10 km/h) bis zu 
„Ausfallstraßen“ (75 km/h).

5 min

Metzkausen

Standorte
Stadtmitte
Metzkausen
Obschwarzbach

3 min

2 min
Obschwarzbach

Stadtmitte

*) Im Zusammenhang bebauten Gebiete

Standorte

Notw. 
Fahrzeit zur 

Gebiets-
abdeckung *

[min]

Stadtmitte 5
Metzkausen 3
Obschwarzbach 2
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3.3 Standorte der Feuerwehr

Fahrzeit-Isochronen
Fahrzeitabschätzung zur Abdeckung der dünn besiedelten Bereiche  – IST-Standorte

Standorte

Notw. 
Fahrzeit zur 

Gebiets-
abdeckung *

[min]

Stadtmitte 9
Metzkausen 6
Obschwarzbach 7

*) Dünn besiedelte Gebiete 

7 min

Obschwarzbach

Stadtmitte

9 min

Standorte
Stadtmitte
Metzkausen
Obschwarzbach

6 min

Metzkausen

Fahrgeschwindigkeiten:
Die rechnergestützte Simulation zur Gebietsabdeckung umfasst Straßenkategorien und 
zugehörige Geschwindigkeiten von „enger Wohnbebauung“ (10 km/h) bis zu 
„Ausfallstraßen“ (75 km/h).

Die Auffahrt zum zugewiesenen Abschnitt der BAB 3 
ist mit folgenden Fahrtzeiten zu erreichen:
 Stadtmitte:    9 Minuten
 Metzkausen: 5 Minuten

(Das endgültige Erreichen der Einsatzstelle hängt
darüber hinaus von weiteren Parametern ab (z. B.
Verkehrsfluss vor der Einsatzstelle).



Brandschutzbedarfsplan der Stadt Mettmann, 2. Fortschreibung Stand: 21.08.2018 80

3.3 Standorte der Feuerwehr

Stadtmitte

7 min

Standorte
Stadtmitte
Metzkausen
Obschwarzbach

Fahrzeit-Isochronen
Gebietsabdeckung der im Zusammenhang bebauten Gebiete  – FuRW, Fahrzeit 7 Minuten

Fahrgeschwindigkeiten:
Die rechnergestützte Simulation zur Gebietsabdeckung umfasst Straßenkategorien und 
zugehörige Geschwindigkeiten von „enger Wohnbebauung“ (10 km/h) bis zu 
„Ausfallstraßen“ (75 km/h).
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3.3 Standorte der Feuerwehr

Fahrzeit-Isochronen
Gebietsabdeckung der im Zusammenhang bebauten Gebiete  – FuRW, Fahrzeit 9 Minuten

Stadtmitte

9 min

Standorte
Stadtmitte
Metzkausen
Obschwarzbach

Fahrgeschwindigkeiten:
Die rechnergestützte Simulation zur Gebietsabdeckung umfasst Straßenkategorien und 
zugehörige Geschwindigkeiten von „enger Wohnbebauung“ (10 km/h) bis zu 
„Ausfallstraßen“ (75 km/h).
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3.3 Standorte der Feuerwehr

Die „Hubrettungsfahrzeug-pflichtigen“ Objekte werden in der 
Simulation durch das am Standort Stadtmitte vorgehaltene 
Hubrettungsfahrzeug innerhalb einer Eintreffzeit von 5 Minuten 
planerisch vollständig abgedeckt. 

Fahrzeit-Isochronen (Forts.)
Fahrzeitabschätzung zur Abdeckung der „hubrettungsfahrzeugpflichtigen“ Objekte 

Fahrgeschwindigkeiten:
Die rechnergestützte Simulation zur Gebietsabdeckung 
umfasst Straßenkategorien und zugehörige 
Geschwindigkeiten von „enger Wohnbebauung“ 
(10 km/h) bis zu „Ausfallstraßen“ (75 km/h).

Hinweis: Die Erfassung der „Hubrettungfahrzeug-pflichtigen“ 
Objekte beruht u. a. auf einer Außenansicht der Objekte im 
Rahmen einer Befahrung. Evtl. vorhandene 2. bauliche 
Rettungswege sind nicht berücksichtigt. Die Einzelobjekte sind 
für die geografische Darstellung und Analyse teilweise zu 
zusammenhängenden Gebieten aggregiert.

Legende
= Standort Hubrettungsfahrzeug
= „Hubrettungsfahrzeugpflichtige“ Objekte

5 min
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Erläuterung:
Jeder Punkt auf der Karte stellt den Wohnort eines FM (Sb) in der Farbe der jeweiligen Einheit dar. 
4 FM (Sb) sind nicht dargestellt, weil sie außerhalb des Kartenausschnittes wohnen.
Die rein Hauptamtlichen Kräfte wurden nicht dargestellt.

3.3 Standorte der Feuerwehr

Erreichbarkeit Feuerwehrhäuser: Darstellung der Wohnorte
Die Karte zeigt die Wohnorte der Freiwilligen Kräfte sowie deren 
Zuordnung zu den einzelnen Standorten.
Anhand der Verteilung der Wohnorte lassen sich erste 
Rückschlüsse auf die Ausrückzeiten der einzelnen Einheiten 
ziehen.
Die Zuordnung der Freiwilligen zu den einzelnen Standorten ist 
richtig.

Die Karte zeigt die Wohnorte der Freiwilligen Kräfte aller 
Standorte. Die Zuordnung der Freiwilligen zu den einzelnen 
Standorten ist (bis auf nicht nennenswerte Einzelfälle) richtig.

Standorte
Stadtmitte
Metzkausen
Obschwarzbach
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Die Karte zeigt die Freiwilligen Kräfte mit einem festen Arbeitsort 
im Stadtgebiet, welche Mo.-Fr. tagsüber verfügbar sind sowie 
deren Zuordnung zu den einzelnen Standorten.
Die Verfügbarkeit der Einsatzkräfte ist in diesem Zeitbereich 
deutlich eingeschränkt.
Vereinzelt arbeiten Einsatzkräfte im Ausrückebereich anderer 
Einheiten und damit näher an dem Feuerwehrhaus einer anderen 
Einheit als am eigenen Standort.

3.3 Standorte der Feuerwehr

Erreichbarkeit Feuerwehrhäuser: Darstellung der Arbeitsorte

Die Karte zeigt die Freiwilligen Kräfte mit einem festen Arbeitsort 
im Stadtgebiet, welche Mo.-Fr. tagsüber verfügbar sind (ohne 
die im Schichtdienst arbeitenden Einsatzkräfte).

Standorte
Stadtmitte
Metzkausen
Obschwarzbach
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 Im Rahmen der Brandschutzbedarfsplanung wurde aufgrund der eingeschränkten Ergebnisse der rechnerischen Verfügbarkeit im
Tagesverlauf (vgl. Kap. 3.2) eine Verfügbarkeitsanalyse der ehrenamtlichen Kräfte durchgeführt.

 Hierfür wurde durch technische Systeme die Ankunftszeit der Freiwilligen Kräfte am Feuerwehrhaus bei realen Einsätzen erhoben.
 Die Erfassung wurde im Zeitraum vom 01.08.2016 – 31.07.2017 durchgeführt.
 Aufgrund des in der Alarm- und Ausrückordnung in Abhängigkeit des Einsatzstichwortes und ggf. der Uhrzeit definierten

Alarmierungsumfanges der ehrenamtlichen Kräfte ist nicht jeder Einsatz gleichermaßen zur Auswertung geeignet. Aufgrund dessen
werden lediglich Einsätze mit bestimmten Einsatzstichworten zur Auswertung herangezogen.

 Die Auswertung erfolgt unterteilt nach Zeitbereichen (ZB):
 ZB 1: Montag – Freitag tagsüber 06:00 – 18:00 Uhr (ohne Wochenfeiertage)
 ZB 2: Wochenende und Feiertage durchgehend und Montag – Freitag nachts (18:00 – 06:00 Uhr)
 Die Unterteilung nach Zeitbereichen entspricht der rechnerisch eingeschränkten Verfügbarkeit der Freiwilligen Kräfte im

Tagesverlauf.
 Neben den Mittelwerten wird zusätzlich das 90%-Perzentil dargestellt. Es ist das Maß für die Wahrscheinlichkeit, mit der ein (Mess-)

Wert aus einer Wertemenge oberhalb oder unterhalb einer Schranke (hier: Anzahl Personen) liegt. Das 90%-Perzentil der
Verfügbarkeitsanalyse bedeutet somit, dass die angegebene Kräfteanzahl bei 90% der Einsätze mindestens erreicht oder
überschritten wird. Dieser Wert wird in der Bedarfsplanung regelmäßig als die Größe herangezogen, ab der man von einer sicheren
Verfügbarkeit sprechen kann.

 Da die Erfassungsgeräte am Eingang der Feuerwehrhäuser stationiert wurden, ist zusätzlich zu den angegebenen Minutenwerten
noch die Wegezeit und die Rüstzeit (Anlegen der persönlichen Schutzausrüstung) innerhalb des Standortes zu berücksichtigen.

 In den Tabellen sind die Funktionsstärken von nach FwDV autark einsetzbaren Einheiten wie folgt markiert:
 Staffel   (6 Funktionen):  hellgrün
 Gruppe (9 Funktionen):  dunkelgrün

3.3 Standorte der Feuerwehr

Verfügbarkeitsanalyse (VERA)
Einleitung
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 Da sich der Umfang der alarmierten Kräfte unter anderem aufgrund des Einsatzstichwortes unterscheidet, werden nur entsprechend
geeignete Einsatzstichwörter zur Auswertung der Verfügbarkeitsanalyse herangezogen.

 Geeignete Stichwörter sind jene, deren Alarmierungsumfang einem schutzzielrelevanten Ereignis (vgl. Kap. 4.2) entspricht. Aus
diesem Grund wurden folgende Einsatzstichwörter für die Auswertung ausgewählt:
 „Dach“ - Dachstuhlbrand
 „Garage_gr“ - Brand Großgarage
 „Gebäude“ - Gebäudebrand
 „Gewerbe-gr.“ - Brand in einem größeren Gewerbeobjekt
 „Gewerbe-kl.“ - Brand in einem kleineren Gewerbeobjekt
 „Heim“ - ausgelöster Heimrauchmelder
 „KZW“ - Brand in einem Wohngebäude („Keller-, Zimmer- oder Wohnungsbrand“)
 „Pklemm“ - Einsatz zur technischen Hilfeleistung mit eingeklemmter Person (z. B. nach Verkehrsunfall)
 („BMA“ - ausgelöste Brandmeldeanlage)*

*Da dieses Stichwort bezüglich der Motivationsfunktion für Freiwillige Kräfte nicht mit einem schutzzielrelevanten Ereignis gleichzusetzen ist, wurde die Auswertung einmal
mit und einmal ohne dem Stichwort BMA durchgeführt. Die Darstellung ohne BMA befindet sich im Anhang.

 Insgesamt werden somit 161 Alarmierungen von der Auswertung
umfasst, deren Aufteilung nach Zeitbereichen und Einheiten sich
aus nebenstehender Tabelle ergibt.

3.3 Standorte der Feuerwehr

Verfügbarkeitsanalyse (VERA)
Datenumfang / Grundgesamtheit

Zeitbereich 1 Zeitbereich 2 Zeitbereich 1 Zeitbereich 2

Metzkausen 3 12 3 12

Obschwarzbach 30 35 19 23

Stadtmitte 36 45 24 33

Gesamt 69 92 46 68

Einheit
mit BMA ohne BMA
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Stärken [FM (Sb)] nach Alarm

0 Min. 1 Min. 2 Min. 3 Min. 4 Min. 5 Min. 6 Min. 7 Min. 8 Min. 9 Min. 10 Min. 11 Min. 12 Min. 13 Min. 14 Min. 15 Min.

Metzkausen 12 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Obschwarzbach 35 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Stadtmitte 44 0 0 0 0 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6

Summe 91

Anzahl
AlarmierungenEinheit

Stärken [FM (Sb)] nach Alarm

0 Min. 1 Min. 2 Min. 3 Min. 4 Min. 5 Min. 6 Min. 7 Min. 8 Min. 9 Min. 10 Min. 11 Min. 12 Min. 13 Min. 14 Min. 15 Min.

Metzkausen 3 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/1 0/2/2 1/2/3 1/2/4 2/2/4 2/2/4 2/2/4 2/2/4 2/3/4 2/3/4 2/3/4 2/3/4 2/4/4

Obschwarzbach 30 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Stadtmitte 35 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4

Summe 68

Anzahl
AlarmierungenEinheit

 Zeitbereich 1:

 Zeitbereich 2:

3.3 Standorte der Feuerwehr

Verfügbarkeitsanalyse (VERA)
90%-Perzentil – Eintreffen am Feuerwehrstandort

Legende
Staffel   (6 Fu.) erfüllbar

Gruppe (9 Fu.) erfüllbar

Lediglich im ZB 2 und am Standort Stadtmitte wird eine selbständige taktische Einheit im Umfang einer Staffel erreicht. Diese steht 
sicher aber erst nach 11 Minuten (zuzüglich Wege- und Rüstzeit am Standort) zur Verfügung.

Anmerkung:
Es handelt sich um Stärken am Feuerwehrhaus x Minuten nach Alarm.
Da die Erfassungsgeräte am Eingang der Feuerwehrhäuser stationiert wurden, ist zusätzlich zu 
den angegebenen Minutenwerten noch die Wegezeit und die Rüstzeit (Anlegen der persönlichen 
Schutzausrüstung) innerhalb des Standortes zu berücksichtigen.
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Stärken [FM (Sb)] nach Alarm

0 Min. 1 Min. 2 Min. 3 Min. 4 Min. 5 Min. 6 Min. 7 Min. 8 Min. 9 Min. 10 Min. 11 Min. 12 Min. 13 Min. 14 Min. 15 Min.

Metzkausen 12 0,0 0,0 0,0 0,3 1,3 2,0 2,3 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Obschwarzbach 35 0,1 0,5 0,9 2,1 2,9 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Stadtmitte 44 0,0 0,4 0,9 2,2 4,5 6,0 7,4 9,3 9,3 9,9 10,3 10,5 10,8 11,0 11,1 11,2

Summe 91

Anzahl
AlarmierungenEinheit

Stärken [FM (Sb)] nach Alarm

0 Min. 1 Min. 2 Min. 3 Min. 4 Min. 5 Min. 6 Min. 7 Min. 8 Min. 9 Min. 10 Min. 11 Min. 12 Min. 13 Min. 14 Min. 15 Min.

Metzkausen 3 0,0 0,0 0,0 0,3 1,3 2,0 2,3 2,7 2,7 2,7 2,7 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3

Obschwarzbach 30 0,0 0,1 0,2 1,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Stadtmitte 35 0,0 0,2 0,9 1,6 2,8 3,7 4,4 5,8 5,8 6,5 6,7 6,9 7,1 7,3 7,4 7,5

Summe 68

Anzahl
AlarmierungenEinheit

 Zeitbereich 1:

 Zeitbereich 2:

3.3 Standorte der Feuerwehr

Verfügbarkeitsanalyse (VERA)
Mittelwerte – Eintreffen am Feuerwehrstandort

Legende
Staffel   (6 Fu.) erfüllbar

Gruppe (9 Fu.) erfüllbar

Im Mittel können im ZB 2 am Standort Stadtmitte die taktischen Stärken nach 6 (Staffel) bzw. 7 Minuten (Gruppe) erreicht werden.

Anmerkung:
Es handelt sich um Stärken am Feuerwehrhaus x Minuten nach Alarm.
Da die Erfassungsgeräte am Eingang der Feuerwehrhäuser stationiert wurden, ist zusätzlich zu 
den angegebenen Minutenwerten noch die Wegezeit und die Rüstzeit (Anlegen der persönlichen 
Schutzausrüstung) innerhalb des Standortes zu berücksichtigen.
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3.3 Standorte der Feuerwehr

Verfügbarkeitsanalyse (VERA)
Auswertung 90%-Perzentil bezogen auf die Erfüllung der definierten Planungsziele

- ohne
Rüstzeit

inkl. 1 min 
Rüstzeit - ohne 

Rüstzeit
inkl. 1 min 
Rüstzeit - ohne

Rüstzeit
inkl. 1 min 
Rüstzeit - ohne 

Rüstzeit
inkl. 1 min 
Rüstzeit

Metzkausen 17 3 min 5 min - - - - - - - -

Obschwarzbach 12 2 min 6 min - - - - - - - -

Stadtmitte 86 5 min 3 min - - - - 11 min 12 min - -

Ausrückzeit einer 
Staffel [6 FM (Sb)] am 

Feuerwehrhaus
bei Alarmierung der 

FrK im ZB 2

Ausrückzeit einer 
Gruppe [9 FM (Sb)] am 

Feuerwehrhaus
bei Alarmierung der 

FrK im ZB 2

Ausrückzeit einer 
Gruppe [9 FM (Sb)] am 

Feuerwehrhaus
bei Alarmierung der 

FrK im ZB 1
Standorte

Anzahl 
auswertbare 
verfügbare 

Aktive
[FM (Sb)]

Notw. 
Fahrzeit zur 
Abdeckung 
der Kern-
bereiche 

[min]

Result. 
verfügbare 
Ausrückzeit 

bei 8 min ETZ
[min]

Ausrückzeit einer 
Staffel [6 FM (Sb)] am 

Feuerwehrhaus
bei Alarmierung der 

FrK im ZB 1

 Zur Abdeckung der Kernbereiche werden Fahrtzeiten von 2 – 5 Minuten benötigt.
 Bei einer angestrebten Eintreffzeit von bis zu 8 Minuten (vgl. Kap. 4.2) verbleiben somit je nach Standort 3 – 6 Minuten zum

Ausrücken.
 Die Auswertung der Verfügbarkeitsanalyse ergibt, dass dieses Ziel im 90%-Perzentil in keinem Zeitbereich eingehalten werden kann.

 Ein weiteres Ergebnis ist, dass es insbesondere am Standort Stadtmitte relevante Unterschiede in der personellen Verfügbarkeit je
nach Zeitbereich gibt.

 Die Verfügbarkeit im Zeitbereich 2 ist bereits ab der 4. Minute nach Alarmierung relevant verbessert.

Die notwendigen Personalstärken zum Ausrücken in taktisch eigenständigen Einheiten werden in der verfügbaren Ausrückzeit an 
keinem Standort erreicht. Allerdings ist die personelle Verfügbarkeit am Standort Stadtmitte im Zeitbereich 2 relevant verbessert.

Anmerkung:
Es handelt sich um Stärken am Feuerwehrhaus x Minuten nach Alarm.
Da die Erfassungsgeräte am Eingang der Feuerwehrhäuser stationiert wurden, ist zusätzlich zu 
den angegebenen Minutenwerten noch die Wegezeit und die Rüstzeit (Anlegen der persönlichen 
Schutzausrüstung) innerhalb des Standortes zu berücksichtigen.
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3.3 Standorte der Feuerwehr

Übersicht der baulichen Situation der Feuerwehrstandorte

Relevante Abweichungen von den 
Anforderungen / Empfehlungen
Grenzbereich / Umsetzung nicht zwingend erforderlich / 
kann anderweitig kompensiert werden
Zustand i. O. / entspricht den 
Anforderungen / Empfehlungen

Keine Relevanz am Standort

❑ Auf den nächsten Seiten werden die Ergebnisse der kompakten Begehung
der Feuerwehrhäuser dargestellt.

❑ Es werden dabei die wesentlichen Merkmale behandelt, die zur Bewertung
der grundsätzlichen baulichen Funktion der Standorte notwendig sind
und damit besondere Relevanz für den Brandschutzbedarfsplan haben.

❑ Hierbei werden u. a. die folgenden Grundlagen berücksichtigt:
 Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehren 

(DGUV Vorschrift 49, ehem. GUV-VC 53)
 GUV-Information „Sicherheit im Feuerwehrhaus“ 

(GUV-I 8554)
 DIN 14092 Feuerwehrhäuser
 Technische Regeln für Gefahrstoffe 

(TRGS 554)
❑ Die Bewertung der Einzel-Merkmale erfolgt zunächst aus bedarfs-

planerischer Sicht mit einem Ampel-System. Die Berücksichtigung aller
relevanter Faktoren und damit die Ableitung des tatsächlichen
Handlungsbedarfes erfolgt im SOLL-Konzept.

Metzkausen

FuRW / Stadtmitte

Obschwarzbach
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Bewertung

Einsatzzentrale 2)

Sonstige 2)

Lagermöglichkeiten 2)

Desinfektionshalle, Einsatzmittellager und KFZ-Werkstatt 
wegen Kapazitätsmangel dauerhaft von Einsatzfahrzeugen 
belegt

für eigene Zwecke nur sehr eingeschränkt /Nutzung 
Büroräume) darstellbar

Sozialräume
Ruheräume der hauptamtlichen Beamten werden teilweise 
als Lager mitgenutzt; 
für die Freiwillige Feuerwehr nur ein sehr eingeschränkter 
Aufenthaltsraum vorhanden, derzeit nicht nutzbar

Infrastruktur
Bemerkungen

Alarmparkplätze 1) 2) keine Alarmparkplätze vorhanden; auf 
benachbart. Parkplatz des Rathauses nur 

Alarmein- u. ausfahrt 1) 2)

Laufwege FwH 1) 2)

Notstromversorgung 2)

EDV/Kommunikation 2)

Anzahl

-

nicht hinreichend

-

getrennt, aber Fußgänger kreuzend auf dem Hof

nicht kreuzungsfrei, Umkleiden sehr eng

in Fahrzeughalle und separatem Einsatzmittellager; 
Rettungsmittellager und weiteren kleineren Lagerräumen
- Kapazität erschöpft

Stellpl. Bewertung

6

9

Bewertung

-
X
-
X

Bewertung

Bewertung

Trennung ♂ / ♀ 

Ja

Ja

Lage

erschöpftNein

Atemschutzwerkstatt 2)

Schlauchwerkstatt 2) Aufgabe durch Kreis wahrgenommen, Schlauchlager 
vorhanden

Vorhanden, beengt

Büroraume 2)

Teeküche 2)

Werkstatt, allgemein 2) kleine eigene Werkstatt und KFZ-Werkstatt vorhanden

HaK: 1x (Tee-)Küche (klein); FF keine (Tee-)Küche

Kapazität erschöpft; tlw. Mehrfachbelegung

Schulungsraum 2)

Fahrzeughalle

Bemerkungen

Toiletten 1) 2) Kapazität unzureichend

Duschen 1) 2) Kapazität unzureichend

Werkstätten / Funktionsräume / Lagerräume

Jugendfeuerwehr 1) 2)
sep. Raum

Bemerkungen
nur 1 Raum für Hauptamtliche Wache, Freiwillige 
Feuerwehr, Jugendfeuerwehr und Stabsbetrieb - nicht 

unzureichendNein

Abstände 1) 2)

Abgasabsauganlage 1) 2)

Drucklufterhaltung 2)

unterschreiten teilweise Anforderungen der UVV

nicht vorhanden

vorhanden

Bemerkung

Stellplätze "groß" 1. Reihe FW-Halle

Stellplätze "klein"

5

7

Fzg.

2. Reihe FW + RD-Halle

Baujahr FwH An- / Umbau 1995

Fahrzeugstellplätze

1970er

Umkleiden & sanitäre Anlagen
Kapazität

Fahrzeughalle
Einsatzkräfte 1) 2)

sep. Raum

Trennung ♂ / ♀ 

3.3 Standorte der Feuerwehr

Feuer- und Rettungswache Mettmann / Feuerwehrhaus Stadtmitte

Adresse: Laubacher Straße 14, 40822 Mettmann
Quelle Bildmaterial: Homepage Fw Mettmann und L&R
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3.3 Standorte der Feuerwehr

Feuerwehrgerätehaus Metzkausen

1) Empfehlungen / Anforderungen der Unfallkassen
2) Empfehlung der DIN 14092 Feuerwehrhäuser

Adresse: Wollenhausweg, 40822 Mettmann
Quelle Bildmaterial: L&R

Stellpl. Bewertung

1

1

Bewertung

X
-
-
-

Bewertung

Bewertung

Umkleiden & sanitäre Anlagen
Kapazität

Fahrzeughalle
Einsatzkräfte 1) 2)

sep. Raum

Trennung ♂ / ♀ 

Baujahr FwH An- / Umbau -

Fahrzeugstellplätze

60er

Belegt durch…

Stellplätze "groß" 1 Fzg.

Stellplätze "klein"

1

1

Fzg.

1 Fzg.

Abstände 1) 2)

Abgasabsauganlage 1) 2)

Drucklufterhaltung 2)

unterschreiten teilweise Anforderungen der UVV

nicht vorhanden

nicht vorhanden

Schulungsraum 2)

Fahrzeughalle

Bemerkungen

Toiletten 1) 2) -

Duschen 1) 2) nicht vorhanden

Werkstätten / Funktionsräume / Lagerräume

Jugendfeuerwehr 1) 2)
sep. Raum

Bemerkungen

nicht vorhanden; Ausbildung findet an FuRW statt

--

Büroraum 2)

Teeküche 2)

Werkstatt, allgemein 2) nicht vorhanden

vorhanden; ohne bauliche Trennung zu Fzg.-Stellplatz

nicht vorhanden (Home-Office)

Lagermöglichkeiten 2)

Lage

nicht hinreichendNein

Trennung ♂ / ♀ 

Ja

-

in Fahrzeughalle, Kapazität erschöpft

Bewertung

-

Infrastruktur
Bemerkungen

Alarmparkplätze 1) 2) Anzahl nicht hinreichend,
Parken in der Nähe nicht immer möglich

Alarmein- u. ausfahrt 1) 2)

Laufwege FwH 1) 2)

Notstromversorgung 2)

EDV/Kommunikation 2)

Anzahl

3-5

Bemerkungen

Alarmfax vorhanden

nicht vorhanden

nicht getrennt; enge Nebenstraße

nicht kreuzungsfrei
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3.3 Standorte der Feuerwehr

Feuerwehrgerätehaus Obschwarzbach

Adresse: Sudetenstr. 2, 40822 Mettmann
Quelle Bildmaterial: L&R

1) Empfehlungen / Anforderungen der Unfallkassen
2) Empfehlung der DIN 14092 Feuerwehrhäuser

Bewertung

*) FwH befindet sich im Aufbau am Gemeindehaus; zum Zeitpunkt der Begehung existierte noch keine 
Fahrzeughalle; die Sozialräume befinden sich im Gemeindehaus

Infrastruktur
Bemerkungen

Alarmparkplätze 1) 2) Anzahl nicht hinreichend,
Parken in der Nähe möglich

Alarmein- u. ausfahrt 1) 2)

Laufwege FwH 1) 2)

Notstromversorgung 2)

EDV/Kommunikation 2)

Anzahl

3

Bemerkungen

Alarmfax vorhanden

nicht vorhanden

nicht getrennt

*

Stellpl. Bewertung

-

0

Bewertung

-
X
-
-

Bewertung

Bewertung

Umkleiden & sanitäre Anlagen
Kapazität

Fahrzeughalle
Einsatzkräfte 1) 2)

sep. Raum

Trennung ♂ / ♀ 

Baujahr FwH An- / Umbau 2015

Fahrzeugstellplätze

Ende 70er *

Belegt durch…

Stellplätze "groß" Planung: 1 LF *

Stellplätze "klein"

-

1

Fzg.

1 Fzg., steht im Freien

Abstände 1) 2)

Abgasabsauganlage 1) 2)

Drucklufterhaltung 2)

*

*

*

Schulungsraum 2)

Fahrzeughalle

Bemerkungen

Toiletten 1) 2) -

Duschen 1) 2) -

Werkstätten / Funktionsräume / Lagerräume

Jugendfeuerwehr 1) 2)
sep. Raum

Bemerkungen

Kapazität hinreichend (geplant für 20 FM (Sb))

--

Büroraum 2)

Teeküche 2)

Werkstatt, allgemein 2) *

nicht vorhanden

vorhanden

Lagermöglichkeiten 2)

Lage

hinreichend, ♀ 
nicht vorhandenNein

Trennung ♂ / ♀ 

Ja

Nein

in Fahrzeughalle (noch nicht gebaut) und separatem Raum



Brandschutzbedarfsplan der Stadt Mettmann, 2. Fortschreibung Stand: 21.08.2018 94

3.3 Standorte der Feuerwehr

Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse
 Zur Abdeckung der im Zusammenhang bebauten Stadt- und Ortsteile (Kernbereiche) sind von den Standorten Fahrzeiten von 2 bis

5 Minuten notwendig. Die übrigen peripheren Bereiche des Stadtgebietes, welche nicht innerhalb dieser Fahrzeiten erreicht
werden, sind im Vergleich nicht oder nur dünn besiedelt.

 Zur Erreichung der dünn besiedelten Bereiche sind planerisch Fahrzeiten von 6 bis 9 Minuten erforderlich.
 Die „Hubrettungsfahrzeugpflichtigen“ Objekte im Kerngebiet von Mettmann können von dem am Standort Stadtmitte stationierten

Fahrzeug planerisch in Fahrzeiten von bis 5 Minuten erreicht werden.
 Die Auswertung der Wohnorte der Freiwilligen Kräfte zeigt, dass im Wesentlichen eine gute Zuordnung der Wohnorte zu den

Standorten festgestellt werden kann.
 Bei der Verknüpfung der erforderlichen Fahrzeiten zur Gebietsabdeckung und der durch die Verfügbarkeitsanalyse ermittelten

Ausrückzeit der einzelnen Standorte auf Basis der Wohnortverteilung zeigen sich unterschiedliche Verteilungen. Die Ausrückzeit
der Einheiten ist auch ohne Berücksichtigung einer Reserve für „Rüstzeit“ nicht hinreichend, um das zugehörige Einsatzgebiet
innerhalb der angestrebten Eintreffzeiten zu erreichen.

 Aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit und der arbeitsbedingten Pendlerbewegungen stehen planerisch Montags bis
Freitags tagsüber nicht an allen Standorten eine hinreichende Anzahl an Einsatzkräften zur Verfügung, um die angestrebten
Funktionsstärken gemäß der Schutzziele alleine zu erreichen. Kompensierend wirken hier die Hauptamtlichen Kräfte.

 An Standorten sind (teils erhebliche) Abweichungen von den Empfehlungen der Unfallkasse und/oder der DIN für
Feuerwehrhäuser feststellbar. Dies führt zu Gefährdungen in den Arbeitsabläufen, die unverzüglich beseitigt werden müssen. Bis
zur Umsetzung entsprechender Maßnahmen ist an den Standorten lediglich ein Interimsbetrieb möglich.

 Die Probleme an der Feuer- und Rettungswache werden sich durch die perspektivische Erhöhung der Rettungsmittelvorhaltung
(personeller und sächlicher Platzbedarf) zusätzlich verschärfen.

 Neben den objektiven Bewertungskriterien spiegelt der Zustand der ehrenamtlich genutzten Räumlichkeiten auch den relevanten
Beitrag der Freiwilligen Feuerwehr zur Sicherheit der Stadt Mettmann nicht wieder.

 Die Bewertung der Handlungsoptionen erfolgt im Kapitel 5.
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Abteilung /
Standort

Aktive
[Anz.]

Nr. IST 2018 Baujahr Alter
[Jahre] Bemerkung

1 KdoW 2013 5 -
2 KdoW 2015 3 -
3 KdoW 2006 12 -
4 ELW 1 2005 13 -
5 HLF 20 2013 5 -
6 HLF 20 2010 8 -
7 TM 32 2007 11 -
8 LF 20 1996 22 Bundesfahrzeug
9 TLF 4.000 2018 0 -
10 RW 2 2005 13 -
11 SW 2.000 2002 16 -
12 WLF 2012 6 -
13 WLF 2015 3 -
14 AB-Atemschutz 2012 6 -
15 AB-KLF 2015 3 -
16 PKW 2016 2 -
17 MZF 2016 2 -
18 MTF 2012 6 -
19 RTW 2013 5 Rettungsdienst
20 NEF 2017 1 Rettungsdienst
21 KTW 2016 2 Rettungsdienst

22 LF 8/6 2002 16 -
23 MTF 2002 16 -

24 MTF 1997 20 -12Obschwarzbach

Stadtmitte 86

Metzkausen 17

3.4 Fahrzeuge und Technik

Fahrzeuge im Überblick

Die Feuerwehr der Stadt Mettmann verfügt im Brandschutz insgesamt über 19 
Fahrzeuge, darunter 5 (Tank)-Löschfahrzeuge, 1 Hubrettungsfahrzeug und 1 
Bundesfahrzeug.
Die Fahrzeuge des Rettungsdienstes ergeben sich aus der Rettungsdienst-
bedarfsplanung des Kreises und sind hier informativ aufgeführt.
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3.4 Fahrzeuge und Technik

 Grundausstattung jeder Einheit:
1 löschwasserführendes Löschfahrzeug mit einer Gruppenbesatzung
(Die Ausstattung der in Aufbau befindliche Einheit in Obschwarzbach mit einem Löschfahrzeug ist in Planung)

 Sonderfahrzeuge werden ausschließlich am Standort Stadtmitte vorgehalten
 Vorhandene Boote:

 auf RW mitgeführtes Boot

Fahrzeuge im Überblick

1)

2)

HLF 20 LF 20 
(KatS)

LF 
16/12

LF
8/6

TLF 
4000

TM
32

RW
2

SW 
2.000

WLF ELW
1

KdoW MTW PKW

Stadtmitte 2 1 0 - 1 1 1 1 2 1 3 2 1 16 3

Metzkausen - - - 1 - - - - - - - 1 - 2 -

Obschwarzbach - - - - - - - - - - - 1 - 1 -

Summe 2 1 0 1 1 1 1 1 2 1 3 4 1 19 3

R
ettungsdienst

Standort
(Tank-)Löschfahrzeuge Sonstige Fahrzeuge

Summe
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 Als Grundausstattung jeder Einheit ist mindestens ein Löschfahrzeug mit Gruppenbesatzung und Wasserbehälter vorzusehen.*
 Zur Sicherstellung des 2. Rettungsweges hält jede Einheit eine 4-teilige Steckleiter vor*. Darüber hinaus werden auch mehrere

3-teilige Schiebleitern vorgehalten.
 An Standort der Feuer- und Rettungswache ist ein Hubrettungsfahrzeuge (TM 32) stationiert.
 Zu Förderung von Wasser über lange Wegstrecken steht der Feuerwehr ein SW 2.000 zur Verfügung.
 Neben den wasserführenden Löschfahrzeugen der Einheiten Stadtmitte und Metzkausen wird zentral ein TLF 4.000 vorgehalten.
 Sonderfahrzeuge werden primär am Standort der Feuer-und Rettungswache als Nachschub vorgehalten.
 Zur technischen Hilfeleistung werden an der Feuer- und Rettungswache zwei HLF 20 und ein RW vorgehalten.
 Alle Einheiten können aufgrund ihrer Ausstattung die Erstmaßnahmen bei Unfällen mit ABC-Stoffen gemäß GAMS durchführen.

Zusätzlich wird Material für den erweiterten ABC-Einsatz vorgehalten.
 Der Einsatzleitung stehen für umfangreichere Lagen mehrere PKW und KdoW und ein ELW 1 zur Verfügung.
 Für Einsätze auf Gewässern wird auf dem RW ein Boot mitgeführt.

*Anmerkung: Für die im Aufbau befindliche Einheit in Obschwarzbach befindet sich die entsprechende Umsetzung in Planung.

3.4 Fahrzeuge und Technik

Analyse der Fahrzeug- und Technikausstattung
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3.4 Fahrzeuge und Technik

Die Fahrzeuge im Überblick  – Altersverteilung 2017
Großfahrzeuge

*) Fahrzeug des Landkreises, nachrichtlich übernommen

Großfahrzeuge: 
hellgelb wenn > 15 Jahre
orange wenn > 20 Jahre

„Starre Altersgrenze für Ersatzbeschaffungen“ 
vs.

„Kalkulatorische Laufzeit unter Berücksichtigung des individuellen technischen Zustands und weiterer Faktoren“

TLF 4000 WLF
HLF 20

WLF HLF 20 TM 32 RW 2

LF 8/6
SW 2.000

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >30
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ge

Alter
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TLF 4000 WLF
HLF 20

WLF HLF 20 TM 32 RW 2
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Voraussichtlicher Zustand in 5 Jahren
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3.4 Fahrzeuge und Technik

Die Fahrzeuge im Überblick  – Altersverteilung 2017
Kleinfahrzeuge

Kleinfahrzeuge:
hellgelb wenn > 10 Jahre
orange wenn > 15 Jahre

*) Fahrzeug des Landkreises, nachrichtlich übernommen

KdoW
MTW

KdoW
ELW 1 MTF

MTF
2x PKW

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >30
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Voraussichtlicher Zustand in 5 Jahren
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3.4 Fahrzeuge und Technik

Ergebnis Abgleich der Fahrzeug- und Technikausstattung
 Brand-Gefahren:

 Grundschutz:
 Jede Einheit – mit Ausnahme der im Aufbau befindlichen Einheit in Obschwarzbach – verfügt über mindestens ein

Löschfahrzeug mit Gruppenbesatzung sowie eine 4-teilige Steckleiter.
 Am Standort Stadtmitte werden darüber hinaus ein Hubrettungsfahrzeug und Fahrzeuge mit 3-teiligen Schiebleitern

vorgehalten.
 Tanklöschfahrzeuge (> 2.400 Liter):

 Am Standort Stadtmitte ist ein Tanklöschfahrzeug mit einer Löschwassermenge von 4.000 Litern stationiert.
 Lange-Wegestrecke: 

 Zur Löschwasserversorgung über lange Wegstrecken steht der Feuerwehr derzeit ein SW 2000 zur Verfügung.
 Technische Gefahren:

 Neben den HLF wird am Standort Stadtmitte ein RW 2 vorgehalten.
 ABC-Gefahren:

 Erstmaßnahmen (GAMS): durch alle Einheiten möglich
 Erweiterte Maßnahmen im kleinen Umfang: Entsprechende AB / bzw. Ausrüstung auf den entsprechenden Fahrzeugen am 

Standort Stadtmitte.

Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse
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3.4 Fahrzeuge und Technik

Ergebnis Abgleich der Fahrzeug- und Technikausstattung
 Wasser-Gefahren:

 1 Boot wird auf dem Rüstwagen am Standort Stadtmitte mitgeführt.
 Allgemein:

 Einsatzleitung:
 Als Führungsmittel werden ein Einsatzleitwagen 1 und mehrere Kommandowagen vorgehalten.
 Zudem kann auf den ELW 2 des Landkreises zurückgegriffen werden.

 Logistik: 
 Für Logistikaufgaben stehen der Feuerwehr 2 kleine WLF und mehrere MTW / MZF zur Verfügung.

Ergebnis Altersbetrachtung:
 In den vergangenen 5 Jahren konnten 3 Groß- und 1 Kleinfahrzeug in Dienst gestellt werden.
 Aus Sicht der Laufzeit (Baujahr) wären im Perspektivzeitraum des Brandschutzbedarfsplanes 8 von 19 Fahrzeugen (2 Groß- und 6

Kleinfahrzeuge) Ersatz zu beschaffen.
 Hierbei wurde nicht der tatsächliche technische Zustand berücksichtigt.

Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse
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3.5 Organisation

Aufbauorganisation der Feuerwehr Mettmann und Wahrnehmung rückwärtiger Aufgaben
 Grundsätze zur Aufbauorganisation und zur Wahrnehmung des rückwärtigen Dienstbetriebes (planbare Aufgaben außerhalb des

Einsatzgeschehens) sind Bestandteil der parallel zu diesem Brandschutzbedarfsplan erstellten Organisationsuntersuchung der
Abteilung 2.3 – Feuerschutz und Rettungswesen – der Stadt Mettmann.

 Die Organisationsuntersuchung erfolgt hinsichtlich ihrer Grundlagen als auch ihrer Ergebnisse in enger Abstimmung mit dem
vorliegenden Brandschutzbedarfsplan.

 Aus diesem Grund konzentriert sich die Darstellung zur Organisation innerhalb der Brandschutzbedarfsplanung auf die für die
Wahrnehmung des Einsatzgeschehens relevanten Bestandteile.

 Für weitere Informationen wird auf die Brandschutzbedarfsplanung verwiesen.
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3.5 Organisation

 In der Feuerwehr Mettmann ist ein mehrstufiges Führungssystem eingerichtet.
 Der Führungsdienst A für besondere Lagen wird durch die Leitung der Feuerwehr und den Leiter der Hauptamtlichen Wache gestellt.
 Der Führungsdienst B wird in der Regel durch einen Beamten des gehobenen Dienstes der hauptamtlichen Wache gestellt. An

einem Wochenende pro Monat werden Führungskräfte aus der Freiwilligen Feuerwehr in das System eingebunden.
 Zum Aufbau einer gestaffelten Führungsstruktur bei größeren Einsatzlagen kann auf entsprechend ausgebildete Führungskräfte aus

dem Haupt- und Ehrenamt zurückgegriffen werden.

Besondere (Führungs-)Strukturen
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3.5 Organisation

 Die Feuerwehr Mettmann wird durch die Kreisleitstelle in Mettmann (notrufannehmende Stelle) über Meldeempfänger alarmiert.
 Für die Alarmierung ist eine hinreichende Ausstattung der Einsatzkräfte mit Funkmeldeempfängern erforderlich.
 Derzeit wird die Kreisleitstelle Mettmann innerhalb der Feuer- und Rettungswache Mettmann betrieben. Ein Umzug ist aber konkret

geplant. Ebenfalls konkret geplant ist das Auslaufen der bisherigen Personalgestellung für die Kreisleitstelle durch die Feuerwehr
Mettmann.

 Zur Erfüllung der eigenen, kommunalen Aufgaben kann in der Feuer- und Rettungswache zusätzliche eine örtliche Einsatzleitung
eingerichtet werden.

 Diese kann sowohl für Unwetterlagen oder Veranstaltungen mit erhöhtem Koordinierungsbedarf als auch für den Katastrophenstab
der Stadt Mettmann genutzt werden.

 Die Feuerwehrhäuser sind u. a. mit den folgenden Kommunikationsmitteln ausgestattet:
 Telefon / Fax
 Internetanschluss / ELA (nur FuRW)

Die Feuerwehr Mettmann wird über Meldeempfänger alarmiert. 
Alle Feuerwehrhäuser verfügen über einen Telefon-, Fax- oder Internetanschluss (vgl. IST-Aufnahme der Feuerwehrhäuser).

Alarmierung und Kommunikation
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3.5 Organisation

 Im Stadtgebiet Mettmann wurden in den letzten Jahren die Sirenenstandorte ertüchtigt. Diese technische Ertüchtigung wird im Jahr
2018 abgeschlossen.

 Die Sirenen können einzeln angesteuert werden und sind auch für das Abspielen von Textkonserven geeignet.
 Die Kreisleitstelle ist über MOWAS an die Warn-App „NINA“ angeschlossen, so dass auch über diesen Weg Warnungen durch die

Feuerwehr Mettmann veranlasst werden können.
 Zusätzlich besteht die Möglichkeit, über den lokalen Radiosender „Radio Neandertal“ Warnungen zu verbreiten.
 Für die Warnung der Bevölkerung mit mobilen Einheiten besteht auf Kreisebene ein Warnkonzept, auf dass die Feuerwehr

Mettmann im Bedarfsfall zugreifen kann.

Für die Warnung der Bevölkerung bestehen verschiedene Möglichkeiten; durch die Kombination der vorhandenen Möglichkeiten ist 
eine umfängliche Warnung der Bevölkerung möglich.

Warnung der Bevölkerung



Brandschutzbedarfsplan der Stadt Mettmann, 2. Fortschreibung Stand: 21.08.2018 106

FF Erkrath-Hochdahl:
2 HLF 20, 2 LF KatS, DLK 
23/12, 2 ELW 1, ELW 2, AB-
SLM, AB-A, AB-G

FF Heiligenhaus:
LF 16/12, LF 10/6, 
TLF 16/25, DLK 23/12, 
RW 1, FwA-Strom

FF Heiligenhaus:
HLF 20, LF 20, LF 16 TS, 2 LF 10,  
DLK 23/12, ELW 1, GW, GW-L,
GW-N

FF Ratingen-Hösel:
HLF 20, 2 GW-L, 
Großlenzpumpe

FF Ratingen Mitte:
2 HLF 20,  LF 20, LF 20 KatS, 
DLK 23/12, 2 ELW 1, ELW 2, 
AB-A, AB-G, AB-MANV, AB-
SLM

FF Alt-Erkrath:
HLF 20, LF 20

FF Hubbelrath:
LF 16/12, LF 20/6 TS, 
TLF 20/30 W, SW 2000 TR, 
MZF

FF Wülfrath-Flandersbach:
2 LF 16 TS

FF Wülfrath:
HLF 20, 3 LF 20, DLK 23/12, RW, 
2 ELW 1, GW-Öl, GW-N, AB-SLM 

FF Wuppertal-Dornap:
LF 10, TLF 2000

FF Wuppertal-Schöller:
LF 8/6, TLF 8/18

Quelle: Feuerwehr Mettmann. Die Anordnung 
der Standorte entspricht in etwa dem jeweiligen 
Stadt/-Ortsteil.

3.6 Benachbarte Feuerwehren

Benachbarte Feuerwehren / Interkommunale Zusammenarbeit  – grafische Darstellung
Die Abbildung zeigt eine Auswahl an Standorten und Technik in den benachbarten Kommunen:

Legende
Feuerwehrstandorte
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3.6 Benachbarte Feuerwehren

Allgemein
 Grundsätzlich erfolgt die Unterstützung sowohl bei größeren Schadenslagen als auch zur Sicherstellung einer ausreichenden

Funktionsstärke vor allem durch die jeweils anderen Einheiten der Feuerwehr Mettmann.
 Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit ist, neben der Unterstützung bei Großschadenslagen, zum einen die

Unterstützung im Rahmen der Planungszielerfüllung sowie zum anderen die Unterstützung mit Sonderfahrzeugen möglich.
 Dies sollte in der Alarmierungsplanung entsprechend berücksichtigt werden (dabei u. a. zu beachten: Tagesverfügbarkeit,

Einsatzmittel sowie Einsatzerfahrung und -häufigkeit!).
[Anmerkung: Vorgeplante interkommunale Zusammenarbeiten (insb. im Rahmen der Erstalarmierung) erfordern eine öffentlich-
rechtliche Vereinbarung zwischen den Kooperationspartnern sowie eine Abstimmung auf der Kreisebene und setzen grundsätzlich
eine entsprechende Leistungsfähigkeit der beteiligten Einheiten voraus.]

Planungszielerfüllung
 Eine planerische Einbeziehung anderer Feuerwehren im Rahmen der Planungszielerfüllung für den Bereich der im Zusammenhang

bebauten Gebiete ist aufgrund der Entfernungen der nächstgelegenen Feuerwehreinheiten nicht möglich.

Unterstützung mit Sonderfahrzeugen
 Eine Unterstützung mit Sonderfahrzeugen ist planerisch insbesondere durch die folgenden Feuerwehren denkbar:

 FF Erkrath-Hochdahl (DLK, diverse AB)
 FF Wuppertal-Dornap (TLF 2.000)
 FF Wülfrath (DLK, diverse wasserführende Fahrzeuge)
 Für spezielle Gefahrenlagen kann auf diverse auf Kreisebene vorgehaltene Fachzüge zurückgegriffen werden.

Intra- und Interkommunale Zusammenarbeit



Brandschutzbedarfsplan der Stadt Mettmann, 2. Fortschreibung Stand: 21.08.2018 108

3.7 Werk- und Betriebsfeuerwehren

 Im Stadtgebiet gibt es derzeit keine Einrichtungen bzw. Betriebe, die über eine Werkfeuerwehr (gem. §16 BHKG) oder eine
Betriebsfeuerwehr (gem. §15 BHKG) verfügen.

Im Stadtgebiet gibt es derzeit keine Einrichtungen bzw. Betriebe, die über eine Werkfeuerwehr oder eine Betriebsfeuerwehr verfügen.

Werk- und Betriebsfeuerwehren im Stadtgebiet
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3.8 Löschwasserversorgung

Allgemeines
 Gem. § 3 Abs. 2 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG NRW) treffen die

Gemeinden Maßnahmen zur Verhütung von Bränden. Sie stellen eine den örtlichen Verhältnissen angemessene
Löschwasserversorgung sicher (Grundschutz).

 Stellt die Bauaufsichtsbehörde auf der Grundlage einer Stellungnahme der zuständigen Brandschutzdienststelle fest, dass im
Einzelfall wegen einer erhöhten Brandlast oder Brandgefährdung eine besondere Löschwasserversorgung erforderlich ist, hat hierfür
der Eigentümer, Besitzer oder sonstige Nutzungsberechtigte Sorge zu tragen (Objektschutz).

 Die Angemessenheit der kommunalen Löschwasserversorgung orientiert sich mangels gesetzlicher Bestimmungen an dem
Arbeitsblatt W 405, das vom deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW e.V.) im Einvernehmen mit der
Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF AK VB/G) herausgegebenen wurde. Es enthält die Festlegungen und
technischen Regeln zur „Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung“. Das Arbeitsblatt hat vor
allem den Zweck, Hilfen zu bieten für die Berücksichtigung des Löschwasserbedarfs bei der Projektierung und für die Prüfung, in
welchem Umfang die Leistung vorhandener Wasserversorgungsanlagen den Löschwasserbedarf zu decken vermag.

 In der Stadt Mettmann erfolgt die Bereitstellung des Löschwassers im Wesentlichen über eine „abhängige Löschwasserversorgung“
mittels Hydranten im Rahmen der Trinkwasserversorgung durch die Netzgesellschaft Düsseldorf.

 In dünnbesiedelten Außenbereichen kann die stationäre Versorgung naturgemäß eingeschränkt sein.
Dafür werden entsprechend löschwasserführende Fahrzeuge und Komponenten für die Wasserversorgung über lange Wegstrecken
vorgehalten.

 Ausführliche Informationen zur Löschwasserversorgung (Hydrantenpläne usw.) werden seitens der Feuerwehr separat vorgehalten.
 Hinweis: Die nachfolgende Einschätzung beruht auf fachlichen Aussagen der Feuerwehr, die für den Brandschutzbedarfsplan

erforderlich sind.

Löschwasserversorgung
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3.8 Löschwasserversorgung

Einschätzung der Löschwasserversorgung
 In den zusammenhängenden und dicht besiedelten Bereichen ist als Grundschutz eine stationäre Löschwasserversorgung (für

Feuerwehr nutzbares Hydrantennetz der öffentlichen Trinkwasserversorgung) vorhanden.
 In den Außenbereichen muss die Löschwasserversorgung bei Einsätzen teilweise über offene oder sonstige Wasserentnahmestellen

(z. B. Löschteiche oder Löschbrunnen) und lange Wegstrecken oder durch Pendelverkehr mit
(Tank-)Löschfahrzeugen sichergestellt werden.

 Als Kompensation für die teilweise schwierige Löschwasserversorgung in den baurechtlichen Außenbereichen ist daher eine
entsprechende Fahrzeugausstattung erforderlich.

Löschwasserversorgung
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3.9 Maßnahmenabgleich BSBP 2010

Überprüfung der Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen aus BSBP 2010

Maßnahme Bewertung / Bemerkungen

Feuer- und Rettungswache: Erstellung eines Sanierungskonzeptes


(Konzept erstellt, jedoch noch nicht 
umgesetzt)

Planung eines Standortes für Obschwarzbach


(Eine entsprechende Einheit wurde in 
einem Provisorium errichtet)

Beschaffung eines Kleinlöschfahrzeuges 

Beschaffung eines geländegängigen Kommandowagens 

Stärkung des Ehrenamtes, u. a. durch:
- Vergünstigungen in städtischen Einrichtungen, Erhöhung der Aufwandsentschädigung

()
Maßnahme wurde teilweise umgesetzt

Verbesserung der Tagesverfügbarkeit durch Einbeziehung der Kernverwaltung, u. a.:
- Ausbildung und Alarmierung von Beschäftigten aus der Kernverwaltung
- Bevorzugte Einstellung von Freiwilligen Kräften für Stellen im Rathaus

Die Maßnahme konnte nicht erfolgreich 
umgesetzt werden

Nachbesetzung von 2 Stellen für die Hauptamtliche Wache 

Fortführung der guten Jugendarbeit, SOLL-Stärke von 30 Mitgliedern in der JF 
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4 Planungsgrundlagen

Die Planungsgrundlagen definieren die wesentliche Basis für die Ableitung der SOLL-Bedarfe.
Bei der Definition der Planungsgrundlagen werden die bisherigen Erkenntnisse des Brandschutzbedarfsplans berücksichtigt. Zum 
Beispiel ist die Analyse der Risikostruktur elementare Grundlage für die Ableitung szenarienbasierter Planungsgrundlagen („Schutzziel“).
Das Schutzziel stellt ein zentrales Element eines Brandschutzbedarfsplans dar. In diesem Kapitel werden zunächst die einzelnen 
Parameter des Schutzziels – die Eintreffzeit, die Funktionsstärken und der Zielerreichungsgrad – näher erläutert. Anschließend wird 
unter Berücksichtigung des Gefahrenpotenzials und dem Einsatzgeschehen innerhalb der Kommune das Schutzziel definiert und 
beschrieben.
Ergänzend zu den szenarienbasierten Planungsgrundlagen werden aufgabenbasierte Planungsgrundlagen abgeleitet, die die 
gesetzlichen Pflichtaufgaben berücksichtigen.

4.1 Grundsätzliches
4.2 Szenarienbasierte Planungsgrundlagen
4.3 Aufgabenbasierte Planungsgrundlagen

Einleitung: Planungsgrundlagen



Brandschutzbedarfsplan der Stadt Mettmann, 2. Fortschreibung Stand: 21.08.2018 114

4.1 Grundsätzliches

 Das BHKG fordert in §3 (1): „Für den Brandschutz und die Hilfeleistung unterhalten die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen
entsprechende leistungsfähige Feuerwehren als gemeindliche Einrichtungen.“

 Der Gesetzgeber hat kein Schutzziel definiert, weil Brandschutz eine kommunale Aufgabe ist und dementsprechend das Schutzziel
in kommunaler Eigenverantwortung in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten festzulegen ist.

 Im Quervergleich ist festzustellen, dass es in Deutschland diverse Schutzzieldefinitionen für den kommunalen Brandschutz bzw. die
Bedarfsplanung gibt, die je nach Bereich als fachlich etabliert bis rechtlich verbindlich eingestuft sind.

 Das Schutzziel fixiert den feuerwehrtechnischen Bedarf für ein standardisiertes Schadensereignis. Größere Einsätze, deren
Anforderungen über die des „kritischen Wohnungsbrandes“ hinausgehen (jedoch unterhalb der Schwelle der Großeinsatzlage
liegen), sind durch die Alarm- und Ausrückordnung zu regeln.
Die Gefahrenabwehrplanung für Großeinsatzlagen und Katastrophen (Worst-Case-Betrachtung) ist gemäß §35 BHKG Aufgabe des
Kreises.

 Bei den im Schutzziel sowie in den Controlling-Kriterien definierten Personalstärken handelt es sich um Mindeststärken, die zur
qualifizierten Bearbeitung der jeweiligen Einsatzart notwendig sind.

 Die im Schutzziel definierten Fahrzeuge stellen Mindestanforderungen dar. Ggf. sind weitere Fahrzeuge erforderlich, um u. a. die
geforderte Funktionsstärke zur Einsatzstelle transportieren zu können.

 Seit dem BSBP 2010 und insbesondere in den letzten Jahren wurden die bisherigen Grundlagen der Schutzzieldefinitionen
wissenschaftlich kritisch untersucht und u. a. darauf aufbauend neue Empfehlungen für eine innerhalb der Gemeinde differenzierte
Schutzzieldefinition erstellt.

 Die im folgenden für die Stadt Mettmann vorgestellten Schutzzieldefinitionen orientieren sich an Empfehlungen des VDF (Verband
der Feuerwehren in NRW), basierend auf Erkenntnissen des Gemeinschaftsprojektes „FEUERWEHRENSACHE NRW“ (Projekt des
Ministerium des Inneren NRW und des VDF).

Grundsätzliche Rahmenbedingungen der Schutzzieldefinition
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4.1 Grundsätzliches

Der Vergleich der Schutzziel-Rahmenempfehlungen zeigt unterschiedliche Hilfsfristen, Fahr- und Eintreffzeiten für die ersten Kräfte. In 
zwei Bundesländern wurden bislang keine Zeiten und Stärken definiert.

Vergleich von Schutzziel-Rahmenempfehlungen
Art der 

Zeit
Zeit 1 
[min]

Stärke 
erste 

Einheit

Zeit 2 
[min]

Stärke 
zweite 
Einheit

Stärke 
Gesamt ZEG Art der 

Referenz

FZ 10 8 15 6 14 n.d. städt.
Schutzziel

10 9 15 9 18 n.d.
10 9 15-20 3-9 * 13-18 * n.d.

ETZ 8 10 13 6 16 85% * städt.
Schutzziel

ETZ 10 6 n.d. n.d. n.d. n.d. Gesetz / 
Verordnung

ETZ 10 * 6 15 * 6 12 80% * Empfehlung

ETZ 8 9 * 13 6 15 90% Hinweis / 
Empfehlung

ETZ 8 6 15 9 15 n.d. Verordnung

8 6 13 9 15 80%
8 9 13 6 15 80%

ETZ 9 9 14 6 15 90% Hinweis / 
Empfehlung

ETZ 12 9 n.d. 3-9 n.d. n.d. Gesetz / Hinweise

ETZ 10 n.d. 20 n.d. n.d. n.d. Verordnung

HF 10 6 n.d. n.d. n.d. n.d. Hinweis / 
Empfehlung

15 14 n.d. n.d. 14 90%
15 14 n.d. n.d. 14 50%

HF 10 6* / 10** 15** 6** 16** 80%** Erlass / Vorlage

- n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

- n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

FZ = Fahrzeit | ETZ = Eintreffzeit | HF = Hilfsfrist

Rheinland-Pfalz Mindeststärken ableitbar aus Mindestfahrzeugausstattung (hier dargestellt: 
Risikoklasse B1), 3. ETZ nicht dargestellt.

Hamburg *) Angestrebt werden soll ein Zielerreichungsgrad von 95%.

Hessen Mindeststärke erste Eintreffzeit ableitbar aus 
Mindestbedarf an Fahrzeugen und Sonderausrüstungen.

Niedersachsen *) Ein übergeordneter Einsatzleiter sollte zeitnah mit der ersten Einheit eintreffen.

Mecklenburg-Vorpommern *) Bei geschlossen bebauten Siedlungsgebieten, außerhalb bebauter Ortslagen 
Zeit 1 = 15 min; Alternativ: 9 Fu. in 10 min.

Nordrhein-Westfalen Unterschiedliche Ansätze in den Regierungsbezirken (teilw. Differenzierung der 
Funktionsstärke nach ländlichen u. städtischen Strukturen).

Thüringen -

Bayern Mindeststärke erste Eintreffzeit ableitbar aus Mindestfahrzeugausstattung.

Brandenburg -

Sachsen -

Sachsen-Anhalt -

Schleswig-Holstein *) Ableitbar aus Fahrzeugausstattung gem.Organisationserlass.  
**) Vorlage für einen Feuerwehrbedarfsplan.

Berlin HF städt.
Schutzziel

Schutzklasse A
Schutzklasse B

Saarland ETZ Verwaltungs- 
vorschrift

Gefährdungskategorie B1 & B2
Gefährdungskategorie B3 & B4

Bundesland Bemerkung

Bremen -

Baden-Württemberg ETZ Hinweis / 
Empfehlung

Szenario: Standardbrand
Szenario: Standardhilfeleistung; *) lageabhängig (i.d.R. Gruppe)
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4.1 Grundsätzliches

Erläuterung der Eintreffzeit
 Die Dispositionszeit (= Zeit von der Annahme des Notrufs in der Leitstelle bis zur Alarmierung der Feuerwehr) ist von der Feuerwehr

bzw. Stadt nicht beeinflussbar, da die Notrufannahme und -bearbeitung (= Dispositionszeit) über die Leitstelle erfolgt.
 Daher wird der Begriff der „Hilfsfrist“, der in aller Regel die Dispositionszeit beinhaltet, nicht zur Definition des Schutzziels

herangezogen.
 In dem vorliegenden Bedarfsplan werden deshalb nur die sogenannten „Eintreffzeiten“ verwendet.
 Die Eintreffzeit ist die Zeitspanne von der Alarmierung der Feuerwehr bis zum Eintreffen an der Einsatzstelle.
 Im Schutzziel wird zudem zwischen der 1. und 2. Eintreffzeit unterschieden.

 Innerhalb der 1. Eintreffzeit sollen die ersten Kräfte am Einsatzort eintreffen und in der Regel bei einem kritischen
Wohnungsbrand primär Aufgaben zur Menschenrettung durchführen.

 Diese werden innerhalb der 2. Eintreffzeit durch weitere Kräfte ergänzt, die im Normalfall primär Aufgaben zur Unterstützung bei
der Menschenrettung sowie zur Brandbekämpfung durchführen.
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4.1 Grundsätzliches

 Gemäß der Schutzzielempfehlung aus dem BSBP 2010 sollen in der 1. Eintreffzeit (8 Minuten) 10 Funktionen am Einsatzort sein.

 Durch diese Kräfte soll bei einem kritischen Wohnungsbrand in der Regel primär die Menschenrettung durchgeführt werden.

 Diese 10 Funktionen werden taktisch gemäß FwDV 3 beispielsweise wie folgt aufgegliedert:

 1 Funktion Einsatzleiter und 1 feuerwehrtaktische Gruppe mit der Besetzung: 1 Funktion Gruppenführer, 2 Funktionen
Angriffstrupp, 2 Funktionen Wassertrupp, 2 Funktionen Schlauchtrupp, 1 Funktion Maschinist, 1 Funktion Melder oder

 1 Funktion Einsatzleiter mit 1 Funktion Führungsassistent, 1 feuerwehrtaktische Staffel (6 Funktionen) und 1 Trupp mit
Sonderfahrzeug (2 Funktionen)

 Gemäß der üblichen Umsetzung bei Freiwilligen Feuerwehren lassen sich die 6 Funktionen der 2. Eintreffzeit (13 Minuten) als eine
feuerwehrtaktische Staffel (6 Funktionen) interpretieren.

Gemäß dem Schutzziel des BSBP 2010 sollen in der 1. Eintreffzeit (8 Minuten) nach der Alarmierung 9 Einsatzkräfte am Einsatzort 
sein. Sie müssen kurze Zeit später (+ 3 Minuten, also 13 Minuten nach der Alarmierung, 2. Eintreffzeit) durch weitere 7 Kräfte ergänzt 
und unterstützt werden.

Erläuterung der Funktionsstärken
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4.1 Grundsätzliches

 Es gibt Empfehlungen zur Feuerwehrbedarfsplanung, in denen neben der Hilfsfrist bzw. Eintreffzeit und der Funktionsstärke als
drittes Qualitätskriterium ein Erreichungsgrad eingeführt wird (prozentualer Anteil der Einsätze, bei denen die Zielgrößen Hilfsfrist
und Funktionsstärke eingehalten wurden).

 Aufgrund der in der Kommune geringen Anzahl an Einsätzen, die dem Szenario „kritischer Wohnungsbrand“ entsprechen [vgl.
Einsatzdatenauswertung], ist aus mathematischen Gründen (geringe Datenbasis) die alleinige Betrachtung eines Erreichungsgrades
nicht zielführend.

 Gleiches ist in der Neufassung der AGBF-Qualitätskriterien formuliert:
„Dieses Verfahren zur Ermittlung des Erreichungsgrades ist nur dann sachgerecht, wenn es für das untersuchte Versorgungsgebiet
auf einer hinreichenden Datenbasis erfolgt. Das dürfte bei weniger als etwa 50 bemessungsrelevanten Einsätzen nicht mehr der Fall
sein. Bis auf wenige Ausnahmen wird eine solche Datenbasis nur für das jeweils vollständige Versorgungsgebiet zur Verfügung
stehen. Wenn dann für die örtliche Bedarfsplanung differenzierte Aussagen zum Beispiel in Bezug auf einzelne Stadtteile gewünscht
sind, kann die Darstellung seriös nicht mehr über individuelle Erreichungsgrade erfolgen.“

 Zur Bewertung der IST-Situation sowie ggf. zur Ableitung von Maßnahmen (Änderungen in der Alarm- und Ausrückordnung,
Durchführung von personellen Maßnahmen, Änderungen in der Standortstruktur) wird daher eine Einzelbetrachtung kritischer
Einsätze durchgeführt.

Diskussion Zielerreichungsgrad
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4.1 Grundsätzliches

Unterschiedliche Strukturtypen stellen unterschiedliche Anforderungen an die Feuerwehr im Einsatz. Bei den im Schutzziel definierten 
Personalstärken handelt es sich um Mindeststärken, die zur qualifizierten Bearbeitung der jeweiligen Einsatzart notwendig sind.

Erläuterung der Differenzierung von Eintreffzeiten und Funktionsstärken

Erläuterung:
 Bei einem Wohnungsbrand in einem Gebäude geringer Höhe im ländlich-dörflichen Bereich handelt es sich in der Regel um Ein- bis

Zweifamilienhäuser. Hier sind folgende Differenzen gegenüber dem (klein-)städtischen Gebäude zu erkennen:
 deutlich geringere Geschoss- / Wohnfläche
 deutlich geringere Zahl möglicher betroffener / zu rettender Personen
 2. Rettungsweg in der Regel über Steckleiter gesichert (keine Drehleiter erforderlich)
 kürzere Entwicklungszeit (Zeit zwischen Eintreffen der Kräfte am Einsatzort und dem Wirksamwerden der Maßnahmen / der 

Rettung der Person) aufgrund der kürzeren Wege vor Ort (z. B. schnellere Erkundung)
 Daraus resultiert sowohl eine weniger strenge Vorgabe bezüglich der Eintreffzeit als auch ggf. ein geringerer Kräftebedarf als bei

städtischen Bebauungsstrukturen.

Städtische Strukturen:
Merkmal:
Überwiegend geschlossene Wohnbebauung mit Gebäuden 
mittlerer Höhe und teilweise Hochhäusern

Ländlich-dörfliche Strukturen:
Merkmal:
Überwiegend offene Wohnbebauung mit 
Gebäuden geringer Höhe
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4.1 Grundsätzliches

 Durch die Brandschutzbedarfsplanung sollten idealerweise die Voraussetzungen geschaffen werden, die es grundsätzlich
ermöglichen, die Schutzzielkriterien möglichst im gesamten Stadtgebiet erreichen zu können. Jedoch gibt es auch in der Stadt
Mettmann Bereiche, die nur durch eine unverhältnismäßige Standortstruktur (z. B. weitere hauptamtliche Wache) zuverlässig
innerhalb der 8 Minuten Eintreffzeit erreicht werden können.

 Zudem sollte eine bedarfsgerechte Gefahrenabwehrstruktur auch die ermittelten Gefahrenpotenziale sowie die Einsatzhäufigkeiten
berücksichtigen.

 Die Gesamtbetrachtung der Gefahren- und Risikostruktur der Stadt Mettmann ergab eine deutliche Differenzierung der
grundsätzlichen Risikostruktur.

 Diese Analyse konnte durch die geografische Auswertung der Einsatzstelle der vergangenen Jahre eindeutig gestützt werden.
 Neben den differenten inhaltlichen Anforderungen bedingt somit auch die angemessene Berücksichtigung der unterschiedlichen

Eintrittswahrscheinlichkeit eine Differenzierung der definierten Schutzziele.
 Bereits im BSBP 2010 wurden mit der Definition verschiedener Planungsklassen und darauf aufbauende unterschiedliche

Einsatzkonzeptionen Differenzierungen vorgenommen.

Erläuterung der Differenzierung von Eintreffzeiten und Funktionsstärken (Forts.)

Auf Grundlage der Ergebnisse der Risikoanalyse und der Einsatzdatenauswertung empfiehlt sich eine differenzierte Betrachtung der
Schutzzieldefinition.
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4.2 Szenarienbasierte Planungsgrundlagen

Derzeitige Planungsziele der Stadt Mettmann
Basis: Brandschutzbedarfsplan 2010

Brandeinsatz  – Brand 2

Das qualitative Ziel ist es, dass die Feuerwehr bei einem Brandeinsatz:

 innerhalb von 8 Minuten (= 1. Eintreffzeit) nach der Alarmierung mit 10 Funktionen

 und nach weiteren 5 Minuten (8 + 5 = 13 Minuten = 2. Eintreffzeit) mit weiteren 6 Funktionen
(10 + 6 = 16 Funktionen) am Einsatzort ist

Zielerreichungsgrad  

Das quantitative Ziel ist ein Zielerreichungsgrad von insgesamt 90 % bezogen auf die Summe der Einsätze.

Die Schutzzieldefinition bezieht sich auf die am häufigsten vorkommenden Schadensereignisse der Gefahrenklasse 2 (vgl. BSBP 2010).
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4.2 Szenarienbasierte Planungsgrundlagen

Derzeitige Planungsziele der Stadt Mettmann
Basis: Brandschutzbedarfsplan 2010

Technische Hilfe  – T2

Das qualitative Ziel ist es, dass die Feuerwehr bei einer Technischen Hilfeleistung:

 innerhalb von 8 Minuten (= 1. Eintreffzeit) nach der Alarmierung mit 10 Funktionen

 und nach weiteren 5 Minuten (8 + 5 = 13 Minuten = 2. Eintreffzeit) mit weiteren 6 Funktionen
(9 + 7 = 16 Funktionen) am Einsatzort ist

Zielerreichungsgrad  

Das quantitative Ziel ist ein Zielerreichungsgrad von insgesamt 90 % bezogen auf die Summe der Einsätze.

Die Schutzzieldefinition bezieht sich auf die am häufigsten vorkommenden Schadensereignisse der Gefahrenklasse 2 (vgl. BSBP 2010).
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4.2 Szenarienbasierte Planungsgrundlagen

Planungsgrundlage Brandeinsatz

Hinweis: 
Die definierten Eintreffzeiten beziehen sich auf die im Zusammenhang bebauten Gebiete. Außerorts gelegene Einsatzbereiche können ggf. später erreicht werden.
Für besondere Objekte sollen Objekteinsatzpläne aufgestellt und gepflegt werden. In diesen können besondere Eintreffzeiten sowie Funktionsstärken vereinbart werden, welche sich auf die Alarm- und 
Ausrückordnung auswirken. 
In den Objekteinsatzplänen ist weiterhin festzulegen, bei welchen Objekten ein Zugführer zur Lageeinschätzung bereits innerhalb der 1. Eintreffzeit erforderlich ist. 

Brandeinsatz  – Gefahrenklasse Brand 3
Beispielszenario: Wohnhausbrand in einem Obergeschoss eines mehrgeschossigen Wohnhauses mit Menschenrettung aus einem 

Obergeschoss bei verrauchten Rettungswegen
Das qualitative Ziel ist es, dass die Feuerwehr:
 innerhalb von 8 Minuten (= 1. Eintreffzeit) nach der Alarmierung mit 9 Funktionen (= erste Gruppe) + 1 Funktion (Zugführer)
sowie einem Löschfahrzeug und – bei entsprechendem Objekten – mit einem Hubrettungsfahrzeug
 und nach weiteren 5 Minuten (8 + 5 = 13 Minuten = 2. Eintreffzeit) mit weiteren 6 Funktionen (= zweite Staffel)

(9 + 1 + 6 = 16 Funktionen) sowie einem weiteren Löschfahrzeug
am Einsatzort ist.
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Szenario „Kritischer Wohnungsbrand“ – städtische Struktur
1. Eintreffzeit und exemplarische Aufgabenverteilung

GFELDFüAss

ELW

SUMME Fu. 1. ETZ =  10 Fu.

4.2 Szenarienbasierte Planungsgrundlagen
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Szenario „Kritischer Wohnungsbrand“ – städtische Struktur
2. Eintreffzeit und exemplarische Aufgabenverteilung

SUMME Fu. 2. ETZ =  16 Fu.
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4.2 Szenarienbasierte Planungsgrundlagen
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4.2 Szenarienbasierte Planungsgrundlagen

Planungsgrundlage Brandeinsatz

Hinweis: 
Die definierten Eintreffzeiten beziehen sich auf die im Zusammenhang bebauten Gebiete. Außerorts gelegene Einsatzbereiche können ggf. später erreicht werden.
Für besondere Objekte sollen Objekteinsatzpläne aufgestellt und gepflegt werden. In diesen können besondere Eintreffzeiten sowie Funktionsstärken vereinbart werden, welche sich auf die Alarm- und 
Ausrückordnung auswirken. 
In den Objekteinsatzplänen ist weiterhin festzulegen, bei welchen Objekten ein Zugführer zur Lageeinschätzung bereits innerhalb der 1. Eintreffzeit erforderlich ist. 

Brandeinsatz  – Gefahrenklasse Brand 1
Beispielszenario: Wohnhausbrand in einem freistehenden Einfamilienhaus mit Menschenrettung aus einem Obergeschoss bei 

verrauchten Rettungswegen
Das qualitative Ziel ist es, dass die Feuerwehr:
 innerhalb von 10 Minuten (= 1. Eintreffzeit) nach der Alarmierung mit 6 Funktionen (= erste Staffel) sowie einem Löschfahrzeug
 und nach weiteren 5 Minuten (10 + 5 = 15 Minuten = 2. Eintreffzeit) mit weiteren 6 Funktionen (= Staffel)

(6 + 6 = 12 Funktionen) sowie einem weiteren Löschfahrzeug
am Einsatzort ist.
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4.2 Szenarienbasierte Planungsgrundlagen

Planungsgrundlage Brandeinsatz

Hinweis: 
Die definierten Eintreffzeiten beziehen sich auf die im Zusammenhang bebauten Gebiete. Außerorts gelegene Einsatzbereiche können ggf. später erreicht werden.
Für besondere Objekte sollen Objekteinsatzpläne aufgestellt und gepflegt werden. In diesen können besondere Eintreffzeiten sowie Funktionsstärken vereinbart werden, welche sich auf die Alarm- und 
Ausrückordnung auswirken. 
In den Objekteinsatzplänen ist weiterhin festzulegen, bei welchen Objekten ein Zugführer zur Lageeinschätzung bereits innerhalb der 1. Eintreffzeit erforderlich ist. 

Brandeinsatz  – Gefahrenklasse Brand 2
Beispielszenario: Wohnhausbrand in einem Reihenhaus mit Menschenrettung aus einem Obergeschoss bei 

verrauchten Rettungswegen
Das qualitative Ziel ist es, dass die Feuerwehr:
 innerhalb von 10 Minuten (= 1. Eintreffzeit) nach der Alarmierung mit 6 Funktionen (= erste Staffel) sowie einem Löschfahrzeug
 und nach weiteren 5 Minuten (10 + 5 = 15 Minuten = 2. Eintreffzeit) mit weiteren 9 Funktionen (= Gruppe)

+ 1 Funktion (Zugführer) (6 + 9 + 1 = 16 Funktionen) sowie einem weiteren Löschfahrzeug
am Einsatzort ist.
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4.2 Szenarienbasierte Planungsgrundlagen

Szenario „Zimmerbrand EFH“ – ländlich-dörfliche Struktur
1. Eintreffzeit und exemplarische Aufgabenverteilung

SUMME Fu. 1. ETZ =  6 Fu.

SiTr

Ma

GF
1. AT

Prägender Strukturtyp für die Wohnbebauung der Planungsklasse Brand 1 und 2 ist das freistehende 
Einfamilienhaus. Hier beträgt der Mindestbedarf zur Einleitung einer Menschenrettung 6 Funktionen, 
davon 4 Atemschutzgeräteträger.
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4.2 Szenarienbasierte Planungsgrundlagen

Szenario „Zimmerbrand EFH“ – ländlich-dörfliche Struktur
2. Eintreffzeit und exemplarische Aufgabenverteilung

SUMME Fu. 2. ETZ =  16 Fu.
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2. AT

ATGF
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Die Unterstützungseinheit dient im ländlichen Bereich der Unterstützung bei der Brandbekämpfung im 
Innenangriff und weiteren Unterstützungsaufgaben, z. B. hinsichtlich der Wasserversorgung.
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4.2 Szenarienbasierte Planungsgrundlagen

Planungsgrundlage Technische Hilfeleistung

Technische Hilfeleistung
Beispielszenario: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw, eine Person ist im Fahrzeug eingeklemmt, Betriebsstoffe laufen aus 

(oder vergleichbarer Betriebsunfall)
Das qualitative Ziel ist es, dass die Feuerwehr:
 innerhalb von 10 Minuten (= 1. Eintreffzeit) nach der Alarmierung mit 6 Funktionen (= erste Staffel) sowie einem Löschfahrzeug
 und nach weiteren 5 Minuten (10 + 5 = 15 Minuten = 2. Eintreffzeit) mit weiteren 9 Funktionen (= Gruppe)

+ 1 Funktion (Zugführer) (6 + 9 + 1 = 16 Funktionen) sowie einem Hilfeleistungsfahrzeug (HLF oder RW)
am Einsatzort ist.

Hinweis: 
Die definierten Eintreffzeiten beziehen sich auf die im Zusammenhang bebauten Gebiete. Außerorts gelegene Einsatzbereiche können ggf. später erreicht werden.
Für besondere Objekte sollen Objekteinsatzpläne aufgestellt und gepflegt werden. In diesen können besondere Eintreffzeiten sowie Funktionsstärken vereinbart werden, welche sich auf die Alarm- und 
Ausrückordnung auswirken. 
In den Objekteinsatzplänen ist weiterhin festzulegen, bei welchen Objekten ein Zugführer zur Lageeinschätzung bereits innerhalb der 1. Eintreffzeit erforderlich ist. 
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Zeit [min] Stärke [Fu.] Fahrzeug Zeit [min] Summe 
Stärke [Fu.] Fahrzeug

Schutzziel Brandeinsatz
- Gefahrenklasse B1 - 10 6 Löschfahrzeug 15 12 Löschfahrzeug

Außenbereiche Mettmann und 
Metzkausen, Obschwarzbach und 
nicht im Zus. bebaute Gebiete 

Schutzziel Brandeinsatz
- Gefahrenklasse B2 - 10 9 Löschfahrzeug 15 16 Löschfahrzeug Außenbereiche Mettmann und 

Innenbereiche Metzkausen

Schutzziel Brandeinsatz
- Gefahrenklasse B3 - 8 10 Löschfahrzeug,

(Hubrettungsfahrzeug) 13 16 Löschfahrzeug Bereiche: 
Mettmann Stadtmitte

Schutzziel Technische Hilfeleistung 10 6 Löschfahrzeug 15 16 Hilfeleistungsfahrzeug 
(HLF oder RW)

Eintreffzeiten beziehen sich auf im 
Zusammenhang bebaute Ortsteile

Planungsgrundlage
1. Eintreffzeit 2. Eintreffzeit

Hinweis

4.2 Szenarienbasierte Planungsgrundlagen

Zusammenfassung szenarienbasierte Planungsgrundlagen

Hinweis: 
Die definierten Eintreffzeiten beziehen sich auf die im Zusammenhang bebauten Gebiete. Außerorts gelegene Einsatzbereiche können ggf. später erreicht werden.
Für besondere Objekte sollen Objekteinsatzpläne aufgestellt und gepflegt werden. In diesen können besondere Eintreffzeiten sowie Funktionsstärken vereinbart werden, welche sich auf die Alarm- und 
Ausrückordnung auswirken. 
In den Objekteinsatzplänen ist weiterhin festzulegen, bei welchen Objekten ein Zugführer zur Lageeinschätzung bereits innerhalb der 1. Eintreffzeit erforderlich ist. 

Zielerreichungsgrad 

Das quantitative Ziel ist ein Zielerreichungsgrad von insgesamt 90 %, bezogen auf die jeweils definierten 
Eintreffzeiten und Funktionsstärken in der  Summe der aufgeführten Einsatzarten.
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4.3 Aufgabenbasierte Planungsgrundlagen

 Aus dem BHKG resultieren Aufgaben für die Kommune (vgl. Kapitel 1).
 Einige dieser Aufgaben sind bereits über die szenarienbasierten Planungsgrundlagen abgedeckt:

 §3 Abs. 1 BHKG: „Für den Brandschutz und die Hilfeleistung unterhalten die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen
entsprechende leistungsfähige Feuerwehren als gemeindliche Einrichtungen.“

 Andere Aufgaben werden im Rahmen des allgemeinen Feuerwehr- und Verwaltungsbetriebs wahrgenommen, werden in
Zusammenarbeit mit dem Kreis wahrgenommen oder benötigen keine weitere Ausgestaltung von Planungsgrundlagen:

 Mitwirkung bei Großschadensereignissen (Katastrophenschutz und landesweite Hilfe) (§3 Abs. 1 BHKG)
 Mitwirkung bei der Warnung der Bevölkerung (§3 Abs. 1 BHKG)
 Sicherstellung einer, den örtlichen Verhältnissen, angemessenen Löschwasserversorgung (§3 Abs. 2 BHKG)
 Aufstellung von Brandschutzbedarfsplänen unter Beteiligung der Feuerwehr (§3 Abs. 3 BHKG)
 Aus- und Fortbildung (§3 Abs. 3 i. V. mit §32 BHKG)
 Wartung, Instandsetzung, Prüfung und Pflege der Feuerwehrhäuser, Fahrzeuge und Geräte der Feuerwehr

 Brandsicherheitswachdienste (§27 Abs. 1 BHKG)
 Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr (§13 Abs. 1 BHKG)
 Einsatzplanung und Einsatzvorbereitung (§3 Abs. 3 BHKG)

 Für die folgenden verbleibenden Aufgaben werden Planungsgrundlagen definiert:

 Brandschutzerziehung / Brandschutzaufklärung (§3 Abs. 5 BHKG)
 Vorbeugender Brandschutz (Brandverhütungsschauen) (§26 Abs. 3 BHKG)

Planungsgrundlagen: Pflichtaufgaben nach BHKG
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4.3 Aufgabenbasierte Planungsgrundlagen

Planungsgrundlagen: Pflichtaufgaben nach BHKG

Planungsgrundlage Vorbeugender Brandschutz (Brandverhütungsschauen) 

Das Ziel ist es, dass die gesetzlich erforderlichen Brandverhütungsschauen:

 im vorgeschriebenen Zeitabstand durch die Feuerwehr durchgeführt werden können.

Planungsgrundlage Brandschutzerziehung / Brandschutzaufklärung

Das Ziel ist es, dass durch die Feuerwehr:

 für jeden Kindergarten jeweils einmal jährlich eine Veranstaltung im Rahmen der Brandschutzerziehung
durchgeführt werden kann,

 für Grundschulen nach Bedarf insgesamt bis zu 5 Veranstaltungen jährlich durchgeführt werden können,

 für alle Schulen pro Jahr eine Räumungsübung begleitet werden kann sowie

 bis zu 10 Veranstaltungen pro Jahr im Rahmen der allgemeinen Brandschutzaufklärung durchgeführt werden
können.
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5 Aufgabenwahrnehmung und resultierende Anforderungen an Struktur und Leistungsfähigkeit

Das Kapitel „ Aufgabenwahrnehmung und resultierende Anforderungen an Struktur und Leistungsfähigkeit“ beschreibt, wie die 
definierten Planungsgrundlagen erfüllt bzw. eingehalten werden sollen und definiert die daraus resultierenden Anforderungen an die 
Struktur und Leistungsfähigkeit der Feuerwehr.
Die Planungsgrundlagen werden differenziert für szenarienbasierte und aufgabenbasierte Grundlagen.
Anschließend werden die Anforderungen an die elementaren Merkmale einer Feuerwehr abgeleitet: Standorte, Personal, Fahrzeuge und
Technik sowie Organisation.
Das Kapitel gliedert sich in folgende Abschnitte:

5.1 Wahrnehmung szenarienbasierte Planungsgrundlagen
5.2 Wahrnehmung aufgabenbasierte Planungsgrundlagen
5.3 Anforderungen an die Standortstruktur
5.4 Anforderungen an die Personalstruktur
5.5 Anforderungen an die Fahrzeug- und Technikausstattung
5.6 Anforderungen an die Organisation

Einleitung
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Zeit [min] Stärke [Fu.] Fahrzeug Zeit [min] Summe 
Stärke [Fu.] Fahrzeug

Schutzziel Brandeinsatz
- Gefahrenklasse B1 - 10 6 Löschfahrzeug 15 12 Löschfahrzeug

Außenbereiche Mettmann und 
Metzkausen, Obschwarzbach und 
nicht im Zus. bebaute Gebiete 

Schutzziel Brandeinsatz
- Gefahrenklasse B2 - 10 9 Löschfahrzeug 15 16 Löschfahrzeug Außenbereiche Mettmann und 

Innenbereiche Metzkausen

Schutzziel Brandeinsatz
- Gefahrenklasse B3 - 8 10 Löschfahrzeug,

(Hubrettungsfahrzeug) 13 16 Löschfahrzeug Bereiche: 
Mettmann Stadtmitte

Planungsgrundlage
1. Eintreffzeit 2. Eintreffzeit

Hinweis

5.1 Wahrnehmung szenarienbasierte Planungsgrundlagen

 Das Schutzziel erfordert, dass jede für die entsprechende Gebietsabdeckung erforderliche Einheit der Feuerwehr über ein
Löschgruppenfahrzeug (mit Wassertank) verfügt.

 In den städtisch geprägten Bereichen ist zusätzlich ein Hubrettungsfahrzeug in der 1. Eintreffzeit erforderlich.
 Der Funktionskräftebedarf kann ggf. übergreifend durch die kombinierte Alarmierung mehrerer Einheiten erreicht werden, sofern

sichergestellt ist, dass die benötigten Funktionsstärken zeitgerecht eintreffen können.

Aufgaben aus Schutzziel Brandeinsatz
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Zeit [min] Stärke [Fu.] Fahrzeug Zeit [min] Summe 
Stärke [Fu.] Fahrzeug

Schutzziel Technische Hilfeleistung 10 6 Löschfahrzeug 15 16 Hilfeleistungsfahrzeug 
(HLF oder RW)

Eintreffzeiten beziehen sich auf im 
Zusammenhang bebaute Ortsteile

Planungsgrundlage
1. Eintreffzeit 2. Eintreffzeit

Hinweis

5.1 Wahrnehmung szenarienbasierte Planungsgrundlagen

 Das Schutzziel erfordert, dass zentral jederzeit ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug oder Rüstwagen zur Verfügung steht.
 Der Funktionskräftebedarf kann ggf. übergreifend durch die kombinierte Alarmierung mehrerer Einheiten erreicht werden, sofern

sichergestellt ist, dass die benötigten Funktionsstärken zeitgerecht eintreffen können.

Aufgaben aus dem Controllingkritierium Technische Hilfeleistung
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5.1 Wahrnehmung szenarienbasierte Planungsgrundlagen

 Auf den nachfolgenden Seiten erfolgt eine Detailanalyse vergangener Einsätze auf die Einhaltung der in Kapitel 4.2 definierten
Planungsziele.

 Die Einsatzanalyse erfolgte als Auswertung der analogen und digitalen Einsatzstatistik der Feuerwehr und umfasst relevante
Einsätze aus dem Zeitraum 01.01.2016 – 30.04.2017.

 Berücksichtigt wurden Brandeinsätze mit entsprechender Alarmierungssystematik. Zur Verbesserung der Aussagekraft wurden auch
Einsätze berücksichtigt, die den Kriterien des kritischen Wohnungsbrandes ohne Personengefährdung entsprechen.

 Die Einsätze wurden entsprechend den definierten und hinsichtlich ihrer Anforderung an die Feuerwehr differenzierten
Schutzzielbereichen ausgewertet. Daher werden die Funktionsstärken im jeweiligen Minutenintervalle auf Grundlage des
Einsatzortes mit unterschiedlichen Kriterien bewertet, die angegebenen Kürzel bezeichnen folgende Planungsziele:
 SZ 1: Schutzziel Brandeinsatz Gefahrenklasse B3
 SZ 2: Schutzziel Brandeinsatz Gefahrenklasse B1 & 2

 Die Auswertung zeigt zum einen die Eintreffzeit des ersten Fahrzeugs an der Einsatzstelle, zum anderen die Funktionsstärken nach
definierten Minutenwerten.

 Bei einigen Einsätzen sind einzelne oder mehrere Zeitfenster nicht auswertbar (z. B. Einsatzabbruch oder fehlende Statuszeiten),
diese sind entsprechend markiert.

 Die Einsätze wurden nach folgendem Schema bewertet:
1: Die definierten Kriterien hinsichtlich Eintreffzeit und Funktionsstärke wurden erfüllt.
2: Einsätze mit nur geringen Abweichungen, z. B. wenn die geforderten Stärken in der Folgeminute erfüllt wurden
3: Einsätze mit relevanten Abweichungen von den definierten Planungszielen
n- Nicht auswertbar; z. B. weil aufgrund der Datengesamtheit von frühzeitigen Einsatzabbrüchen auszugehen ist.

 Die Eintreffzeit des ersten Fahrzeugs ist als nicht relevant gewertet, wenn die Einsatzstelle nicht im interkommunalen Gebiet
lokalisiert ist (z. B. Einsätze auf der BAB).

Einsatzanalyse / Controlling
Einleitung

1

2

3

n-aw
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lfd.
Nr.

Einsatz
Nr.

Am Einsatzort 
anzuwendendes 

Schutzziel
Datum Uhrzeit 1. 

Alarm Alarmstichwort
Eintreffzeit 

erstes 
Fahrzeug

Stärke 
bis 

8 Min
(ETZ)

Stärke 
bis 

9 Min
(ETZ)

Stärke 
bis 

10 Min
(ETZ)

Stärke 
bis 

11 Min
(ETZ)

Stärke 
bis 

13 Min
(ETZ)

Stärke 
bis 

14 Min
(ETZ)

Stärke 
bis 

15 Min
(ETZ)

Stärke 
bis 

20 Min
(ETZ)

Stärke 
über 

20 Min
(ETZ)

1 2016000021 SZ2 01.01.2016 00:23:45 Gebäude 00:09 0 3 8 14 21 21 21 30 33 1
3 2016004960 SZ1 19.01.2016 20:11:32 KZW 00:05 8 8 11 11 22 22 22 22 22 3
6 2016011495 SZ2 13.02.2016 16:00:20 KZW 00:07 12 12 16 16 16 16 16 16 16 1
8 2016011348 SZ2 13.02.2016 03:02:33 Kamin 00:13 0 0 0 0 0 1 4 11 11 3
9 2016015274 SZ1 27.02.2016 19:19:46 KZW 00:06 5 8 8 8 12 12 12 16 16 3
10 2016024616 SZ2 03.04.2016 11:26:09 Gehöft 00:10 0 0 6 6 17 23 23 23 23 1
11 2016031452 SZ1 30.04.2016 15:11:48 KZW 00:08 4 10 10 11 22 22 22 24 24 2 in Folgeminute erfüllt
13 2016037825 SZ1 26.05.2016 09:51:59 KZW 00:05 8 8 8 8 16 16 16 16 19 3
19 2016048872 SZ1 08.07.2016 20:22:39 KZW 00:07 10 13 13 22 23 26 26 26 26 1
21 2016051438 SZ2 19.07.2016 19:16:45 KZW 00:07 1 5 5 7 7 7 7 10 10 3
23 2016052421 SZ1 24.07.2016 01:00:39 KZW 00:07 1 9 9 12 14 14 14 14 14 3
28 2016056986 SZ1 13.08.2016 11:31:08 KZW 00:06 6 10 10 10 11 11 11 11 23 3
31 2016059532 SZ2 24.08.2016 00:04:07 Kamin 00:08 1 1 10 10 10 10 10 10 10 n-aw Einsatzabbruch
32 2016060848 SZ1 28.08.2016 19:30:44 KZW 00:05 1 1 7 10 13 13 13 13 13 3
33 2016062181 SZ1 02.09.2016 17:25:07 Garage_gr 00:06 7 7 12 12 14 14 14 18 37 3
35 2016069637 SZ1 03.10.2016 13:24:23 Heim 00:06 4 4 4 4 7 7 7 7 7 n-aw Einsatzabbruch
41 2016085622 SZ1 07.12.2016 19:42:19 KZW 00:08 4 4 4 4 9 12 12 18 18 3
43 2016089038 SZ2 20.12.2016 22:34:53 KZW 00:07 1 5 5 10 10 10 10 10 10 3
45 2016091575 SZ1 31.12.2016 18:32:15 KZW 00:06 5 8 8 8 17 17 17 20 20 3
46 2017010253 SZ2 07.02.2017 00:51:41 KZW 00:12 0 0 0 0 15 15 16 16 16 3
47 2017011472 SZ1 11.02.2017 00:28:44 KZW 00:07 7 7 7 7 15 15 15 15 15 3
48 2017013559 SZ2 18.02.2017 17:04:05 KZW 00:05 6 16 16 23 24 24 24 24 24 1
49 2017014472 SZ1 21.02.2017 17:19:10 KZW 00:06 1 3 3 9 17 17 17 17 26 3
51 2017017703 SZ1 05.03.2017 15:08:14 KZW 00:06 5 5 8 10 14 19 19 22 22 1
52 2017019500 SZ2 12.03.2017 15:54:29 Gewerbe_gr 00:10 0 0 5 10 13 18 18 23 30 2 in Folgeminute erfüllt
54 2017024479 SZ1 01.04.2017 14:12:18 KZW 00:04 4 4 4 4 4 4 4 4 4 n-aw Einsatzabbruch

Bewertung

5.1 Wahrnehmung szenarienbasierte Planungsgrundlagen

Einsatzanalyse / Controlling
Einsatzart Brand – Zeitbereich 2

 Bewertung siehe Folgeseite.
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lfd.
Nr.

Einsatz
Nr.

Am Einsatzort 
anzuwendendes 

Schutzziel
Datum Uhrzeit 1. 

Alarm Alarmstichwort
Eintreffzeit 

erstes 
Fahrzeug

Stärke 
bis 

8 Min
(ETZ)

Stärke 
bis 

9 Min
(ETZ)

Stärke 
bis 

10 Min
(ETZ)

Stärke 
bis 

11 Min
(ETZ)

Stärke 
bis 

13 Min
(ETZ)

Stärke 
bis 

14 Min
(ETZ)

Stärke 
bis 

15 Min
(ETZ)

Stärke 
bis 

20 Min
(ETZ)

Stärke 
über 

20 Min
(ETZ)

2 2016003276 SZ1 13.01.2016 14:17:16 Kamin 00:06 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3
5 2016011163 SZ2 12.02.2016 11:08:46 Dach 00:05 7 7 11 11 11 11 11 11 11 3
12 2016032460 SZ1 04.05.2016 15:27:06 KZW 00:03 9 9 9 9 12 12 17 20 23 3
16 2016043080 SZ1 15.06.2016 16:08:58 KZW 00:08 3 3 3 3 6 6 6 10 12 3
17 2016045289 SZ1 24.06.2016 16:44:24 KZW 00:08 5 5 7 10 10 10 12 12 12 3
22 2016052048 SZ1 22.07.2016 12:27:51 KZW 00:06 5 7 10 10 14 14 14 14 14 3
24 2016053367 SZ1 28.07.2016 07:50:36 KZW 00:04 7 7 15 17 17 17 19 19 19 2 schnelle Kompensation
25 2016054324 SZ1 01.08.2016 15:07:45 KZW 00:05 8 8 12 12 12 12 12 12 12 3
26 2016054530 SZ1 02.08.2016 13:07:32 Heim 00:06 8 15 15 15 15 15 15 15 15 3
30 2016057933 SZ1 17.08.2016 13:43:59 KZW 00:06 7 7 7 7 7 7 10 10 10 3
37 2016076276 SZ2 31.10.2016 13:38:05 Dach 00:04 5 5 8 8 8 8 12 12 14 3
39 2016084115 SZ2 01.12.2016 16:46:27 KZW 00:07 3 4 4 5 5 5 5 5 5 3
44 2016091037 SZ1 29.12.2016 10:37:40 KZW 00:04 8 8 8 8 8 8 8 8 8 n-aw Einsatzabbruch
50 2017017208 SZ1 03.03.2017 11:46:04 Kamin 00:06 8 8 8 8 8 8 8 8 8 n-aw Einsatzabbruch
55 2017027130 SZ1 12.04.2017 11:35:35 KZW 00:06 5 5 5 7 7 7 7 7 7 n-aw Einsatzabbruch

Bewertung

5.1 Wahrnehmung szenarienbasierte Planungsgrundlagen

Einsatzanalyse / Controlling
Einsatzart Brand – Zeitbereich 1

 Die Analyse der Einsatzdaten erfolgt in Abhängigkeit der Lokalisierung des Einsatzortes auf die differenzierten Planungsziele
„Brandeinsatz – Gefahrenklasse 1/2“ und „Brandeinsatz - Gefahrenklasse 3“

 Es ergeben sich folgende Zielerreichungsgrade (jeweils unter Berücksichtigung der als tolerabel gewerteten Einsätze):
 ZB 2: 36,4%
 ZB 1:   8,3%

 Im Ergebnis zeigt sich somit eine weit überwiegende Nichteinhaltung der definierten Planungsziele. Das in der Regel zeitgerechte
Eintreffen des ersten Fahrzeuges deutet auf eine angemessene Standortstruktur hin, so dass die Nichteinhaltung der Planungsziele
vorrangig auf die nicht zeitgerechte Verfügbarkeit der Freiwilligen Kräfte zurückzuführen ist. Auf diese Ursache sind auch die
Unterschiede in der Zielerreichung zwischen den Zeitbereichen zurückzuführen.

Bei der Analyse der planungszieläquivalenten Brandeinsätze ergibt sich eine deutliche Verfehlung der definierten Planungsziele.
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5.1 Wahrnehmung szenarienbasierte Planungsgrundlagen

Einsatzanalyse / Controlling
Einsatzart Technische Hilfeleistung – alle Zeitbereiche

Auch bei der Einsatzart „Technische Hilfeleistung“ sind ungeachtet der geringeren Anforderungen relevante Abweichungen von den 
definierten Planungszielen festzustellen. 

lfd.
Nr.

Einsatz
Nr. Datum Uhrzeit 1. 

Alarm
Zeit-

bereich Alarmstichwort Einsatz-
art

Eintreffzeit 
erstes 

Fahrzeug

Stärke 
bis 

8 Min
(ETZ)

Stärke 
bis 

9 Min
(ETZ)

Stärke 
bis 

10 Min
(ETZ)

Stärke 
bis 

11 Min
(ETZ)

Stärke 
bis 

13 Min
(ETZ)

Stärke 
bis 

14 Min
(ETZ)

Stärke 
bis 

15 Min
(ETZ)

Stärke 
bis 

20 Min
(ETZ)

Stärke 
über 

20 Min
(ETZ)

4 2016009408 05.02.2016 12:29:13 ZB1 PKlemm H nicht relevant 1 1 1 1 5 8 8 8 8 3
7 2016011394 13.02.2016 09:52:41 ZB2 PKlemm H 00:08 5 5 5 12 16 16 16 16 16 2 in Folgeminute erfüllt
14 2016039646 01.06.2016 19:31:50 ZB2 Einsturz H 00:13 0 0 0 0 4 4 4 7 12 3
15 2016040074 03.06.2016 09:28:16 ZB1 PKlemm H 00:06 6 6 6 6 9 9 9 9 14 1
18 2016046574 29.06.2016 15:44:19 ZB1 PKlemm H 00:06 6 9 9 9 9 9 9 9 9 1
20 2016050220 14.07.2016 17:50:36 ZB2 PKlemm H 00:07 1 1 8 8 8 8 8 8 12 2
27 2016055517 06.08.2016 21:15:52 ZB2 PKlemm H 00:09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
29 2016057577 16.08.2016 07:45:44 ZB1 PKlemm H nicht relevant 6 9 9 9 12 12 12 12 12 1
34 2016065817 17.09.2016 09:55:35 ZB2 PKlemm H 00:06 5 5 5 5 5 5 5 5 5 n-aw Einsatzabbruch
36 2016075030 26.10.2016 09:09:12 ZB1 PKlemm H 00:06 4 4 4 4 4 4 4 4 4 n-aw Einsatzabbruch
38 2016078510 10.11.2016 08:49:35 ZB1 PKlemm H nicht relevant 6 7 9 9 9 9 9 9 9 1
40 2016084635 03.12.2016 13:13:01 ZB2 PKlemm H 00:06 3 3 3 3 3 3 3 3 12 3
42 2016088827 20.12.2016 05:48:14 ZB2 PKlemm H 00:06 4 7 7 7 10 11 11 13 13 1
53 2017020811 17.03.2017 17:19:05 ZB2 PKlemm H 00:09 0 4 4 4 4 5 5 10 12 3

Bewertung

 Die Analyse der Einsatzdaten erfolgt in Übereinstimmung mit dem Planungsziel „Technische Hilfeleistung“ flächendeckend
einheitlich.

 Unter Mitberücksichtigung der als tolerabel bewerteten Einsätze ergibt sich ein rechnerischer Zielerreichungsgrad von 58,3%.
 Die im Vergleich zu den Brandeinsätzen bessere Zielerreichung ist nicht auf eine bessere Personalverfügbarkeit, sondern auf die

geringeren Anforderungen an die Funktionsstärke zurückzuführen.
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5.1 Wahrnehmung szenarienbasierte Planungsgrundlagen

Einsatzanalyse / Controlling
Fazit

 Die Planungsziele werden aus der bisherigen Feuerwehrstruktur überwiegend nicht eingehalten. Über alle betrachteten,
auswertbaren Einsätze ergibt sich ein Zielerreichungsgrad von 34,8%.

 Eine Einhaltung der Planungsziele Brand gelingt in einem sehr geringen Umfang lediglich im Zeitbereich 2.
 Die Eintreffzeiten des ersten Fahrzeuges, die regelmäßig im Rahmen der definierten Planungsziele liegen, deuten auf eine

hinsichtlich der Gebietsabdeckung grundsätzlich leistungsfähige Standortstruktur hin.
 Problematisch ist demzufolge insbesondere die zeitgerechte Verfügbarkeit der benötigten Funktionsstärke.
 Die Ergebnisse der Einzeleinsatzanalyse bestätigen somit die vergleichsweise schlechten Ergebnisse der durchgeführten

Verfügbarkeitsanalyse der ehrenamtlichen Kräfte.
 Gemeinsam mit den Ergebnissen der VERA verdeutlichen die unterschiedlichen Zielerreichungsgrade zwischen den Zeitbereichen,

dass die derzeit umgesetzte Funktionsstärkenerhöhung im ZB 1 noch nicht ausreichend ist, um die Einschränkungen in der
Personalverfügbarkeit aus dem Ehrenamt zu kompensieren.

 Zusätzlich zeigen sowohl die VERA-Ergebnisse als auch die Einsatzauswertung, dass auch im ZB 2 die Funktionsstärken derzeit
nicht in ausreichendem Maße durch das Ehrenamt gestellt werden können.

 Im Ergebnis sind in beiden Zeitbereichen Anpassungen in der Hauptamtlichen Funktionskräftevorhaltung erforderlich.
 Darüber hinaus sind erhebliche Anstrengungen zur Erhöhung der Personalstärke und Förderung der Motivation der Freiwilligen

Kräfte erforderlich.
 Anpassungen der Standortstruktur können die zeitgerechte Verfügbarkeit der Freiwilligen Kräfte zusätzlich unterstützen.

Die Feuerwehrstruktur in Mettmann ist derzeit nicht ausreichend leistungsfähig, um die definierten Planungsziele einzuhalten.
Veränderungsbedarfe hinsichtlich der Personal- und Standortstruktur sind in den folgenden Unterkapiteln dargestellt.
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5.2 Wahrnehmung aufgabenbasierte Planungsgrundlagen

Aufgaben aus Planungsgrundlage Brandschutzerziehung

Planungsgrundlage Brandschutzerziehung / Brandschutzaufklärung

Das Ziel ist es, dass durch die Feuerwehr:

 für jeden Kindergarten jeweils einmal jährlich eine Veranstaltung im Rahmen der Brandschutzerziehung
durchgeführt werden kann,

 für Grundschulen nach Bedarf insgesamt bis zu 5 Veranstaltungen jährlich durchgeführt werden können,

 für alle Schulen pro Jahr eine Räumungsübung begleitet werden kann sowie

 bis zu 10 Veranstaltungen pro Jahr im Rahmen der allgemeinen Brandschutzaufklärung durchgeführt werden
können.

 Die Planungsgrundlage erfordert hinreichende Kapazitäten für die Wahrnehmung der Pflichtaufgaben Brandschutzerziehung und
Brandschutzaufklärung.

 Der notwendige Personalbedarf ist durch die Multiplikation der Anzahl von Veranstaltungen mit dem Zeitbedarf zu ermitteln:
 42 Veranstaltungen in Kindergärten  à 3h Zeitbedarf (inkl. Vor- und Nachbereitung) = 126 Stunden
 5 Veranstaltungen in Grundschulen  à 4h Zeitbedarf (inkl. Vor- und Nachbereitung) =   20 Stunden
 16 Räumungsübungen à 2h Zeitbedarf (inkl. Vor- und Nachbereitung) =   32 Stunden
 10 allgemein Veranstaltungen à 8h Zeitbedarf (inkl. Vor- und Nachbereitung) =   80 Stunden

 Insgesamt besteht ein Zeitbedarf von rund 260 Stunden.
 Bei der Umrechnung in die Stellenplanung sind entsprechende (fachbezogene) Fortbildungen und weitere (anteilige) Ausfallzeiten zu

berücksichtigen.
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5.2 Wahrnehmung aufgabenbasierte Planungsgrundlagen

Aufgaben aus Planungsgrundlage Brandverhütungsschauen

Planungsgrundlage Vorbeugender Brandschutz (Brandverhütungsschauen) 

Das Ziel ist es, dass die gesetzlich erforderlichen Brandverhütungsschauen:

 im vorgeschriebenen Zeitabstand durch die Feuerwehr durchgeführt werden können.

 Die Planungsgrundlage erfordert hinreichende Kapazitäten für die Wahrnehmung der Pflichtaufgaben Brandverhütungsschauen.
 In Mettmann existieren insgesamt rund 630 Objekte, die im Rahmen von Brandverhütungsschauen (BVS) begangen werden

müssen. Der Zeitabstand zwischen zwei BVS pro Objekt beträgt gemäß BHKG längstens 6 Jahre. Somit müssen pro Jahr rund 105
BVS durchgeführt werden. Pro BVS ist inkl. der notwendigen Bürotätigkeiten und Vor- und Nachbereitungen von einem Zeitbedarf
von rund 4 Stunden auszugehen.

 Für die Aufgabe Brandverhütungsschau müssen somit rund 420 Stunden (brutto) pro Jahr zur Verfügung stehen. Bei der
Umrechnung in die Stellenplanung sind entsprechende (fachbezogene) Fortbildungen und weitere (anteilige) Ausfallzeiten zu
berücksichtigen.
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Aufgabenwahrnehmung durch: Hauptamtliche Kräfte Freiwillige Feuerwehr Jugendfeuerwehr
Bekämpfung von Schadenfeuer X X

Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen. X X

Mitwirkung von Brandschutz- oder ABC-Einheiten im Zivilschutz X X

Mitwirkung bei Großschadensereignissen X X

Beseitigung von Öl- und Kraftstoffspuren auf öffentlichen Verkehrs- und Wasserflächen X X

Tierrettung/Tiertransport (Fundtiere ins Tierheim) X X

Aufgabenwahrnehmung durch: Hauptamtliche Kräfte Freiwillige Feuerwehr Jugendfeuerwehr
Beteiligung im baurechtlichen Verfahren (Stellungnahmen zu Baugesuchen) X

Beratungstätigkeiten, Planbesprechungen X

Brandschutz- und Räumungsübungen X

Überprüfung von Flächen für die Feuerwehr X

Aufschaltung von Brandmeldeanlagen X

Stellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte 
Brandgefahr besteht X X

Aufklärung der Bevölkerung über das Verhalten bei Bränden, sachgerechten Umgang mit 
Feuer, das Verhüten von Bränden sowie der Möglichkeiten der Selbsthilfe 
(Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung)

X X

Beteiligung bei der Erstellung von Gefahrenabwehrplänen für Großschadensereignisse 
sowie von Sonderschutzplänen für besonders gefährliche Objekte X

Mitwirkung bei der Erstellung und Fortschreibung von Brandschutzbedarfsplänen X X

Aufgabenbereich: Gefahrenabwehr

Aufgabenbereich: Gefahrenvorbeugung

5.2 Wahrnehmung aufgabenbasierte Planungsgrundlagen

Aufgabenmatrix / Wahrnehmung der Aufgaben im Haupt- und Ehrenamt



Brandschutzbedarfsplan der Stadt Mettmann, 2. Fortschreibung Stand: 21.08.2018 146

Aufgabenwahrnehmung durch: Hauptamtliche Kräfte Freiwillige Feuerwehr Jugendfeuerwehr

Koordinierung der Aus- und Fortbildung im hauptamtlichen Bereich
- Laufbahnausbildung
- Wachunterricht
- Sonderausbildungen (Gefahrgut/ABC, Maschinisten etc.)

X

Koordinierung von Ausbildungen in der Freiwilligen Feuerwehr
- Modulausbildung/Grundausbildung
- Sonderausbildungen (Gefahrgut/ABC, Maschinisten etc.)

X

Durchführung von Ausbildungen (auch kreisweit) X X

Abnahme der Belastungsübung nach der FwDV 7 „Atemschutz“ X X

Durchführung von Übungsdiensten X

Erprobung der Leistungsfähigkeit durch (Einsatz)-Übungen X X

Aufgabenwahrnehmung durch: Hauptamtliche Kräfte Freiwillige Feuerwehr Jugendfeuerwehr

Betrieb von Werkstätten
(KFZ-Werkstatt, Gerätewerkstatt, Schlauchwerkstatt, Feuerlöschwerkstatt, Schreinerei, 
Schlosserei, Elektro-/Funkwerkstatt, Messgeräte, Kleiderkammer, Atemschutzwerkstatt)

X

Wartung, Pflege und jährliche Prüfung aller feuerwehrtechnischen Geräte X
Begleitung von Hauptuntersuchungen/Sicherheitsüberprüfungen an Fahrzeugen der 
Feuerwehr X

Ausschreibung und Beschaffung von Fahrzeugen und Gerät X

Betrieb und Unterhaltung der Atemschutzübungsstrecke X
Begleitung/Unterstützung der Bauunterhaltung der Feuerwache sowie der 
Feuerwehrhäuser in Zusammenarbeit mit dem Gebäudemanagement der Stadt X

Aus- und Fortbildung

Technische Logistik

5.2 Wahrnehmung aufgabenbasierte Planungsgrundlagen

Aufgabenmatrix / Wahrnehmung der Aufgaben im Haupt- und Ehrenamt (Forts.)



Brandschutzbedarfsplan der Stadt Mettmann, 2. Fortschreibung Stand: 21.08.2018 147

5.2 Wahrnehmung aufgabenbasierte Planungsgrundlagen

Aufgabenmatrix / Wahrnehmung der Aufgaben im Haupt- und Ehrenamt (Forts.)

Die Freiwillige Feuerwehr Mettmann nimmt auf freiwilliger Basis auch außerhalb ihrer Kernzuständigkeit vielfältige Aufgaben für die 
Bürger und Institutionen der Stadt Mettmann wahr. Hierbei ist auch das Ehrenamt in hohem Maße eingebunden.

Aufgabenwahrnehmung durch: Hauptamtliche Kräfte Freiwillige Feuerwehr Jugendfeuerwehr
Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr X

Unterhaltung einer Ehrenabteilung X

Aufgabenwahrnehmung durch: Hauptamtliche Kräfte Freiwillige Feuerwehr Jugendfeuerwehr
Unterstützung von sozialen Veranstaltungen X X

Begleitung von Umzügen X X

Unterstützung bei Installation der Weihnachtsbeleuchtung / Teilnahme Adventstürchen X X

Globale Organisation

Zusätzliche Aufgabenwahrnehmung im Ehrenamt
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5.3 Anforderungen an die Standortstruktur

 Die Planungsgrundlagen sehen das Eintreffen
 einer Gruppe (= 9 Funktionen) zzgl. eines Einsatzleiters (= 1 Funktion Zugführer) innerhalb

von 8 Minuten in der Stadtmitte Mettmanns und
 einer Staffel (= 6 Funktionen) innerhalb von 10 Minuten in den weiteren Bereichen
nach der Alarmierung vor.

 Die besiedelten Bereiche können durch die Hauptamtliche Wache in der zur Verfügung stehenden
Fahrtzeit von 9 Minuten – mit Ausnahme von Obschwarzbach – abgedeckt werden.

 Die notwendigen Funktionsstärken in der 1. Eintreffzeit müssen in diesem Bereichen aber
grundsätzlich von den zuständigen freiwilligen Einheiten sichergestellt, bzw. die Differenz zwischen
der hauptamtlichen Funktionsvorhaltung und der Kräfteanforderung gemäß den Schutzziel-
definitionen ausgeglichen werden können.

 Die Standortstruktur muss daher die Abdeckung des Stadtgebietes gemäß den definierten
Eintreffzeiten durch Freiwillige Kräfte ermöglichen.

 Auf Basis der VERA und der Analyse auf Ebene der Einzeleinsatzauswertung gelingt dies aber in
der derzeitigen Struktur nur unzureichend.

 Veränderungen der Standortstruktur müssen auch die bauliche Situation der Standorte
berücksichtigen. Hier besteht insbesondere an den Standorten Metzkausen und Stadtmitte
vordringlicher Handlungsbedarf.

Die Standortstruktur ist so zu bemessen, dass im gesamten Stadtgebiet Freiwillige Kräfte die 
Einsatzstellen in der jeweils definierten 1. Eintreffzeit erreichen können. Die Ergebnisse des realen 
Einsatzgeschehens zeigen hierfür einen Handlungsbedarf. Zusätzlich besteht dringender baulicher 
Handlungsbedarf an den Standorten Metzkausen und Stadtmitte.

Standortstruktur auf Basis der Gebietsabdeckung
Übergreifende Betrachtung

Gebietsabdeckung HaK

Gebietsabdeckung FrK
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5.3 Anforderungen an die Standortstruktur

Standortstruktur auf Basis der Gebietsabdeckung
Erreichbarkeit der Standorte durch Freiwillige Kräfte

Ein zusätzlicher Standort im Bereich Hasseler Straße könnte die 
zeitgerechte Verfügbarkeit der Freiwilligen Kräfte verbessern.

Standorte
Stadtmitte
Metzkausen
Obschwarzbach

 In der Bedarfsplanung von Standorten sind regelmäßig
verschiedene Determinanten zu beachten, die in Konkurrenz
zueinander stehen. Ein häufig auftretender Zielkonflikt ist der
zwischen einer möglichst effizienten Gebietsabdeckung und
der Reduktion der mittleren Eintreffzeit an den Einsatzstellen.

 Aufgrund der Leitkriterien Wohnbebauung und Bevölkerung
für das Risiko von Feuerwehreinsätzen findet sich regelmäßig
eine Übereinstimmung zwischen den geografischen Wohn-
und Einsatzortschwerpunkten. Dieser Zusammenhang tritt in
Mettmann ebenfalls auf.

 Weicht die Positionierung von Standorten stark von den
Einsatzortschwerpunkten ab, führt dies in der Folge in stark
ehrenamtlich getragenen Feuerwehrstrukturen zu einer
Verstärkung des negativen Effekts, da sich nicht nur die
mittlere Fahrtzeit vom Standort zur Einsatzstelle verlängert,
sondern auch die Erreichbarkeit des Standortes durch
Freiwillige Kräfte.

 Insbesondere die im Norden Mettmanns wohnenden Kräfte
des Standortes Mitte sind davon betroffen.
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5.3 Anforderungen an die Standortstruktur

Standortstruktur auf Basis der Gebietsabdeckung
Optimierungspotenzial

Ein zusätzlicher Standort im Bereich Hasseler Straße könnte die 
zeitgerechte Verfügbarkeit der Freiwilligen Kräfte und die 
Gebietsabdeckung durch Hauptamtliche Kräfte verbessern.

 Unter Einbeziehung der Problemstellungen Erreichbarkeit
durch Freiwillige Kräfte, Gebietsabdeckung und baulicher
Handlungsbedarf der Bestandsstandorte scheint eine Lösung
angemessen, in der die baulichen Handlungsbedarfe in
Metzkausen und die schlechte Erreichbarkeit der Standorte
durch die Freiwilligen Kräfte im nördlichen Stadtgebiet durch
einen standortoptimierten Neubau gemeinsam gelöst werden.

 Hierfür bietet sich ein Standort zentral innerhalb des Kräfte-
potenzials an. Die Prüfung erfolgt daher auf einen fiktiven
Standort Hasseler Straße.
Sofern die Ergebnisse positiv sind, sind konkrete
Standortoptionen zu entwickeln.

 Es werden zwei Fragen überprüft:
 Verbessert die Standortoption die zeitgerechte

Verfügbarkeit der Freiwilligen Kräfte?
 Verbessert die Standortoption die Gebietsabdeckung 

durch Hauptamtliche Kräfte?

Standorte
Stadtmitte
Hasseler Straße
Obschwarzbach



Brandschutzbedarfsplan der Stadt Mettmann, 2. Fortschreibung Stand: 21.08.2018 151

5.3 Anforderungen an die Standortstruktur

Standortstruktur auf Basis der Gebietsabdeckung
Veränderung der notwendigen Fahrtzeiten

Standorte
Stadtmitte
Hasseler Straße
Obschwarzbach

4 min

4 min

2 minbisherige 
Struktur

optionale 
Struktur

Stadtmitte 5 min 4 min

Metzkausen | Hasseler Straße 3 min 4 min

Obschwarzbach 2 min 2 min

Standorte

Notw. 
Fahrzeit zur Abdeckung der im 

Zusammenhang bebaubten 
Bereiche

 Bezüglich der Abdeckung des Stadtgebietes durch Freiwillige
Kräfte gleicht die veränderte Standortstruktur die
notwendigen Fahrtzeiten der Standorte Stadtmitte und
Hasseler Straße an.

 Diese Angleichung reduziert gleichzeitig den Spitzenwert der
notwendigen Fahrtzeiten vom Standort Stadtmitte von bisher
5 auf dann 4 Minuten.

 Angesichts des bei der Feuerwehr Mettmann praktizierten
Rendez-Vous-Systems ist zusätzlich interessant, dass eine
stärkere Überlappung der Isochronen der Standorte
Stadtmitte und Hasseler Straße im Bereich der bezüglich der
Gefahren-klassifizierung besonders zu betrachtenden
Innenstadt erreicht werden kann.

Durch die Angleichung der notwendigen Fahrtzeiten wird eine 
Reduktion des bisherigen Spitzenwertes erreicht. Diese 
Reduktion des Spitzenwertes unterstützt perspektivisch die 
Schutzzielerreichung.
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5.3 Anforderungen an die Standortstruktur

Erreichbarkeit Feuerwehrhäuser: Simulation Ausrückzeiten taktischer Einheiten
Freiwillige Kräfte  – ab Wohnort

 Basis der Auswertung auf der folgenden Seite ist die simulierte Fahrzeit zwischen Wohnort und Feuerwehrhaus aller Einsatzkräfte.
 Die Fahrzeiten zu den Feuerwehrhäusern werden durch Addition einer „Rüstzeit“ (Wege- und Ankleidezeit am Wohnort und am

Feuerwehrhaus) in eine Ausrückzeit umgerechnet.
Dabei werden zwei differenzierte Rüstzeiten (1 Minute und 2 Minuten) betrachtet.

 Einheitsbezogen wird nun aufsummiert, nach wieviel Minuten verschiedene Ausrückstärken erreicht werden.
Dazu wurden die Funktionsstärken Staffel (6 Kräfte / mit 100% Reserve: 12 Kräfte) und Gruppe (9/18 Kräfte) betrachtet.

 Nicht alle Betrachtungsfälle sind in jeder Einheit zwingend relevant, so bedarf es beispielsweise für eine Gruppe mit 100 % Reserve
eine Einheitsstärke von mindestens 18 (auswertbaren) Einsatzkräften. Für jede Einheit werden bis zu 8 Ausrückzeiten ermittelt.

 In einem weiteren Abgleich werden die einzelnen Ausrückzeiten der „resultierenden verfügbaren Ausrückzeit“ gegenübergestellt.
Die grün eingefärbten Ausrückzeiten ermöglichen auf Basis der betrachteten Eintreffzeit von 8 Minuten eine planerische Abdeckung
der Kernsiedlungsbereiche.

 Die Ausrückzeit einiger Standorte ist auch unter Berücksichtigung einer Reserve für „Rüstzeit“ und Funktionsstärke hinreichend, um
das zugehörige Einsatzgebiet innerhalb der angestrebten Eintreffzeiten zu erreichen.

 Zusätzlich ist zu beachten, dass aufgrund des geringen Risikopotenzials in einzelnen Ausrückebereichen eine 1. ETZ von 10
Minuten vertretbar ist [vgl. Kap. 4.2]. Aus diesem Grund stehen teilweise weitere Zeitanteile zum Ausrücken zur Verfügung.
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5.3 Anforderungen an die Standortstruktur

 Bisherige Standortstruktur:

 Optionale Standortstruktur:

Erreichbarkeit Feuerwehrhäuser: Simulation Ausrückzeiten taktischer Einheiten
Vergleich der Standortvarianten

- inkl. 1 min 
Rüstzeit

inkl. 2 min 
Rüstzeit - inkl. 1 min 

Rüstzeit
inkl. 2 min 
Rüstzeit - inkl. 1 min 

Rüstzeit
inkl. 2 min 
Rüstzeit - inkl. 1 min 

Rüstzeit
inkl. 2 min 
Rüstzeit

Stadtmitte 70 4 min 4 min 3 min 4 min 3 min 4 min 3 min 4 min 4 min 5 min

Neuer Standort
Hasseler Straße 30 4 min 4 min 3 min 4 min 4 min 5 min 3 min 4 min 4 min 5 min

Obschwarzbach 15 2 min 6 min 4 min 5 min 4 min 5 min 4 min 5 min - -

Simulierte Ausrückzeit einer 
Gruppe [9 FM (Sb)] am Feuerwehrhaus
bei Alarmierung der FrK am Wohnort

ohne Reserve 100 % Reserve
Standorte

Anzahl 
auswertbare 
verfügbare 

Aktive
[FM (Sb)]

Notw. 
Fahrzeit zur 
Abdeckung 
der Kern-
bereiche *

[min]

Result. 
verfügbare 
Ausrückzeit 

bei 8 min ETZ
[min]

Simulierte Ausrückzeit einer 
Staffel [6 FM (Sb)] am Feuerwehrhaus
bei Alarmierung der FrK am Wohnort

ohne Reserve 100 % Reserve

- inkl. 1 min 
Rüstzeit

inkl. 2 min 
Rüstzeit - inkl. 1 min 

Rüstzeit
inkl. 2 min 
Rüstzeit - inkl. 1 min 

Rüstzeit
inkl. 2 min 
Rüstzeit - inkl. 1 min 

Rüstzeit
inkl. 2 min 
Rüstzeit

Stadtmitte 86 5 min 3 min 3 min 4 min 3 min 4 min 3 min 4 min 4 min 5 min

Metzkausen 17 3 min 5 min 4 min 5 min 6 min 7 min 5 min 6 min - -

Obschwarzbach 12 2 min 6 min 4 min 5 min 4 min 5 min 4 min 5 min - -

Simulierte Ausrückzeit einer 
Gruppe [9 FM (Sb)] am Feuerwehrhaus
bei Alarmierung der FrK am Wohnort

ohne Reserve 100 % Reserve
Standorte

Anzahl 
auswertbare 
verfügbare 

Aktive
[FM (Sb)]

Notw. 
Fahrzeit zur 
Abdeckung 
der Kern-
bereiche *

[min]

Result. 
verfügbare 
Ausrückzeit 

bei 8 min ETZ
[min]

Simulierte Ausrückzeit einer 
Staffel [6 FM (Sb)] am Feuerwehrhaus
bei Alarmierung der FrK am Wohnort

ohne Reserve 100 % Reserve

Die vorgeschlagene Standortstruktur verbessert durch das Zusammenspiel aus besserer Verteilung der Freiwilligen Kräfte auf die 
Standorte und die Reduktion des Spitzenwertes der notwendigen Fahrzeiten die Möglichkeiten zur Schutzzielerreichung.
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5.3 Anforderungen an die Standortstruktur

 Vergleich der zeitlichen Verfügbarkeit

 Die vorgeschlagene Standortstruktur verbessert die Erreichbarkeit der Standorte durch die Freiwilligen Kräfte und führt somit zu
einer Verkürzung der Ausrückzeiten. Dies geht u. a. aus dem oben stehenden Vergleich hervor.

 Daneben verkürzt die vorgeschlagene Standortstruktur den Spitzenwert der zu Gebietsabdeckung benötigten Fahrtzeit des
Standortes Stadtmitte und optimiert die Doppelabdeckung der Gefahrenklasse 3 im Bereich der Stadtmitte.

 Gleichzeitig behebt eine neue Standortstruktur die strukturellen Mängel am bisherigen Standort Metzkausen.

Erreichbarkeit Feuerwehrhäuser: Simulation Ausrückzeiten taktischer Einheiten
Ergebnisse

1 min 2 min 3 min 4 min 5 min 6 min 7 min 8 min 9 min 10 min >10 min

Summe IST-Struktur 115 8 25 48 70 94 102 105 107 110 110 115

Summe Neue Struktur 115 8 31 62 85 99 103 108 110 111 111 115

Differenz 0 6 14 15 5 1 3 3 1 1 0

Standorte

Anzahl 
auswertbare 
verfügbare 

Aktive
[FM (Sb)]

Aufsummierte Stärken [FM (Sb)] am Feuerwehrhaus nach x min 
bei Alarmierung am Wohnort ohne Rüstzeit

Die vorgeschlagene Standortstruktur bringt bezüglich der beiden maßgeblichen Determinanten Gebietsabdeckung und Erreichbarkeit 
durch Freiwillige Kräfte Verbesserungen und wird daher in der weiteren Konzeption berücksichtigt.
Zusätzlich ermöglicht nur die veränderte Zuordnung des Personals auf Basis der alternativen Standortstruktur die sichere 
Erreichbarkeit autark einsetzbarer Einheiten am Standort Metzkausen/Hasseler Straße.
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5.3 Anforderungen an die Standortstruktur

Standortstruktur auf Basis der Gebietsabdeckung
Gebietsabdeckung Hauptamtliche Kräfte vom Standort „Hasseler Straße“

Standorte
Stadtmitte
Hasseler Straße
Obschwarzbach

9 min

7 min

 Für die Stationierung Hauptamtlicher Kräfte ist vorrangig die
mögliche Gebietsabdeckung entscheidend.

 Dargestellt ist die mögliche Gebietsabdeckung mit einer
Fahrtzeit von 7 und 9 Minuten. Bei einer Ausrückzeit von
einer Minute im hauptamtlichen System stellt dies somit die
möglichen Eintreffzeiten von 8 bzw. 10 Minuten dar.

 Im Vergleich zur bisherigen Stationierung der Hauptamtlichen
Kräfte am Standort Stadtmitte ergibt sich keine relevante
Veränderung.

 Dies gilt ebenso für die singuläre Betrachtung der Abdeckung
des Bereichs Stadtmitte mit der Gefahrenklasse 3 sowie die
Nichtabdeckung des Bereichs Obschwarzbach, die im
Vergleich zur IST-Struktur ebenfalls unverändert bleiben.

Hinsichtlich des Einflusses auf die Schutzzielerreichung ist die 
mögliche Stationierung Hauptamtlicher Kräfte am Standort 
Hasseler Straße im Vergleich zur derzeitigen Standortstruktur 
ergebnisneutral.
Eine Entscheidung zum Standort der Hauptamtlichen Kräfte 
kann sich somit an organisatorischen oder baulichen 
Parametern orientieren.
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5.3 Anforderungen an die Standortstruktur

Allgemeines
 Die Feuerwehr Mettmann hat in den nächsten Jahren erhebliche Aufgaben im Bereich der Ehrenamtsmotivation und bezüglich des

Aufwuchses Hauptamtlicher Kräfte [vgl. jeweils Kap. 5.4] zu bewältigen.
 Es fällt bei der Begehung der Standorte auch im Quervergleich zu den Standorten anderer Feuerwehren grundsätzlich auf, dass die

Standorte den soziokulturellen Aspekten einer maßgeblich ehrenamtlich getragenen Feuerwehr nicht gerecht werden.

Feuer- und Rettungswache:
 Die Feuer- und Rettungswache Mettmann hat ihre Kapazitätsgrenze überschritten. Darüber hinaus besteht bezüglich der

Bausubstanz ein genereller Sanierungsstau.
 Der Handlungsbedarf lässt sich nicht eingrenzen, sondern bezieht sich auf alle Bereiche eines funktionalen Feuerwehrstandortes:

 Hallenkapazität deutlich zu gering
 Lagerkapazitäten zu gering
 Hauptamtliche Kräfte: Aufenthalts- und Büroräumlichkeiten nicht hinreichend, Sanitärräume und Küche nicht hinreichend
 Freiwillige Kräfte: Kein Schulungs- oder Aufenthaltsraum, zu geringe Flächen für die Jugendfeuerwehr, keine eigene (Tee-) 

Küche oder sanitäre Anlagen vorhanden.
 Der Handlungsbedarf ist erkannt, konkrete Pläne für eine Sanierung und einen Anbau am bestehenden Gebäude liegen vor. Ob der

Vorhalteerweiterung im Rettungsdienst und der perspektivischen Veränderung der Funktionsvorhaltung im Brandschutz ist zu
überprüften, ob ein neues Konzept für die Stationierung der Hauptamtlichen Funktionen (ggf. auch anteilig nur RD und/oder nur
Brandschutz) im Zusammenhang mit dem Neubau im nördlichen Stadtgebiet erfolgen kann.
→ Vordringlicher Handlungsbedarf (Aktualisierung und Umsetzung der Planung vor dem Hintergrund des Personalaufwuchses

mit Neubau im nördlichen Stadtgebiet)

Bauliche Situation der Standorte
Allgemeines & FuRW
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5.3 Anforderungen an die Standortstruktur

 FwH Obschwarzbach:
 Derzeit lediglich ein Fahrzeug am Gemeindezentrum stationiert, die Errichtung einer Fahrzeughalle ist in Planung.
→ Umsetzung des bestehenden Konzeptes

 FwH Metzkausen:
 Besonders problematisch auch im Sinne von abzuleitenden Gefährdungen ist die Situation in der Fahrzeughalle mit teil 

unzureichenden Stellplatzgrößen bzw. fehlenden Stellplätzen insbesondere im Hinblick auf die vergleichsweise hohe 
Einsatzfrequenz der Einheit.

 Es stehen keinerlei Räumlichkeiten für einen eigenständigen Dienstbetrieb (z. B. Schulungs- oder Aufenthaltsraum) zur 
Verfügung.

 Daneben fehlen die für einen freiwilligen Standort üblichen Sozial- und Begegnungsräume.
 Zusätzlich ist die bauliche Substanz nicht ehrenamtsfreundlich. 
 Die Probleme werden sich bei einem fälligen Fahrzeugtausch aufgrund wachsender Fahrzeuggrößen weiter verschärfen.
→ Dringlicher Handlungsbedarf gegeben, Neubau gemäß vorgeschlagener neuer Standortstruktur empfohlen.

Bauliche Situation der Standorte
Weitere Standorte

Die Standorte Stadtmitte und Metzkausen weisen jeweils einen dringenden Handlungsbedarf auf, die eine grundlegende Sanierung,
bzw. einen Neubau erfordern. Die Planung für den Standort Mitte ist vor dem Hintergrund des bereits heute bekannten und mindestens 
für den Bereich Rettungsdienst sicher zu erwartenden weiteren Personalaufwuchs zu überprüfen. Die Einbeziehung eines neuen 
Standortes in die Lösungsfindung für die Hauptamtlichen Kräfte ist vor dem Hintergrund der Gebietsabdeckung möglich und sollte in 
Verbindung mit dem zukünftigen Raumbedarf präferiert werden.
Der Standort Obschwarzbach befindet sich noch im Aufbau, hier ist die weitere Umsetzung der bestehenden Planung erforderlich.
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5.4 Anforderungen an die Personalstruktur

 Die planerische Verfügbarkeit der ehrenamtlichen Kräfte ist rund um die Uhr – mit leichtem Schwerpunkt auf den Zeitbereich 1
(Montag bis Freitag tagsüber) – reduziert. Diese Reduktion fällt im Quervergleich mit anderen Feuerwehren auch unter
Berücksichtigung der grundsätzlichen Pendlerstruktur der Stadt Mettmann außergewöhnlich stark aus.

 Die eingeschränkte Verfügbarkeit bestätigt sich in den Ergebnissen der Verfügbarkeitsanalyse und der Einsatzdatenauswertung.
 Die Ergebnisse der Verfügbarkeitsanalyse sind nach Einheiten und Zeitbereichen unterschiedlich zu bewerten:

 Die Einheiten Metzkausen und Obschwarzbach sind derzeit rund-um-die-Uhr nicht mit ausreichender Sicherheit für eine autarke
Einsatzbearbeitung einzuplanen.

 Die Einheit Stadtmitte weist Unterschiede in der Verfügbarkeit zwischen den Zeitbereichen auf. Die Verfügbarkeit ist im 
Zeitbereich 2 relevant besser als im Zeitbereich 1.

 Neben den im Folgenden vorgeschlagenen Maßnahmen hinsichtlich der hauptamtlichen Funktionsvorhaltung sind erhebliche
Anstrengungen zur Erhöhung der Verfügbarkeit der Freiwilligen Kräfte erforderlich. Dies bezieht sich sowohl auf die Gewinnung
neuer als auch auf motivierende Maßnahmen in Bezug auf die vorhandenen Mitglieder.

 Im Folgenden wird hierzu ein – nicht abschließender – Katalog möglicher Maßnahmen vorgestellt.

Einleitung

Eine hinreichend leistungsfähige Feuerwehr für die Einsatz- und Risikostruktur der Stadt Mettmann benötigt ein austariertes 
Zusammenwirken von Haupt- und Ehrenamt. Zur Verbesserung der im Quervergleich reduzierten Verfügbarkeit Freiwilliger Kräfte sind
daher erhebliche Anstrengungen auch für das Ehrenamt erforderlich.
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5.4 Anforderungen an die Personalstruktur

 Der Ausbau der Vorhaltung von Hauptamtlichen Kräften ist erforderlich.
Die Erfordernis dazu ergibt sich aus verschiedenen Anforderungen:
 Eingeschränkte Verfügbarkeit der Freiwilligen Kräfte Mo.-Fr. tagsüber.
 Zeitnahes Ausrücken mit Sonderfahrzeugen zur Erreichung einer

bedarfsgerechten Gebietsabdeckung,
 autarke Bearbeitung von Kleineinsätzen zur Entlastung der Freiwilligen 

Kräfte (insbesondere im ZB 1).
 Insbesondere die Analyse der Verfügbarkeit der Freiwilligen Kräfte zeigt

Einschränkungen im ZB 1.
 Aus den genannten Anforderungen ergibt sich eine nach Zeitbereichen

differenzierte Funktionsbesetzung.
 Auf Basis der VERA-Ergebnisse und der Einsatzauswertung sind die

notwendigen Funktionskräfte der 1. ETZ im ZB 1 hauptamtlich
sicherzustellen (10 Funktionen inkl. ELD).

 Gemeinsam mit flankierenden Maßnahmen hinsichtlich der
Standortstruktur und der Motivation der Ehrenamtlichen lässt sich
mittelfristig eine Funktionskräftebedarf von insgesamt 6 Funktionen im ZB
2 erwarten.

Funktionsbesetzungsplan Hauptamtliche Kräfte

Grundschutz
6 Fu. Löschfahrzeug (+ ggf. DLK)

[3] Fu. Lösch- u. Sonderfahrzeuge
Summe Fu. = 6 + [3]

Rettungsdienst
1  Fu. NEF
2*  Fu. RTW

[2] Fu. KTW
Summe Fu. = 3 + [2]

SUMME Brandschutz Fu. = 7 + [3]

Funktionsbesetzungsplan

Führungsdienst
1 Fu. Einsatzleiter
Summe Fu. = 1

SUMME RD + Leitstelle Fu. = 3 + [2]

Leitstelle
entfällt

Auf Basis der VERA-Ergebnisse und der Einsatzdatenauswertung ist zur Sicherstellung der Planungszielerfüllung ein Aufwuchs der 
Funktionsvorhaltung differenziert nach Zeitbereichen auf bis zu 10 anwesende Funktionen im Brandschutz erforderlich.

Legende:
x rund-um-die-Uhr Funktion

[x] Zeitbereich 1: Werktags (Mo.-Fr.)
*Mit Dienstaufnahme 2. RTW ab 01.07.18 gemäß RD-Bedarfsplan des
Kreises 2 Funktionen zusätzlich.
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5.4 Anforderungen an die Personalstruktur

 Als Grundlage zur sachgerechten Planung und Steuerung der nachfolgenden Aufgaben empfiehlt sich die Definition von
SOLL-Personalstärken der ehrenamtlichen Einheiten. Für die Ermittlung dieser Stärken wurden folgende Grundlagen angesetzt:

 Jede Einheit soll rund-um-die-Uhr mindestens 9 Funktionen besetzen können (Ergänzungskräfte 1. ETZ und Funktionskräfte 2. ETZ
bzw. eine Gruppe). Der Standort Stadtmitte sollte darüber hinaus eine 2. Gruppe und zzgl. 4 Funktionen zur Besetzung von
Sonderfahrzeugen langfristig sicherstellen können.

 Zur Sicherstellung der Funktionsbesetzung und der notwendigen Ablösung bei länger andauernden Einsatzlagen sollte diese SOLL-
Stärke mit dem Faktor 3 besetzt werden.

 Dies bedeutet folgende SOLL-Stärken für die Standorte:
 Stadtmitte: 22 x 3 =   66 Kräfte
 Metzkausen: 9 x 3 =   27 Kräfte
 Obschwarzbach 9 x 3 =   27 Kräfte
 Gesamt = 120 Kräfte

 Für die weitere Planung ist insbesondere relevant, dass diese Mindeststärken möglichst auch in der Tagesverfügbarkeit erreicht
werden sollen.

 Die differenzierte Auswertung soll eine zielgerichtete Steuerung der im Folgenden vorgeschlagenen Maßnahmen ermöglichen.

Ehrenamtliche Kräfte – SOLL-Stärke
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5.4 Anforderungen an die Personalstruktur

Es sind personalfördernde Maßnahmen (z. B. professionelle Werbekampagne etc.) v. a. zum Erhalt des Personalbestandes der 
Feuerwehr als auch zum Erhalt sowie zur Förderung des Ehrenamts durchzuführen. 
Denkbare Maßnahmen zum Ausbau des Personalbestandes und Erhöhung der Motivation sind u. a.:
 Anschreiben der potenziell feuerwehrdiensttauglichen Bürger mit Wohnsitz innerhalb des Stadtgebietes
 Ausgabe von Infoflyern zur Mitgliedschaft bei der Feuerwehr bei Neuanmeldungen des Wohnortes
 Kontaktaufnahme mit den großen ortsansässigen Unternehmen im Stadtgebiet (einpendelnde Feuerwehrangehörige)
 Ermäßigungen für ehrenamtliche Kräfte bei öffentlichen Einrichtungen, im ÖPNV, bei Sporteinrichtungen* oder andere Incentives

In der Feuerwehr Mettmann ist für diese langfristig wichtige Aufgabe bereits ein Arbeitskreis Mitgliedergewinnung eingerichtet. Für die 
beschriebenen Maßnahmen ist eine adäquate Finanzausstattung erforderlich.

Mögliche spezielle Zielgruppen der Feuerwehr Mettmann sind auf Basis der vorgenommen Auswertungen:
 Weibliche Mitglieder – derzeit lediglich 13 Aktive (entspricht 11%) vorhanden
 Mitarbeiter der Stadtverwaltung (Verbesserung der Tagesverfügbarkeit)
 Einpendelnde Mitglieder umliegender Feuerwehren (Verbesserung der Tagesverfügbarkeit)

Zur Umsetzung der definierten Maßnahmen und zur Optimierung der Verwaltungsaufgaben der Freiwilligen Feuerwehr (z. B. 
Qualifikationsverwaltung, Lehrgangsanmeldung etc.) ist eine hauptamtlich besetzte Geschäftsstelle empfehlenswert (siehe 
Maßnahmenvorschlag in Kap. 5.6)

*Neben der Attraktivitätssteigerung können einzelne Maßnahmen weitere Vorteile für den Einsatzdienst bringen, z. B. ist durch freien Eintritt zu Schwimmbädern auch die Erhaltung
und Steigerung der Fitness bedacht.

Ehrenamtliche Kräfte – Geschäftsstelle und Förderung Ehrenamt

Eine Schwerpunktaufgabe für die nächsten Jahre ist eine verstärkte Akquise Freiwilliger Kräfte. Für diese Aufgabe ist die bestehende 
Struktur innerhalb der Feuerwehr Mettmann (Arbeitskreis Mitgliedergewinnung) u. a. mit entsprechenden Finanzmitteln auszustatten.
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5.4 Anforderungen an die Personalstruktur

 Zur Kompensation der eingeschränkten Tagesverfügbarkeit sollten Tagesalarmstandorte eingerichtet werden:
 Durch die Vorhaltung einer zweiten Garnitur persönlicher Schutzausrüstung kann erreicht werden, dass ehrenamtliche Kräfte 

anderer Einheiten von Standorten in der Nähe ihres Arbeitsplatzes ausrücken. Ggf. ist zusätzlich eine organisatorische 
Einbindung, z. B. über eine Teilnahme an definierten Übungsabenden erforderlich.

 Dies kann sowohl die Ausrückzeit als auch grundsätzlich die Gesamtverfügbarkeit ehrenamtlicher Kräfte im ZB 1 verbessern. 
[Anmerkung: Inwieweit diese stadtinternen Pendler ihre Arbeitsplätze auch für Feuerwehreinsätze in den Einheiten ihrer 
Arbeitsorte verlassen können, wäre in einer weiteren Befragung zu klären.]

 Aufgrund der geografischen Auswertung der Arbeitsorte der ehrenamtlichen Kräfte empfiehlt sich die Einrichtung von 
Tagesalarmstandorten insbesondere auf der Feuer- und Rettungswache.

 Zusätzlich empfiehlt sich, bei Nachbarfeuerwehren nach Mettmann einpendelnde Feuerwehrleute zu erfragen und gezielt 
anzusprechen (Stichwort Doppelmitgliedschaft).

 Durch die taktische Verlagerung eines MTW im ZB 1 in einem Arbeitsortschwerpunkt der Freiwilligen Kräfte (Nähe Kreispolizei-
behörde) kann die zeitliche Verfügbarkeit des Personals an der Einsatzstelle beschleunigt werden.

 Eine Eskalationsmöglichkeit dieser Maßnahme kann die Ausstattung bestimmter Mitglieder mit Einsatz-PKW sein. Diese mit
Sondersignal ausgestatteten Fahrzeuge können zur einer beschleunigten Anfahrt zu den Standorten oder zur Einsatzstelle genutzt
werden.

 Zusätzlich muss weiterhin versucht werden, über die vorstehend beschriebenen Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung gezielt Kräfte
mit Tagesverfügbarkeit zu rekrutieren. Eine weitere Möglichkeit insbesondere die Tagesverfügbarkeit zu steigern, ist die Erhöhung
des Anteils an Freiwilligen Kräften unter den vorhandenen städtischen Mitarbeitern. Bei der Einstellung von städtischen Mitarbeitern
und Auszubildenden soll die Mitgliedschaft in der Feuerwehr berücksichtigt beziehungsweise gefördert werden.

Ehrenamtliche Kräfte – Tagesverfügbarkeit
Tagesalarmstandorte und Alarm-MTW

Ein Schwerpunkt der Maßnahmen muss in der Verbesserung der Tagesverfügbarkeit liegen, z. B. durch eine stärkere Verzahnung 
zwischen der Kernverwaltung und der Freiwilligen Feuerwehr und der Einrichtung von Tagesalarmstandorten und Alarm-MTW.
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5.4 Anforderungen an die Personalstruktur

 Insgesamt verfügen die Freiwilligen Kräfte der Feuerwehr Mettmann über ein gutes Qualifikationsniveau.
 Aufgrund der Verteilungen dieser Qualifikationen in der Feuerwehrstruktur ergibt sich in einzelnen Einheiten der Bedarf, auf eine

Erhöhung der Anzahl des Personals mit den entsprechenden Schlüsselqualifikationen hinzuwirken:
 Atemschutzgeräteträger: Es ist dringend auf eine Erhöhung einsatztauglicher Atemschutzgeräteträger hinzuwirken. Dies schließt

erforderliche Aus- und Fortbildungen ebenso mit ein wie den Erhalt der gesundheitlichen Voraussetzungen im Hinblick auf die 
notwendige arbeitsmedizinische Untersuchung nach G26.3.

 Maschinisten: Um eine zuverlässige Verfügbarkeit von Maschinisten mit der erforderlichen Fahrerlaubnis sicherzustellen, muss 
die praktizierte Unterstützung der Stadt beim Führerscheinerwerb der Klasse C ausgebaut werden.

 Bei der Verteilung entsprechender Kapazitäten (z. B. Lehrgangsplätze) ist die Tagesverfügbarkeit der Mitglieder zu beachten. 
 Der Stand der Ausbildungen in den einzelnen Einheiten ist weiterhin kontinuierlich zu überwachen (Qualifikations- und

Ausbildungskonzept). Bei Bedarf sind individuelle Maßnahmen zu definieren, um die erforderlichen Qualifikationsverteilungen
beizubehalten bzw. zu erreichen.

 Es ist rechtzeitig vor (z. B. altersbedingtem) Ausscheiden von Funktionsträgern auf die Nachqualifikation von neuen Kräften
hinzuwirken.

 Bezüglich der Führungsqualifikationen sind folgende SOLL-Größen definiert:
 Leiter der Feuerwehr, Stellvertreter und Mitwirkende am Einsatzleitdienst: jeweils bis einschließlich Lehrgang F VI
 Je Löschzug mind. 1 Verbandsführer und 3 Zugführer

Ehrenamtliche Kräfte – Qualifikationen
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5.4 Anforderungen an die Personalstruktur

 Zur langfristigen Sicherung der Personalverfügbarkeit ist auch weiterhin die intensive Unterhaltung der Jugendfeuerwehr von
besonderer Wichtigkeit.

 Zur Steigerung der Kapazitäten und der Attraktivität der Jugendfeuerwehr sollte geprüft werden, weitere Gruppen an den weiteren
Standorten der Feuerwehr einzurichten.

 Zur Ausweitung der Nachwuchsgewinnung soll darüber hinaus die Einrichtung einer Kinderfeuerwehr geprüft werden. Dies würde
eine Unterstützung mit pädagogischen Fachkräften erfordern.

 Für eine Mitgliederwerbung im Bereich der Jugendfeuerwehr ansprechende und bedarfsgerechte Infrastruktur erforderlich
 Eine Mitgliederwerbung kann auch im Rahmen der Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten erfolgen.

Ehrenamtliche Kräfte – Kinder- und Jugendfeuerwehr

Die gute Jugendarbeit muss fortgesetzt und nach Möglichkeit forciert werden.
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5.4 Anforderungen an die Personalstruktur

 Die planerische Verfügbarkeit der ehrenamtlichen Kräfte ist im Zeitbereich 1 (Montag bis Freitag tagsüber) stark reduziert.
 Die aus der Simulationsanalyse der zeitlichen Verfügbarkeit zu erwartenden Einschränkungen werden in der Realität noch

unterschritten (Basis: VERA und Einsatzauswertung)
 Die nach Schutzzielbereichen differenzierten Planungsziele werden in der derzeitigen Struktur weit überwiegend nicht erreicht.
 Der daraus abzuleitende erhebliche Handlungsbedarf betrifft insbesondere auch die Personalstruktur sowohl im Haupt- als auch im

Ehrenamt der Feuerwehr.
 Nach Bewertung aller Anforderungen ergibt sich eine Funktionsbesetzung im Brandschutz von 10 Funktionen im ZB 1 und 7

Funktionen im ZB 2. Dabei ist die bedarfsgerechte Besetzung des Einsatzleitdienstes aus dem Hauptamt berücksichtigt.
 Im Hinblick auf das Ehrenamt sind u. a. folgende Maßnahmen erforderlich:

 Aktivitäten zur Gewinnung zusätzliches Personals und zur Motivationsförderung bei den vorhandenen Mitgliedern der
Feuerwehr.

 Verbesserung der Tagesverfügbarkeit:
 Gezieltes Anwerben tagesverfügbarer Mitglieder
 Prüfung der Einbeziehung von städtischen Angestellten und Beamten
 Einrichtung von Tagesalarmstandorten
 Temporäre Stationierung von MTW in Arbeitsortschwerpunkten

 Erhalt und teilweise Ausbau des Qualifikationsniveaus, z. B. durch Ausbau der Unterstützung beim Führerscheinerwerb.
 Einrichtung einer Geschäftsstelle FF zur Verwaltung des ehrenamtlichen Personals und zur Koordination der Maßnahmen zur 

Personalgewinnung.

Zusammenfassung
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5.5 Anforderungen an die Fahrzeug- und Technikausstattung

Fahrzeug-SOLL-Konzept
Legende

Alter der Fahrzeuge:
In der Spalte „Alter“ sind Fahrzeuge farbig hervorgehoben, die gewisse 
Altersgrenzen erreicht bzw. überschritten haben.
Die tatsächliche Erfordernis zur Außerdienststellung eines Fahrzeuges 
hängt vom spezifischen technischen Zustand ab.

Kleinfahrzeuge: Großfahrzeuge: 
hellgelb wenn > 10 Jahre hellgelb wenn > 15 Jahre
orange wenn > 15 Jahre orange wenn > 20 Jahre

Voraussichtliche Ersatzbeschaffung:
Die im SOLL-Konzept blau markierten Fahrzeuge sind voraussichtlich 
im Zeitraum bis zur nächsten Fortschreibung des Brandschutz-
bedarfsplans Ersatz zu beschaffen.

Neubeschaffung:
Fahrzeuge, die keine Ersatzbeschaffung eines einsatztaktisch 
ähnlichen Vorgängerfahrzeuges sind, sondern Neubeschaffungen 
darstellen (ggf. auch auf Basis einer geänderten Normung), sind im 
SOLL-Konzept grün dargestellt.

Anmerkungen:
 Aufgrund des benötigten Umsetzungsvorlaufs ist eine grundlegende Veränderung der Standortstruktur im Perspektivzeitraum des

vorliegenden Bedarfsplanes nicht hinreichend wahrscheinlich, so dass keine Fahrzeugkonzeptvariante für die vorgeschlagene
Standortstruktur erstellt wird.

 Der Fuhrpark ist unabhängig von der Standortstruktur bedarfsgerecht. Bei einer Umsetzung einer anderen Standortstruktur sollten
an den Standorten Stadtmitte und der neuen Hauptwache jeweils 2 LF stationiert sein. Die Aufteilung der Sonderfahrzeuge kann
sich vorrangig nach organisatorischen / baulichen Gegebenheiten ergeben.
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Abteilung /
Standort

Aktive
[Anz.]

Nr. IST 2018 Baujahr Alter
[Jahre]

SOLL
kurz-/mittelfristig

SOLL
langfristig Bemerkung

1 KdoW 2013 5 KdoW KdoW -
2 KdoW 2015 3 KdoW KdoW -
3 KdoW 2006 12 KdoW KdoW -
4 ELW 1 2005 13 ELW 1 ELW 1 -
5 HLF 20 2013 5 HLF 20 HLF 20 -
6 HLF 20 2010 8 HLF 20 HLF 20 -
7 TM 32 2007 11 DLK 23/12 DLK 23/12 vorzeitige Ersatzbeschaffung wg. taktischer Konzeption
8 LF 20 1996 22 LF 20 KatS LF 20 KatS Bundesfahrzeug
9 TLF 4.000 2018 0 TLF 4.000 TLF 4.000 -
10 RW 2 2005 13 RW 2 RW -
11 SW 2.000 2002 16 SW 2.000 GW-L 2 mit Modul Wasserversorgung (Normnachfolger)
12 WLF 2012 6 WLF* KEF -
13 WLF 2015 3 WLF* GW-L1 -
14 AB-Atemschutz 2012 6 AB* - -
15 AB-KLF 2015 3 AB* - -
16 PKW 2016 2 PKW PKW -
17 MZF 2016 2 MZF MZF -
18 MTF 2012 6 MTF MTF -
19 RTW 2013 5 RTW RTW Rettungsdienst
20 NEF 2017 1 NEF NEF Rettungsdienst
21 KTW 2016 2 KTW KTW Rettungsdienst

22 LF 8/6 2002 16 MLF MLF ↦ bisheriges  Fahrzeug nach Obschwarzbach
23 MTF 2002 16 MTF MTF -

24 MTF 1997 20 MTF MTF -
25 - - LF 8/6 MLF Fahrzeug aus Metzkausen

12Obschwarzbach

Stadtmitte 86

Metzkausen 17

5.5 Anforderungen an die Fahrzeug- und Technikausstattung

Fahrzeug-SOLL-Konzept

*Anmerkung: Sofern sich für die vorhandene WLF-Kombination eine Veräußerungsmöglichkeit ergibt, ist eine vorzeitige Ablösung durch eine Kombination aus KEF und GW-L1
bedarfsgerecht.
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5.6 Anforderungen an die Organisation

 Die Anforderungen an die Hauptamtliche Wache hinsichtlich der Aufbau- und Ablauforganisation zur Erfüllung der pflichtigen
Selbstverwaltungsaufgaben im rückwärtigen Bereich (z. B. Vorbeugender Brandschutz) und hinsichtlich der Unterstützungsprozesse
für den Einsatzdienst und die Freiwillige Feuerwehr sind Inhalt der parallel erstellten Organisationsuntersuchung.

 Zur Entlastung der ehrenamtlichen Wehrleitung, zur Verstetigung und Professionalisierung der rückwärtigen Strukturen (z. B.
Personal- und Ausbildungsverwaltung der Freiwilligen Kräfte) und zur Umsetzung der definierten Maßnahmen zur
Ehrenamtsförderung ist die Einrichtung einer hauptamtlichen Geschäftsstelle der Freiwilligen Feuerwehr zu empfehlen. Gemäß der
parallel durchgeführten Organisationsuntersuchung innerhalb der hauptamtlichen Wache ist eine Verzahnung dieser Aufgabe mit
dem notwendigen Funktionskräftezuwachs möglich. Bei der Stellenbesetzung ist neben der inhaltlichen Qualifikationen auch eine
Affinität zum ehrenamtlichen Bereich der Feuerwehr sicherzustellen.

 Hinsichtlich der Einwirkung in die Politik und Kernverwaltung der Stadt Mettmann ergeben sich folgende Anforderungen:
 Grundsätzlich ist auch weiterhin die Berücksichtigung der Standortstruktur und Leistungsfähigkeit der Feuerwehr im Rahmen der

Bauleitplanung erforderlich.
 Eine Ertüchtigung der direkten Verkehrsverbindung zwischen Mettmann und Obschwarzbach (aktuell Feldwege) für LKW würde 

die Erreichbarkeit des Ortsteils durch die Feuerwehr relevant verbessern.
 Vor dem Hintergrund der erheblichen notwendigen Veränderungen der Feuerwehrstruktur der nächsten Jahre ist die Einrichtung 

eines spezifischen Fachausschusses „Feuerwehr“ im Rat empfehlenswert. Gegebenenfalls lässt sich die Zielsetzung auch durch 
die Umwidmung bzw. Kompetenzausweitung eines vorhandenen Fachausschusses erreichen. Wichtig ist dabei, dass für die 
Belange der Feuerwehr im Rat der Stadt eine klare Verantwortungsstruktur existiert.

Anforderungen an die Organisation 
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6 Umsetzungskonzept

Das Kapitel „Umsetzungskonzept“ leitet aus den einzelnen Analysen die erforderlichen Maßnahmen für den Zeitraum bis zur nächsten
Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans (5 Jahre entsprechend des BHKG) ab.
Die einzelnen Maßnahmen werden durch Stadtverwaltung und Feuerwehr in Investitionskonzepte übergeleitet, in denen die genauen
Beschaffungs- bzw. Bauzeiträume sowie die finanziellen Ansätze definiert sind.
Das Kapitel gliedert sich in folgende Abschnitte:

6.1 Standorte
6.2 Personal
6.3 Fahrzeuge und Technik
6.4 Organisation

Einleitung
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6.1 Standorte

 Festgestellte Handlungsbedarfe an den Standorten, die eine unmittelbare Gefährdung der Einsatzkräfte zur Folge habe, sind
unmittelbar zu beheben.

 Die weiteren Maßnahmen wurden, unter Berücksichtigung bereits vorliegender Planungen, hinsichtlich der Priorität und
Umsetzbarkeit bewertet und in eine Maßnahmenliste überführt.
1. Neubau eines Standortes im nördlichen Stadtgebiet Mettmanns

a. Ermittlung eines geeigneten Standortes im Übergang von Mettmann nach Metzkausen
b. Unterbringung einer um Kräfte aus dem nördlichen Stadtgebiet Mettmanns gestärkten Einheit „Metzkausen“
c. Verlagerung der Hauptamtlichen Wache

2. Zielgerichteter Umbau des vorhandenen Standortes Stadtmitte in einen angemessenen ehrenamtlichen Standort
3. Fortgeführte Umsetzung des bestehenden Konzeptes für den Standort Obschwarzbach

Maßnahmen im Bereich der Standortstruktur
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6.2 Personal

Maßnahmen im Bereich der Hauptamtlichen Kräfte
 Folgende Maßnahmen sind im Bereich der Hauptamtlichen Kräfte umzusetzen (vgl. Kapitel 5.4):

1. Konstante Funktionsbesetzung entsprechend des zukünftigen Funktionsbesetzungsplans:
a. 6 Fu. hauptamtlich rund-um-die-Uhr (mittelfristig davon 1 Fu. mit Qualifikation Gruppenführer BIII)
b. 3 Fu. hauptamtlich ergänzend zur Tagverstärkung Mo.-Fr. 07:00 -17:30 Uhr
c. 1 Fu. hauptamtliche Besetzung Einsatzleiter vom Dienst
d. Die Auswirkungen auf den Stellenplan sind Bestandteil der parallel erstellten Organisationsuntersuchung.
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6.2 Personal

Maßnahmen im Bereich der ehrenamtlichen Kräfte
 Folgende Maßnahmen sind im Bereich der ehrenamtlichen Kräfte umzusetzen (vgl. Kapitel 5.4):

1. Aktivitäten zur Gewinnung zusätzlicher Freiwilliger Kräfte und zur Motivationsförderung bei den vorhandenen Mitgliedern der
Feuerwehr gemäß der in Kap. 5.4 aufgeführten Maßnahmenlisten.

2. Verbesserung der Tagesverfügbarkeit:
a. Gezieltes Anwerben tagesverfügbarer Mitglieder
b. Prüfung der Einbeziehung von städtischen Angestellten und Beamten
c. Einrichtung von Tagesalarmstandorten
d. Temporäre Stationierung eines MTW an der Kreispolizeibehörde

3. Maßnahmen zum Erhalt und teilweise Ausbau des Qualifikationsniveaus, z. B. durch Ausbau der Unterstützung beim
Führerscheinerwerb.

4. Intensive Unterhaltung und ggf. Ausbau der Jugendfeuerwehr
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6.3 Fahrzeuge und Technik

Maßnahmen im Bereich der Fahrzeuge
 Folgende Maßnahmen sind im Bereich der Fahrzeuge umzusetzen (Basis: 5 Jahre Laufzeit des Brandschutzbedarfsplans):

1. (Ersatz-)Beschaffung einer DLK (Maßnahme bereits eingeleitet – Standort Stadtmitte)
2. (Ersatz-)Beschaffung eines ELW 1 (Standort Stadtmitte)
3. (Ersatz-)Beschaffung eines KdoW (Führungsdienst)
4. (Ersatz-)Beschaffung eines MTF (Standort Obschwarzbach)
5. (Ersatz-)Beschaffung eines MTF (Standort Metzkausen)
6. (Ersatz-)Beschaffung eines MLF (Standort Metzkausen)
7. (Ersatz-)Beschaffung für die vorhandene WLF-Kombination, sofern für die vorhandene Kombination eine

Veräußerungsmöglichkeit gefunden wird
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6.4 Organisation

Maßnahmen im Bereich der Organisation
 Folgende Maßnahmen sind im Bereich der Organisation umzusetzen:

1. Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr im Rahmen der Bauleitplanung zur städtebaulichen Entwicklung
2. Einrichtung eines Fachausschusses „Feuerwehr“ im städtischen Rat zur politischen Begleitung der anstehenden

Strukturveränderungen
3. Einrichtung einer hauptamtlichen Geschäftsstelle für die Freiwillige Feuerwehr (ggf. mit Funktionskräfteaufwuchs in der

hauptamtlichen Wache zu verzahnen)
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7 Anlagen
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7 Anlage 1: Abkürzungen und Definitionen

[Def] vgl. Definition auf dieser Seite
AAO Alarm- und Ausrückordnung
ABC Atomare, biologische u. chemische Gefahren, alternativ CBRN-Gefahren (chemisch, biologisch, 

radiologisch u. nuklear)
AGBF Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren
AGT Atemschutzgeräteträger
BAB Bundesautobahn
BauO Bauordnung
BHKG Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz
BMA Brandmeldeanlage
BSBP Brandschutzbedarfsplan
Def Definition
Dispositionszeit Zeit von der Annahme des Notrufs in der Leitstelle bis zur Alarmierung der Feuerwehr
DIN Deutsches Institut für Normung
Eintreffzeit(en) vgl. Definition in Kapitel 4
ETZ Eintreffzeit
Fe Feiertag(e)
Feuer 1 Kleinbrand a (Einsetzen von nicht mehr als einem „kleinen Löschgerät“)  und

Kleinbrand b (Einsetzen von nicht mehr als einem C-Rohr)
Feuer 2 Mittelbrand (Gleichzeitiges Einsetzen von 2 bis 3 C-Rohren)
Feuer 3 Großbrand (Gleichzeitiges Einsetzen von mehr als 3 C-Rohren)
FF Freiwillige Feuerwehr
FM (Sb) Feuerwehrmann (Sammelbegriff für alle Dienstgrade) 
FrK Freiwillige Kräfte
FS C / CE / ll Führerschein der Klasse C, CE bzw. ll
Funktion(en) / Fu Eine Funktion bedeutet, dass eine qualifizierte Einsatzkraft im Einsatz benötigt wird
FüAss Führungsassistent
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7 Anlage 1: Abkürzungen und Definitionen

[Def] vgl. Definition auf dieser Seite
FwDV Feuerwehrdienstvorschrift(en)
Fw Feuerwehr
Fwa Feuerwehrangehöriger
FwH Feuerwehrhaus
FSHG Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung
GF Gruppenführer
GSG Gefährliche Stoffe und Güter
HaK Hauptamtliche Kräfte
Hilfsfrist(en) vgl. Definition in Kapitel 4
HuPF "Herstellungs- und Prüfungsbeschreibung für eine universelle Feuerwehrschutzbekleidung"
Isochrone(n) Punkte oder Bereiche die von einem Ausgangspunkt (z.B. Feuerwehrstandort) aus in der 

selben Zeit zu erreichen sind
JF / JFw Jugendfeuerwehr
KatS Katastrophenschutz
Kritischer Wohnungsbrand Brand im Obergeschoss eines mehrgeschossigen Gebäudes bei verqualmten

Rettungswegen [vgl. „standardisiertes Schadensereignis“ in: Qualitätskriterien für die
Bedarfsplanung von Feuerwehren in Städten / AGBF Bund, 16.09.1998]

LBO Landesbauordnung
LFV Landesfeuerwehrverband
LZ Löschzug
MA Maschinist
MANV Massenanfall von Verletzten und Erkrankten
MOWAS Modulares Warnsystem des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe;

u. a. für Warnungen über die Warn-APP des Bundes „NINA“
NN Normal-Null
NRW Nordrhein-Westfalen



Brandschutzbedarfsplan der Stadt Mettmann, 2. Fortschreibung Stand: 21.08.2018 180

7 Anlage 1: Abkürzungen und Definitionen

[Def] vgl. Definition auf dieser Seite
Perzentil Maß für die Wahrscheinlichkeit, mit der ein (Mess-) Wert aus einer Wertemenge oberhalb 

oder unterhalb einer Schranke (hier: Minutenwert) liegt. Beispiel: Das 90%-Perzentil der 
Ausrückdauer bedeutet, dass der angegebene Minutenwert bei 10% der Einsätze über-
schritten wird, also die Feuerwehr in 10% der Fälle länger zum Ausrücken braucht, als 
den angegebenen Minutenwert.

PSA persönliche Schutzausrüstung
RiFa Richtungsfahrbahn
SiTr Sicherheitstrupp
SLM Sonderlöschmittel
StörfallVO Störfallverordnung (Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz)
S/W Schwarz/Weiß (in Bezug auf -Trennung o. -Bereich)
THL Technische Hilfe (-Leistung)
UVV Unfallverhütungsvorschrift
VB Vorbeugender Brandschutz 
VdF Verband der Feuerwehren
VF Verbandsführer
VU Verkehrsunfall
VZÄ Vollzeitäquivalent
ZB Zeitbereich
ZB 1 Zeitbereich werktags (Mo.-Fr.) tagsüber
ZB 2 Zeitbereich werktags (Mo.-Fr.) nachts + Sa. + So. + Feiertage
Zeitkritischer Einsatz Einsatz, der keinen Zeitverzug duldet. Beispiel: Wohnungsbrand. Beispiel für nicht-

zeitkritischen Einsatz: Katze auf Baum. 
ZF Zugführer
ZSG Zivilschutzgesetz
ZSNeuOG Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes
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7 Anlage 1: Abkürzungen und Definitionen

Fahrzeuge
AB Abrollbehälter
ABC-ErkKW ABC-Erkundungswagen, Fahrzeug zum Messen, Spüren und Melden radioaktiver und 

chemischer Kontaminationen und Quellen
Dekon-P Gerätewagen Dekontamination Personal
DLK Drehleiter mit Korb
ELW Einsatzleitwagen
GW-G Gerätewagen Gefahrgut
GW-L Gerätewagen Logistik
HLF Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug
KdoW Kommandowagen
KTW Krankentransportwagen
LF Löschgruppenfahrzeug
MLF Mittleres Löschfahrzeuge
MTF/ MTW Mannschaftstransportfahrzeug / Mannschaftstransportwagen 
MZF Mehrzweckfahrzeug
NEF Notarzteinsatzfahrzeug
RW Rüstwagen
RTW Rettungswagen
SW Schlauchwagen
TLF Tanklöschfahrzeug
TM/TMF Teleskopmast/Teleskopmastfahrzeug 
TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser
WLF Wechselladerfahrzeug
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7 Anlage 2: Erläuterungen zu den Planungsgrundlagen „FEUERWEHRENSACHE NRW“
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7 Anlage 2: Erläuterungen zu den Planungsgrundlagen „FEUERWEHRENSACHE NRW“
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7 Anlage 2: Erläuterungen zu den Planungsgrundlagen „FEUERWEHRENSACHE NRW“
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7 Anlage 2: Erläuterungen zu den Planungsgrundlagen „FEUERWEHRENSACHE NRW“
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7 Anlage 2: Erläuterungen zu den Planungsgrundlagen „FEUERWEHRENSACHE NRW“
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7 Anlage 2: Erläuterungen zu den Planungsgrundlagen „FEUERWEHRENSACHE NRW“
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7 Anlage 2: Erläuterungen zu den Planungsgrundlagen „FEUERWEHRENSACHE NRW“
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7 Anlage 2: Erläuterungen zu den Planungsgrundlagen „FEUERWEHRENSACHE NRW“
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7 Anlage 2: Erläuterungen zu den Planungsgrundlagen „FEUERWEHRENSACHE NRW“
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7 Anlage 2: Erläuterungen zu den Planungsgrundlagen „FEUERWEHRENSACHE NRW“
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7 Anlage 2: Erläuterungen zu den Planungsgrundlagen „FEUERWEHRENSACHE NRW“
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7 Anlage 2: Erläuterungen zu den Planungsgrundlagen „FEUERWEHRENSACHE NRW“
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Stärken [FM (Sb)] nach Alarm

1 Min. 2 Min. 3 Min. 4 Min. 5 Min. 6 Min. 7 Min. 8 Min. 9 Min. 10 Min. 11 Min. 12 Min. 13 Min. 14 Min. 15 Min. 30 Min. 120 Min.

Metzkausen 12 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Obschwarzbach 23 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Stadtmitte 33 0 0 0 1 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6

Summe 68

Anzahl
AlarmierungenEinheit

Stärken [FM (Sb)] nach Alarm

1 Min. 2 Min. 3 Min. 4 Min. 5 Min. 6 Min. 7 Min. 8 Min. 9 Min. 10 Min. 11 Min. 12 Min. 13 Min. 14 Min. 15 Min. 30 Min. 120 Min.

Metzkausen 3 0/0/0 0/0/0 0/0/1 0/2/2 1/2/3 1/2/4 2/2/4 2/2/4 2/2/4 2/2/4 2/3/4 2/3/4 2/3/4 2/3/4 2/4/4 2/4/4 3/4/4

Obschwarzbach 19 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Stadtmitte 24 0 0 0 1 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Summe 46

Anzahl
AlarmierungenEinheit

 Zeitbereich 1:

 Zeitbereich 2:

7 Anlage 3: Verfügbarkeitsanalyse VERA ohne BMA-Einsätze

Verfügbarkeitsanalyse (VERA)
90%-Perzentil, ohne BMA

Legende
Staffel   (6 Fu.) erfüllbar

Gruppe (9 Fu.) erfüllbar

Ohne Berücksichtigung der BMA-Alarmierungen wird die taktische Stärke einer Staffel von keiner Einheit in einer ausreichenden Zeit 
erreicht.
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Stärken [FM (Sb)] nach Alarm

1 Min. 2 Min. 3 Min. 4 Min. 5 Min. 6 Min. 7 Min. 8 Min. 9 Min. 10 Min. 11 Min. 12 Min. 13 Min. 14 Min. 15 Min. 30 Min. 120 Min.

Metzkausen 12 0,0 0,0 0,3 1,3 2,0 2,3 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,3 3,3

Obschwarzbach 23 0,3 0,8 2,0 3,1 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Stadtmitte 33 0,4 0,9 2,2 4,6 6,2 7,7 9,6 9,6 10,2 10,6 10,8 11,1 11,3 11,4 11,6 12,0 12,8

Summe 68

Anzahl
AlarmierungenEinheit

Stärken [FM (Sb)] nach Alarm

1 Min. 2 Min. 3 Min. 4 Min. 5 Min. 6 Min. 7 Min. 8 Min. 9 Min. 10 Min. 11 Min. 12 Min. 13 Min. 14 Min. 15 Min. 30 Min. 120 Min.

Metzkausen 3 0,0 0,0 0,3 1,3 2,0 2,3 2,7 2,7 2,7 2,7 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 3,3 3,7

Obschwarzbach 19 0,0 0,2 1,7 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Stadtmitte 24 0,3 1,0 1,7 3,1 4,3 5,2 6,9 6,9 7,6 7,9 8,2 8,3 8,5 8,6 8,8 9,2 9,4

Summe 46

Anzahl
AlarmierungenEinheit

 Zeitbereich 1:

 Zeitbereich 2:

7 Anlage 3: Verfügbarkeitsanalyse VERA ohne BMA-Einsätze

Verfügbarkeitsanalyse (VERA)
Mittelwerte, ohne BMA

Legende
Staffel   (6 Fu.) erfüllbar

Gruppe (9 Fu.) erfüllbar

Im Mittel können im ZB 2 am Standort Stadtmitte die taktischen Stärken nach 6 (Staffel) bzw. 7 Minuten (Gruppe) erreicht werden.
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Kontaktdaten der Projektgruppe

LUELF & RINKE Sicherheitsberatung GmbH

Bismarckstr. 29
41747 Viersen

Tel:  02162-43 69 4 0
Fax: 02162-43 69 4 99

E-Mail:  info@luelf-rinke.de
Internet:  www.luelf-rinke-sicherheitsberatung.de

Kreisstadt Mettmann

Neanderstraße 85
40822 Mettmann

Tel:  02104-980 0
Fax: 02104-980 721

E-Mail: info@mettmann.de
Internet: www.mettmann.de




